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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

BESCHLUSS Nr. 803/2004/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. April 2004

über die Annahme des Aktionsprogramms (2004-2008) der Gemeinschaft zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen sowie zum Schutz von Opfern

und gefährdeten Gruppen (Programm DAPHNE II)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 152,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Körperliche, sexuelle und psychische Gewalt gegen Kin-
der, Jugendliche und Frauen, einschließlich der Andro-
hung solcher Handlungen, Nötigung oder willkürliche
Freiheitsberaubung, ist ungeachtet dessen, ob sie im
öffentlichen oder privaten Bereich verübt wird, eine Ver-
letzung ihres Rechts auf Leben, Sicherheit, Freiheit,
Würde und körperliche und emotionale Unversehrtheit
sowie eine ernsthafte Bedrohung für die körperliche und
psychische Gesundheit der Opfer solcher Gewalt. Die
Folgen dieser Gewalt sind in der Gemeinschaft so weit
verbreitet, dass sie eine echte Gesundheitsgefährdung
darstellen und die Wahrnehmung der Bürgerrechte in
Sicherheit, Freiheit und Gerechtigkeit behindern.

(2) Es ist wichtig und erforderlich anzuerkennen, dass
Gewalttaten schwerwiegende sofortige und langfristige
Auswirkungen auf die Gesundheit, die psychische und
soziale Entwicklung von Einzelpersonen, Familien und
Gemeinschaften sowie auf die Chancengleichheit der
Betroffenen haben und für die Gesellschaft als Ganzes
hohe soziale und wirtschaftliche Kosten mit sich brin-
gen.

(3) Die Weltgesundheitsorganisation definiert den Begriff
Gesundheit als einen Zustand des vollständigen körper-
lichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht
nur des Freiseins von Krankheit oder Gebrechen. Laut
einer Resolution, die 1996 von der 49. Weltgesundheits-
versammlung in Genf verabschiedet wurde, gehört
Gewalt weltweit zu den Hauptproblemen im Bereich der
öffentlichen Gesundheit. Im Weltbericht Gewalt und
Gesundheit, den die Weltgesundheitsorganisation am
3. Oktober 2002 in Brüssel vorlegte, wird empfohlen,
dass primäre Präventionsmaßnahmen gefördert, die
Maßnahmen für Gewaltopfer verstärkt sowie die Zusam-
menarbeit und der Informationsaustausch auf dem
Gebiet der Gewaltprävention intensiviert werden sollten.

(4) Diese Grundsätze werden in zahlreichen Übereinkom-
men, Erklärungen und Protokollen der wichtigsten inter-
nationalen Organisationen und Foren wie der Vereinten
Nationen, der Internationalen Arbeitsorganisation, der
Weltfrauenkonferenz und des Weltkongresses zur
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern zu
kommerziellen Zwecken anerkannt. Diese wichtigen
Arbeiten der internationalen Organisationen sollten
durch Maßnahmen der Gemeinschaft ergänzt werden.
So sieht Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe p) des Vertrags
vor, dass die Tätigkeit der Gemeinschaft einen Beitrag
zur Erreichung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus
umfasst.

(5) In der Charta der Grundrechte der Europäischen Uni-
on (4) wird unter anderem das Recht auf Menschenwür-
de, Gleichheit und Solidarität bekräftigt. Sie enthält eine
Reihe spezieller Bestimmungen zum Schutz und zur För-
derung der körperlichen und geistigen Unversehrtheit,
zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen, zu den

(1) ABl. C 208 vom 3.9.2003, S. 52.
(2) ABl. C 256 vom 24.10.2003, S. 85.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 3. September

2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 1. Dezember 2003 (ABl. C 54 E vom
2.3.2004, S. 1), Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9.
März 2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss
des Rates vom 30. März 2004. (4) ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1.
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Rechten des Kindes und zur Nichtdiskriminierung sowie
zum Verbot unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung, der Sklaverei und der Zwangsarbeit sowie
der Kinderarbeit.

(6) Das Europäische Parlament hat die Kommission unter
anderem in seinen Entschließungen vom 19. Mai 2000
zu der Mitteilung der Kommission an den Rat und das
Europäische Parlament mit dem Titel „Weitere Maßnah-
men zur Bekämpfung des Frauenhandels“ (1) und vom
20. September 2001 zu Genitalverstümmelungen bei
Frauen (2) aufgefordert, Aktionsprogramme zur Bekämp-
fung dieser Gewalttaten auszuarbeiten und durchzufüh-
ren.

(7) Das Aktionsprogramm, das durch den Beschluss
Nr. 293/2000/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 24. Januar 2000 zur Annahme eines Akti-
onsprogramms der Gemeinschaft (DAPHNE-Programm)
(2000 bis 2003) über vorbeugende Maßnahmen zur
Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und
Frauen (3) aufgestellt wurde, hat in der Europäischen
Union zu einer stärkeren Sensibilisierung für die betref-
fende Problematik und einer engeren und solideren
Zusammenarbeit der Organisationen und Einrichtungen,
die in den Mitgliedstaaten im Bereich der Gewalt-
bekämpfung tätig sind, beigetragen.

(8) Das Programm DAPHNE ist auf eine überwältigende
Resonanz gestoßen und entspricht eindeutig einem aku-
ten Bedarf des gemeinnützigen Sektors. Die finanzierten
Projekte haben schon erste Multiplikatoreffekte auf die
Tätigkeiten von Nichtregierungsorganisationen und ent-
sprechenden Einrichtungen in Europa. Dieses Programm
hat bereits entscheidend dazu beigetragen, mit Auswir-
kungen weit über die Grenzen der Europäischen Union
hinaus die EU-Politik zur Bekämpfung von Gewalt, Men-
schenhandel, sexuellem Missbrauch und Pornografie wei-
terzuentwickeln, wie auch im Halbzeitbericht über das
Programm DAPHNE erwähnt wird.

(9) In der Entschließung vom 4. September 2002 zur Halb-
zeitüberprüfung des DAPHNE-Programms (4) weist das
Europäische Parlament darauf hin, dass das Programm
einem dringenden Bedarf an wirksamen Strategien zur
Bekämpfung der Gewalt entspricht und dass es nach
2003 fortgesetzt werden muss; es ersucht die Kommis-
sion deshalb, einen Vorschlag für ein neues Aktionspro-
gramm vorzulegen, das die seit 1997 gesammelten
Erfahrungen berücksichtigt und mit angemessenen
finanziellen Mitteln ausgestattet wird.

(10) Es gilt, die Kontinuität der im Rahmen des Programms
DAPHNE geförderten Projekte zu gewährleisten, auf den
bisherigen Erfahrungen aufzubauen und Möglichkeiten
zur Förderung des aus diesen Erfahrungen resultierenden

europäischen Mehrwerts zu schaffen; daher ist es erfor-
derlich, dass das Programm eine zweite Phase (nachste-
hend „Programm DAPHNE II“ genannt) erhält.

(11) Die Gemeinschaft kann den vorrangig von den Mitglied-
staaten durchzuführenden Maßnahmen zur Verhütung
von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen, ein-
schließlich des Missbrauchs und der sexuellen Ausbeu-
tung, sowie zum Schutz von Opfern und gefährdeten
Gruppen durch die Verbreitung und den Austausch von
Informationen und Erfahrungen, die Förderung eines
innovativen Ansatzes, die gemeinsame Festlegung von
Prioritäten, gegebenenfalls den Ausbau von Netzen, die
Auswahl gemeinschaftsweiter Projekte sowie die Moti-
vierung und Mobilisierung aller Beteiligten einen Mehr-
wert verleihen. Diese Maßnahmen sollten sich auch auf
Kinder und Frauen beziehen, die im Rahmen des Men-
schenhandels in die Mitgliedstaaten gebracht wurden.
Die Gemeinschaft kann außerdem bewährte Praktiken
ermitteln und fördern.

(12) Das Programm DAPHNE II kann durch Ermittlung und
Unterstützung bewährter Praktiken, durch Förderung
von Innovation und durch Austausch einschlägiger
Erfahrungen betreffend die in den Mitgliedstaaten durch-
geführten Maßnahmen, einschließlich eines Informati-
onsaustauschs über die verschiedenen Rechtsvorschrif-
ten, Sanktionen und bisher erzielten Ergebnisse, einen
Mehrwert erbringen. Zur Erreichung der Programmziele
und im Interesse eines möglichst effizienten Einsatzes
der verfügbaren Ressourcen müssen die Aktionsbereiche
sorgfältig bestimmt werden, indem Projekte ausgewählt
werden, die einen größeren Mehrwert auf Gemein-
schaftsebene bieten und den Weg zur Erprobung und
Verbreitung innovativer Ideen im Hinblick auf die Ver-
hütung und Bekämpfung von Gewalt im Rahmen eines
multidisziplinären Ansatzes aufzeigen.

(13) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Verhütung und Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt
gegen Kinder, Jugendliche und Frauen, auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kön-
nen und daher besser auf Gemeinschaftsebene zu errei-
chen sind, weil es eines koordinierten und multidiszipli-
nären Ansatzes bedarf, der die Schaffung eines trans-
nationalen Rahmens für Schulungs- und Informations-
maßnahmen, Studien, den Austausch bewährter Prakti-
ken und die Auswahl gemeinschaftsweiter Projekte
begünstigt, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem
in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritäts-
prinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben
Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht die-
ser Beschluss nicht über das für die Erreichung dieser
Ziele erforderliche Maß hinaus.

(14) Das Programm DAPHNE II sollte eine Laufzeit von fünf
Jahren haben, damit genügend Zeit zur Verfügung steht,
um die Maßnahmen so durchzuführen, dass die fest-
gesetzten Ziele erreicht sowie Erkenntnisse und Erfah-
rungen gesammelt werden und in der gesamten Europäi-
schen Union in bewährte Praktiken Eingang finden kön-
nen.

(1) ABl. C 59 vom 23.2.2001, S. 307.
(2) ABl. C 77 E vom 28.3.2002, S. 126.
(3) ABl. L 34 vom 9.2.2000, S. 1.
(4) ABl. C 272 E vom 13.11.2003, S. 390.
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(15) Die zur Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(16) In diesem Beschluss wird für die gesamte Laufzeit des
Programms ein Finanzrahmen festgelegt, der für die
Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen Haushalts-
verfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne von
Nummer 33 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdiszip-
lin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens (2)
bildet —

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

Hiermit wird die zweite Phase des Programms DAPHNE zur
Verhütung und Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt gegen
Kinder, Jugendliche und Frauen sowie zum Schutz von Opfern
und gefährdeten Gruppen (nachstehend „Programm DAPHNE II“
genannt) für den Zeitraum vom 1. Januar 2004 bis zum
31. Dezember 2008 festgelegt; das Programm ist verlängerbar.

Für die Zwecke des Programms DAPHNE II gelten im Einklang
mit den internationalen Rechtsakten betreffend die Rechte des
Kindes als „Kinder“ auch Jugendliche bis zum Alter von
18 Jahren.

Andererseits werden Projektmaßnahmen, die speziell auf
Begünstigtengruppen wie Teenager (13 bis 19 Jahre alt) oder
Personen im Alter von 12 bis 25 Jahren ausgerichtet sind, als
Maßnahmen für die so genannte Zielgruppe „Jugendliche“
betrachtet.

Artikel 2

Programmziele

(1) Das Programm DAPHNE II trägt zur Verwirklichung des
allgemeinen Ziels bei, den Bürgern ein hohes Maß an Schutz
vor Gewalt, einschließlich des Schutzes der körperlichen und
psychischen Gesundheit, zu bieten.

Dieses Programm stellt darauf ab, jegliche Form von Gewalt
gegen Kinder, Jugendliche und Frauen ungeachtet dessen, ob
sie im öffentlichen oder privaten Bereich verübt wird, durch

Präventionsmaßnahmen und durch Unterstützung der Opfer
und gefährdeten Gruppen zu verhüten und zu bekämpfen und
unter anderem insbesondere zu verhindern, dass diese erneut
Gewalt ausgesetzt sind. Es zielt ferner darauf ab, in diesem
Bereich tätige Nichtregierungsorganisationen und andere Orga-
nisationen zu unterstützen und zu fördern.

(2) Mit den im Rahmen des Programms DAPHNE II durch-
zuführenden Maßnahmen, die im Anhang erläutert sind, sollen

a) grenzübergreifende Maßnahmen gefördert werden, die fol-
genden Zwecken dienen:

i) Errichtung multidisziplinärer Netze, insbesondere zum
Schutz von Gewaltopfern und gefährdeten Gruppen;

ii) Erweiterung der Wissensgrundlage, Informationsaus-
tausch sowie Ermittlung und Verbreitung bewährter
Praktiken, unter anderem durch Schulungsmaßnahmen,
Studienbesuche und Personalaustausch;

iii) Sensibilisierung der Zielgruppen (zum Beispiel Angehö-
rige bestimmter Berufe, zuständige Behörden und
bestimmte Kreise der breiten Öffentlichkeit) im Hin-
blick auf ein besseres Verständnis der Problematik der
Gewalt und die Förderung der vollständigen Ächtung
der Gewalt, der Unterstützung der Opfer und des
Anzeigens von Gewalttaten bei den zuständigen Behör-
den;

iv) Untersuchung von Gewaltphänomenen und von
Methoden, mit denen Gewalt möglicherweise verhin-
dert werden kann, sowie Erforschung und Bekämpfung
der Ursachen von Gewalt auf allen Ebenen der Gesell-
schaft;

b) auf Initiative der Kommission ergänzende Maßnahmen
durchgeführt werden wie Studien, Festlegung von Indikato-
ren, Sammlung von Daten, nach Geschlecht und nach Alter
aufgeschlüsselte Statistiken, Seminare und Sachverständi-
gensitzungen oder sonstige Aktivitäten zur Festigung der
Wissensgrundlage des Programms und zur Verbreitung der
im Rahmen des Programms erlangten Informationen.

Artikel 3

Zugang zum Programm

(1) An dem Programm DAPHNE II beteiligen können sich
öffentliche oder private Organisationen und Einrichtungen (lo-
kale Behörden auf der zuständigen Ebene, Hochschulfakultäten
und Forschungszentren), die im Bereich der Verhütung und
Bekämpfung von und des Schutzes vor Gewalt gegen Kinder,
Jugendliche und Frauen oder im Bereich der Unterstützung von
Opfern tätig sind oder mit der Umsetzung gezielter Aktionen
betraut sind, durch die die Ablehnung von Gewalt oder eine
Änderung der Haltung oder des Verhaltens gegenüber gefähr-
deten Gruppen oder Gewaltopfern gefördert werden soll.

(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(2) ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1. Geändert durch den Beschluss

2003/429/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L
147 vom 14.6.2003, S. 25).

30.4.2004 L 143/3Amtsblatt der Europäischen UnionDE



(2) Dieses Programm steht ferner folgenden Ländern zur
Beteiligung offen:

a) den Beitrittsstaaten, die am 16. April 2003 den Beitrittsver-
trag unterzeichnet haben;

b) den EFTA/EWR-Ländern gemäß den im EWR-Abkommen
festgelegten Bedingungen;

c) Rumänien und Bulgarien, wobei die Teilnahmebedingungen
gemäß dem jeweiligen Europa-Abkommen, den Zusatzpro-
tokollen und den Beschlüssen der jeweiligen Assoziations-
räte festzulegen sind;

d) der Türkei, wobei die Teilnahmebedingungen gemäß dem
Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und der Republik Türkei über die allgemeinen
Grundsätze der Teilnahme der Republik Türkei an den Pro-
grammen der Gemeinschaft (1) festzulegen sind.

(3) Für eine Förderung im Rahmen dieses Programms kom-
men ausschließlich Projekte in Betracht, an denen mindestens
zwei Mitgliedstaaten beteiligt sind, deren Laufzeit höchstens
zwei Jahre beträgt und die auf die in Artikel 2 genannten Ziele
ausgerichtet sind.

Artikel 4

Programmmaßnahmen

Das Programm DAPHNE II umfasst folgende Kategorien von
Maßnahmen:

a) Ermittlung und Austausch von bewährten Praktiken und
Arbeitserfahrungen, insbesondere im Hinblick auf die
Durchführung von vorbeugenden Maßnahmen und von
Hilfsmaßnahmen für die Opfer;

b) vergleichende Erhebungen, Studien und Forschungsarbei-
ten;

c) Arbeit vor Ort unter Einbeziehung der Begünstigten, ins-
besondere von Kindern und Jugendlichen, in allen Phasen
der Konzeption, Durchführung und Bewertung des Pro-
jekts;

d) Errichtung langfristig angelegter multidisziplinärer Netze;

e) Schulungsmaßnahmen und Ausarbeitung von didaktischen
Modulen;

f) Entwicklung und Durchführung von Programmen zur
Behandlung von Opfern und gefährdeten Personen einer-
seits und Tätern andererseits unter Wahrung der Sicherheit
von Opfern, sowie Unterstützung dieses Personenkreises;

g) Entwicklung und Umsetzung von Sensibilisierungsmaßnah-
men für bestimmte Personengruppen sowie Konzeption
von Material zur Ergänzung des bereits vorhandenen bzw.
Anpassung und Nutzung schon bestehenden Materials in
anderen geografischen Gebieten oder für andere Zielgrup-
pen;

h) Verbreitung der im Rahmen der beiden DAPHNE-Pro-
gramme erzielten Ergebnisse einschließlich ihrer Anpas-
sung, Weiterleitung und Nutzung durch andere Begünstigte
oder in anderen geografischen Gebieten;

i) Auswahl und Entwicklung von Maßnahmen, die dazu bei-
tragen, dass gewaltgefährdete Personen eine positive
Behandlung erfahren, dass also ein Ansatz verfolgt wird,
bei dem diesen Personen Achtung entgegengebracht, ihr
Wohlergehen gefördert und ihnen die Selbstverwirklichung
ermöglicht wird.

Artikel 5

Finanzierung

(1) Der Finanzrahmen für die Durchführung des Programms
DAPHNE II wird für den Zeitraum vom 1. Januar 2004 bis
zum 31. Dezember 2008 auf 50 Mio. EUR festgesetzt, wovon
29 Mio. EUR auf den Zeitraum bis 31. Dezember 2006 entfal-
len.

Für den Zeitraum nach dem 31. Dezember 2006 gilt der
Betrag als bestätigt, wenn er für diese Phase mit der Finanziel-
len Vorausschau für den 2007 beginnenden Zeitraum in Ein-
klang steht.

(2) Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde
innerhalb der durch die Finanzielle Vorausschau gesetzten
Grenzen bewilligt.

(3) Auf der Grundlage der Finanzierungsbeschlüsse werden
Finanzhilfevereinbarungen zwischen der Kommission und den
Begünstigten der Finanzhilfe geschlossen.

(4) Die Förderung aus dem Gemeinschaftshaushalt darf
80 % der Gesamtkosten des Vorhabens nicht übersteigen.

Allerdings können die ergänzenden Maßnahmen nach Artikel 2
Absatz 2 Buchstabe b) bis zu einem Satz von 100 % finanziert
werden, sofern 15 % der gesamten jährlichen Mittelausstattung
dieses Programms nicht überschritten werden.

Artikel 6

Programmdurchführung

(1) Die Kommission ist für die Verwaltung und Durchfüh-
rung des Programms DAPHNE II verantwortlich und trägt
dafür Sorge, dass alle im Rahmen dieses Programms finanzier-
ten Ergebnisse oder Produkte kostenlos und in elektronischer
Form zur Verfügung stehen.(1) ABl. L 61 vom 2.3.2002, S. 29.
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(2) Die Kommission sorgt bei der Programmdurchführung
für eine ausgewogene Berücksichtigung der drei Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Frauen.

(3) Die zur Durchführung dieses Beschlusses im Zusammen-
hang mit dem Jahresarbeitsplan erforderlichen Maßnahmen
sind nach dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten Verwaltungs-
verfahren zu erlassen.

(4) Die zur Durchführung dieses Beschlusses im Zusammen-
hang mit allen anderen Angelegenheiten erforderlichen Maß-
nahmen sind nach dem in Artikel 7 Absatz 3 genannten Bera-
tungsverfahren zu erlassen.

Artikel 7

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf zwei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 8

Überwachung und Bewertung

(1) Die Kommission trifft die erforderlichen Maßnahmen
zur Überwachung und laufenden Bewertung des Programms
DAPHNE II unter Berücksichtigung der in Artikel 2 genannten
allgemeinen und spezifischen Ziele sowie der im Anhang
genannten spezifischen Ziele.

(2) Spätestens zum 1. Juni 2006 legt die Kommission dem
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bewertungsbericht
vor, in dem sie die Relevanz, den Nutzen, die langfristige Aus-
richtung, die Wirkung und die Effizienz der bisherigen Tätig-
keiten im Rahmen des Programms DAPHNE II beurteilt. Dieser
Bericht umfasst im Hinblick auf die Unterstützung etwaiger
künftiger Maßnahmen eine Ex-ante-Bewertung. Darüber hinaus
übermittelt die Kommission der Haushaltsbehörde parallel zur
Vorlage des Vorentwurfs des Haushaltsplans für 2007 das
Ergebnis der qualitativen und quantitativen Bewertung der
Durchführungsergebnisse im Vergleich zum jährlichen Durch-
führungsplan.

Im Rahmen des Haushaltsverfahrens für 2007 berichtet die
Kommission bis zum 1. Juni 2006 darüber, ob der Betrag für
2007/2008 mit der neuen Finanziellen Vorausschau im Ein-
klang steht. Gegebenenfalls ergreift die Kommission im Rah-
men der Haushaltsverfahren für 2007/2008 die erforderlichen
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass die jährlichen Mittel-
beträge mit der neuen Finanziellen Vorausschau im Einklang
stehen.

(3) Nach Abschluss des Programms DAPHNE II legt die
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen
Schlussbericht vor. Dieser Bericht enthält unter anderem Anga-
ben zu den Arbeiten, die im Rahmen der unter Abschnitt II
Buchstabe c) des Anhangs genannten Maßnahmen durch-
geführt werden und dient als Grundlage für die Bewertung des
weiteren politischen Handlungsbedarfs.

(4) Die Kommission übermittelt ferner die in den Absätzen 2
und 3 genannten Berichte dem Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen.

Artikel 9

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Straßburg am 21. April 2004.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
D. ROCHE
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ANHANG

SPEZIFISCHE ZIELE UND MASSNAHMEN

I. GRENZÜBERGREIFENDE MASSNAHMEN

1. Ermittlung und Austausch von bewährten Praktiken und Arbeitserfahrungen

Ziel: Unterstützung und Förderung des Austauschs, der Anpassung und der Nutzung bewährter Praktiken im Hinblick
auf ihre Anwendung in anderen Zusammenhängen oder geografischen Gebieten

Anregung und Förderung des Austauschs bewährter Praktiken auf Gemeinschaftsebene zum Schutz und zur Unterstüt-
zung von Kindern, Jugendlichen und Frauen — Opfern oder gefährdeten Gruppen — unter besonderer Berücksichti-
gung folgender Bereiche:

a) Prävention (allgemein oder auf bestimmte Personengruppen ausgerichtet);

b) Schutz und Unterstützung von Opfern (psychische, medizinische, soziale und pädagogische Hilfe sowie rechtlicher
Beistand, Bereitstellung von Unterkünften, räumliche Distanz und Schutz der Opfer, Schulung sowie gesellschaftli-
che und berufliche Wiedereingliederung);

c) Mittel und Wege zur Sicherung des Wohls von Kindern, insbesondere von Kindern, die Opfer von Prostitution wur-
den, Jugendlichen und Frauen, die Opfer von Gewalttaten wurden;

d) Beurteilung der tatsächlichen Auswirkungen der verschiedenen Arten von Gewalt in Europa auf die Opfer und die
Gesellschaft, um in geeigneter Weise reagieren zu können.

2. Vergleichende Erhebungen, Studien und Forschungsarbeiten

Ziel: Untersuchung von Gewaltphänomenen

Unterstützung von Forschungsarbeiten, geschlechts- und altersspezifischen Studien und vergleichenden Erhebungen zur
Gewaltproblematik, die unter anderem ausgerichtet sind auf

a) die Erforschung und Bewertung der verschiedenen Ursachen, Umstände und Mechanismen des Entstehens und der
Zunahme von Gewalt, einschließlich der Nötigung, wie etwa zum Betteln oder zum Diebstahl;

b) die Analyse und den Vergleich der bestehenden Präventions- und Schutzmodelle;

c) die Entwicklung von Präventions- und Schutzmaßnahmen;

d) die Bewertung der — unter anderem gesundheitlichen — Auswirkungen von Gewalt für die Opfer und die Gesell-
schaft insgesamt, einschließlich der wirtschaftlichen Kosten;

e) die Untersuchung der Möglichkeiten, Filter zu entwickeln, mit denen die Übermittlung pädophilen Materials über
das Internet verhindert werden kann;

f) die Durchführung von Studien über Kinder, die Opfer von Prostitution wurden, damit Kinderprostitution durch ein
verbessertes Wissen um die Risikofaktoren verhindert werden kann.

3. Arbeit vor Ort unter Einbeziehung der Begünstigten

Ziel: aktive Anwendung bewährter Methoden zur Verhütung von und zum Schutz vor Gewalt

Unterstützung der Umsetzung von Methoden, Schulungsmodulen und Unterstützungsmaßnahmen (psychische, medizi-
nische, soziale und schulische Hilfe sowie rechtlicher Beistand und Hilfe bei der Wiedereingliederung) unter direkter
Beteiligung der Begünstigten.
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4. Errichtung langfristig angelegter multidisziplinärer Netze

Ziel: Unterstützung und Ermutigung zur Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen (NRO) und anderen
Organisationen, einschließlich lokaler Behörden (auf der zuständigen Ebene), die im Bereich der Gewaltbekämp-
fung tätig sind.

Unterstützung der Errichtung und des Ausbaus multidisziplinärer Netze sowie Unterstützung der und Ermutigung zur
Zusammenarbeit zwischen NRO und den verschiedenen Organisationen und öffentlichen Einrichtungen, um zu einem
besseren beiderseitigen Kenntnisstand und Verständnis in Bezug auf die jeweiligen Aufgaben beizutragen, und um
umfassende multidisziplinäre Hilfe für Opfer von Gewalt und gefährdete Personen bereitzustellen.

Die Netze führen insbesondere Tätigkeiten zur Bewältigung der Gewaltproblematik durch:

a) Festlegung eines gemeinsamen Rahmens für die Analyse von Gewalt, einschließlich der Definition der verschiedenen
Arten von Gewalt, der Ursachen von Gewalt und ihrer Auswirkungen sowie für die Umsetzung geeigneter bereichs-
übergreifender Maßnahmen;

b) Bewertung der Arten von Maßnahmen und Methoden und ihrer Effizienz zur Verhütung und Aufdeckung von
Gewalt sowie zur Unterstützung von Gewaltopfern, um insbesondere sicherzustellen, dass diese nie wieder Gewalt
ausgesetzt sind;

c) Förderung von Tätigkeiten zur Bekämpfung dieses Problems auf internationaler und nationaler Ebene.

5. Schulungsmassnahmen und Ausarbeitung von didaktischen Modulen

Ziel: Entwicklung von didaktischen Modulen zur Verhütung von Gewalt und zu einer am Wohl des Betroffenen orien-
tierten Behandlung

Ausarbeitung und Erprobung von in Schulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen, Vereinen, Unternehmen, öffent-
lichen Institutionen und NRO einzusetzenden didaktischen Modulen und Maßnahmen zur Verhütung von Gewalt gegen
Kinder, Jugendliche und Frauen, zu einer am Wohl des Betroffenen orientierten Behandlung sowie zum Konfliktmanage-
ment.

6. Entwicklung und Durchführung von Behandlungsprogrammen

Ziel: Entwicklung und Durchführung von Behandlungsprogrammen für Opfer und gefährdete Personen wie Kinder und
Jugendliche, die Zeugen häuslicher Gewalt sind, einerseits und für Täter andererseits mit dem Ziel der Gewaltver-
hütung

Ermittlung möglicher Ursachen, Umstände und Mechanismen des Entstehens und der Zunahme von Gewalt einschließ-
lich der Charaktereigenschaften und Beweggründe von Gewalttätern und Personen, die für die Anwendung von Gewalt
zu kommerziellen Zwecken, wie z. B. die sexuelle oder nichtsexuelle Ausbeutung verantwortlich sind;

Entwicklung, Erprobung und Umsetzung von Behandlungsprogrammen auf der Grundlage der so gewonnenen Erkennt-
nisse.

7. Sensibilisierungsmassnahmen für bestimmte Personengruppen

Ziel: Sensibilisierung und Erzielen eines besseren Verständnisses in Bezug auf die Problematik der Gewalt und der Ver-
hütung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen mit dem Ziel der Förderung der vollständigen Ächtung
der Gewalt, der Unterstützung von Opfern und gefährdeten Gruppen sowie der Anzeige von Gewalttaten

Förderfähig sind unter anderem folgende Arten von Maßnahmen:

a) Entwicklung und Durchführung von Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und
Frauen, insbesondere bezüglich potenzieller Gewaltrisiken und der Möglichkeiten, diese zu vermeiden; weitere Ziel-
gruppen könnten auch bestimmte Berufszweige wie Lehrer, Erzieher, Ärzte, Jugendbetreuer oder Sozialarbeiter,
Rechtsanwälte und Polizeibeamte sowie die Medien sein;

b) Ausbau gemeinschaftsweiter Informationsquellen, um NRO und öffentliche Einrichtungen zu unterstützen und sie
über öffentlich zugängliche Informationen über die Gewaltproblematik, die Möglichkeiten zur Verhütung von
Gewalt und die Rehabilitation von Opfern zu unterrichten, die von staatlichen Stellen, NRO, Hochschuleinrichtun-
gen und sonstigen Stellen zusammengetragen werden; dadurch dürften die Informationen in alle einschlägigen
Informationssysteme einbezogen werden können;
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c) Förderung der Einführung von Maßnahmen und besonderen Diensten zur Erleichterung der Anzeige bei den Behör-
den von Gewalttaten und der verschiedenen Formen des Handels mit Kindern, Jugendlichen und Frauen zum Zweck
der sexuellen und nichtsexuellen Ausbeutung;

d) Förderung von Informationskampagnen über die Massenmedien zur Verurteilung von Gewalt und zur Unterstüt-
zung der Opfer in Form von psychologischer, moralischer und praktischer Hilfe.

Die Konzeption von Material zur Ergänzung des bereits vorhandenen bzw. dessen Anpassung im Hinblick auf die Nut-
zung in anderen geografischen Gebieten oder für andere Zielgruppen wird gefördert.

II. ERGÄNZENDE MASSNAHMEN

Damit gewährleistet ist, dass alle Programmbereiche auch bei Ausbleiben von Vorschlägen — oder von geeigneten Vor-
schlägen — in einem bestimmten Bereich vollständig abgedeckt werden, wird die Kommission verstärkt proaktive Tätig-
keiten durchführen, um etwaige Lücken zu schließen.

Daher werden im Rahmen des Programms auf Initiative der Kommission unter anderem in folgenden Bereichen ergän-
zende Maßnahmen finanziert:

a) Ermöglichung der Entwicklung von Gewaltindikatoren, damit die konkreten Auswirkungen von politischen Maß-
nahmen und von Projekten gemessen werden können. Dabei muss von den vorhandenen Erfahrungen in Bezug auf
alle Formen der Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen ausgegangen werden;

b) Einführung eines Verfahrens für das regelmäßige und langfristig angelegte Sammeln von Daten, vorzugsweise mit
Unterstützung von EUROSTAT, damit Gewalt in der Union genauer quantifiziert werden kann;

c) soweit möglich Identifizierung politischer Weichenstellungen aufgrund der Arbeit im Rahmen der finanzierten Pro-
jekte mit dem Ziel, eine gemeinsame Politik zur Bekämpfung von Gewalt auf Gemeinschaftsebene vorzuschlagen
und die justiziellen Verfahren zu verstärken;

d) Analyse und Bewertung der geförderten Projekte zur Vorbereitung eines Europäischen Jahres gegen Gewalt;

e) Verbreitung bewährter Praktiken, die auf geförderte Projekte zurückgehen, auf europäischer Ebene; dies lässt sich
durch folgende Maßnahmen erreichen:

i) Herstellung und Verbreitung von Schriftmaterial, CD-ROMs, Videofilmen, Erstellung von Websites und Durch-
führung von Werbekampagnen und Werbespots;

ii) Entsendung oder Austausch von erfahrenem Personal einer Organisation oder Einrichtung, das einer anderen
Organisation bzw. Einrichtung bei der Umsetzung neuer Lösungen oder Verfahren hilft, die sich woanders als
wirksam erwiesen haben;

iii) Befähigung einer NRO, Ergebnisse der beiden DAPHNE-Programme auf einen anderen Bereich der Union oder
eine andere Begünstigtengruppe anzuwenden, sie entsprechend anzupassen oder zu übertragen;

iv) Einrichtung eines „Helpdesk“ zur Unterstützung von NRO, insbesondere jenen, die zum ersten Mal teilnehmen,
bei der Ausarbeitung ihrer Projekte, der Verbindung mit anderen Partnern und der Nutzung und Inanspruch-
nahme des Daphne-Besitzstands;

v) möglichst enge Zusammenarbeit mit den Massenmedien;

f) Veranstaltung von Seminaren für alle Beteiligten von finanzierten Projekten zur Verbesserung der Management- und
Vernetzungsfähigkeiten und zur Förderung des Informationsaustauschs;

g) Durchführung von Studien und Veranstaltung von Sachverständigensitzungen und Seminaren, die in direktem
Zusammenhang mit der Verwirklichung der Maßnahme stehen, deren Bestandteil sie sind.

Zudem kann die Kommission bei der Durchführung des Programms auf Einrichtungen zur technischen Unterstützung
zurückgreifen, deren Finanzierung im Rahmen der gesamten Mittelausstattung des Programms abgedeckt wird; unter
denselben Bedingungen kann sie Sachverständige in Anspruch nehmen.
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BESCHLUSS Nr. 804/2004/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. April 2004

zur Auflage eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Förderung von Maßnahmen auf dem
Gebiet des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft (Programm „Hercule“)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 280, Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Rechnungshofs, (1)

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags, (2)

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten verfolgen das
Ziel, Betrug und sonstige gegen die finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft gerichtete rechtswidrige Handlun-
gen zu bekämpfen. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es
unter Wahrung der gegenwärtigen ausgewogenen Auf-
gabenverteilung zwischen der einzelstaatlichen Ebene
und der Gemeinschaftsebene sämtliche verfügbaren Mit-
tel zu nutzen.

(2) Maßnahmen, die insbesondere darauf abstellen, den
Informationsaustausch zu verbessern, Studien bzw.
Schulungen durchzuführen oder technische oder wissen-
schaftliche Unterstützung auf dem Gebiet der Betrugs-
bekämpfung zu leisten, tragen spürbar zu einem bes-
seren Schutz der finanziellen Interessen der Gemein-
schaft bei.

(3) Es ist daher zweckmäßig, Maßnahmen in diesem Bereich
zu fördern und auf darin tätige Einrichtungen durch die
Gewährung von Betriebskostenhilfen zu unterstützen.
Die Erfahrung zeigt, dass eine derartige Unterstützung
auf Gemeinschaftsebene in Verbindung mit den auf
nationaler Ebene durchgeführten Fördermaßnahmen
sinnvoll ist.

(4) Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Unterstützung von Ein-
richtungen und Maßnahmen im Rahmen der Mittel aus
den Haushaltslinien A03600 und A03010 („Veranstal-
tung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen im
Bereich der Verbände der europäischen Juristen zum
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft“)

und der Haushaltslinie B5-9 1 0 („Allgemeine Maßnah-
men zur Betrugsbekämpfung“) des Gesamthaushaltsplans
der Europäischen Union.

(5) Die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates
vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaf-
ten (3) sieht in Artikel 112 strenge Bedingungen für eine
Finanzhilfe bei bereits begonnenen Maßnahmen, die im
Basisrechtsakt festgelegt sind, vor.

(6) Es ist mithin zweckmäßig, einen solchen Basisrechtsakt
zu erlassen, um durch die Annahme dieses Beschlusses
zur Auflage eines strukturierten, einschlägigen, fachüber-
greifenden und auf Dauer angelegten Aktionsprogramms
der Gemeinschaft sämtliche bestehenden Unterstüt-
zungsmaßnahmen sinnvoll zusammenzufassen und zu
vervollständigen.

(7) Ferner ist es erforderlich, dieses Programm für sämtliche
Mitgliedstaaten und Nachbarländer zu öffnen, denn es
ist wichtig, über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinaus
einen effektiven und gleichwertigen Schutz der finanziel-
len Interessen der Gemeinschaft sicherzustellen.

(8) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommis-
sion haben sich bei der Verabschiedung der Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 1605/2002 verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass ein solcher Basisrechtsakt mit dem Haushalts-
jahr 2004 in Kraft tritt.

(9) Im Rahmen der Modalitäten für die Unterstützung gilt
es ferner, der Besonderheit der auf dem Gebiet des
Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft
tätigen Einrichtungen Rechnung zu tragen.

(10) In diesem Beschluss wird für die gesamte Laufzeit des
Programms ein Finanzrahmen festgelegt, der für die
Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen Haushalts-
verfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne von
Nummer 33 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdiszip-
lin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens (4) bil-
det.

(1) ABl. C 318 vom 30.12.2003, S. 5.
(2) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 9. März 2004

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates
vom 5. April 2004.

(3) ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. Berichtigung im ABl. L 25 vom
30.1.2003, S. 43.

(4) ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1. Geändert durch den Beschluss
2003/429/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L
147 vom 14.6.2003, S. 25).
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(11) Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und
dem Rat einen Zwischenbericht des Europäischen Amtes
für Betrugsbekämpfung (OLAF) über die Durchführung
dieses Programms und einen Schlussbericht dieses
Amtes über die Verwirklichung der Ziele des genannten
Programms vorlegen.

(12) Dieser Beschluss beachtet die Prinzipien der Subsidiarität
und der Verhältnismäßigkeit.

(13) Finanzhilfen zum Schutz der finanziellen Interessen der
Gemeinschaft, die im Rahmen von Programmen zur
gerichtlichen Verfolgung gewährt werden, werden von
diesem Beschluss nicht berührt —

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Ziel des Programms

(1) Mit diesem Beschluss wird ein gemeinschaftliches Akti-
onsprogramm zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet
des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft ein-
gerichtet. Das Programm trägt die Bezeichnung „Hercule“.

(2) Das Programm soll durch die Förderung von Maßnah-
men und die Unterstützung von Einrichtungen nach Maßgabe
der im Anhang genannten und in den jährlichen Finanzhilfe-
programmen detailliert dargelegten allgemeinen Kriterien zum
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft beitragen.
Es berücksichtigt die grenz- und fachübergreifenden Aspekte.
Es stellt vorrangig darauf ab, dass die geförderten Maßnahmen
inhaltlich konvergieren, damit auf Grund von Überlegungen
über bestmögliche Praktiken ein effektiver und gleichwertiger
Schutz gewährleistet wird, der den unterschiedlichen Traditio-
nen der einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung trägt.

Artikel 2

Zugang zum Programm

(1) Um für die Gewährung einer Finanzhilfe der Gemein-
schaft für eine Maßnahme zum Schutz der finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft in Frage zu kommen, muss der Empfän-
ger dieser Finanzhilfe die im Anhang genannten Bestimmungen
erfüllen. Die Maßnahme muss im Einklang mit den Prinzipien
stehen, die der Tätigkeit der Gemeinschaft auf dem Gebiet des
Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft zugrunde
liegen und die spezifischen Kriterien erfüllen, die nach Maß-
gabe der vorrangigen Ziele des jährlichen Finanzhilfepro-
gramms in den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlä-
gen festgelegt werden und die im Anhang genannten allgemei-
nen Kriterien näher bestimmen.

(2) Um für die Gewährung einer Betriebskostenhilfe der
Gemeinschaft im Rahmen des fortlaufenden Arbeitsprogramms
einer Einrichtung, die Ziele von allgemeinem europäischen

Interesse auf dem Gebiet des Schutzes der finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft verfolgt, in Frage zu kommen, muss die
betreffende Einrichtung die im Anhang genannten allgemeinen
Kriterien erfüllen.

(3) Die Anträge auf Gewährung einer Betriebskostenhilfe der
Gemeinschaft müssen alle erforderlichen Informationen enthal-
ten, damit die Kommission die Empfänger auswählen kann,
und zwar in Bezug auf:

— die Art der Einrichtung,

— die Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der
Gemeinschaft,

— die voraussichtlichen Kosten für die Durchführung der
Maßnahmen,

— sämtliche Bewertungskriterien nach Nummer 4 des
Anhangs.

Artikel 3

Teilnahme von Ländern außerhalb der Gemeinschaft

Neben Antragstellern bzw. Einrichtungen in den Mitgliedstaa-
ten können auch Antragsteller und Einrichtungen Begünstigte
dieses Programms sein, wenn sie ansässig sind:

a) in den beitretenden Ländern, die am 16. April 2003 den
Beitrittsvertrag unterzeichnet haben;

b) in den EFTA- bzw. EWR-Ländern, nach Maßgabe der im
EWR-Abkommen festgelegten Bedingungen;

c) in Bulgarien oder Rumänien, nach Maßgabe der Bedingun-
gen der Europa-Abkommen, ihren Protokollen und den
Beschlüssen der Assoziationsräte;

d) in der Türkei, wobei die Teilnahmebedingungen gemäß
dem Beschluss 2002/179/EG des Rates vom 17. Dezember
2001 über den Abschluss eines Rahmenabkommens zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik
Türkei über die allgemeinen Grundsätze der Teilnahme der
Republik Türkei an den Programmen der Gemeinschaft (1)
festzulegen sind.

Artikel 4

Auswahl der Empfänger

(1) Das Programm betrifft eine Art von Gewährungsverfah-
ren mittels einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlä-
gen für alle Begünstigten.

(1) ABl. L 61 vom 2.3.2002, S. 27.

L 143/10 30.4.2004Amtsblatt der Europäischen UnionDE



(2) Die Auswahl der mit Finanzhilfen für Maßnahmen geför-
derten Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage einer Aufforde-
rung zur Einreichung von Vorschlägen und nach Maßgabe der
vorrangigen Ziele des jährlichen Finanzhilfeprogramms, durch
das die im Anhang genannten allgemeinen Kriterien näher
bestimmt werden. Die Vergabe einer Finanzhilfe für eine Maß-
nahme im Rahmen des vorliegenden Programms erfolgt gemäß
den im Anhang genannten allgemeinen Kriterien.

(3) Die Auswahl der mit Betriebskostenhilfen geförderten
Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage einer Aufforderung
zur Einreichung von Vorschlägen. Die Vergabe einer Betriebs-
kostenhilfe im Rahmen des fortlaufenden Arbeitsprogramms
einer geförderten Einrichtung erfolgt gemäß den im Anhang
genannten allgemeinen Kriterien. Auf der Grundlage des Auf-
rufs zur Einreichung von Vorschlägen stellt die Kommission im
Einklang mit Artikel 116 der Verordnung (EG, Euratom) Nr.
1605/2002 die Liste der geförderten Einrichtungen mit den
beschlossenen Beträgen auf.

Artikel 5

Gewährung der Finanzhilfe

(1) Mit der Finanzhilfe für eine Maßnahme darf nicht der
Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben finanziert werden.
Der Betrag einer im Rahmen des vorliegenden Programms
gewährten Finanzhilfe darf folgende Sätze nicht überschreiten:

a) 50 % der förderfähigen Ausgaben für technische Unterstüt-
zung;

b) 80 % der förderfähigen Ausgaben für Schulungsmaßnah-
men, für die Förderung des Austauschs von Fachpersonal
und die Veranstaltung von Seminaren und Konferenzen,
sofern es sich um die unter Nummer 2 erster Gedanken-
strich des Anhangs genannten Empfänger handelt;

c) 90 % der förderfähigen Ausgaben für die Veranstaltung von
Seminaren und Konferenzen und anderes, sofern es sich
um die unter Nummer 2 zweiter und dritter Gedanken-
strich genannten Empfänger handelt.

(2) Der Betrag einer im Rahmen des vorliegenden Pro-
gramms gewährten Betriebskostenhilfe darf 70 % der förder-
fähigen Ausgaben der Einrichtung in dem Kalenderjahr, für das
die Finanzhilfe gewährt wird, nicht überschreiten.

Gemäß Artikel 113 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom)
Nr. 1605/2002 wird bei wiederholter Gewährung einer
Betriebskostenhilfe zugunsten einer Einrichtung deren Betrag
degressiv angesetzt. Bei Gewährung einer Betriebskostenhilfe

an eine Einrichtung, zu deren Gunsten bereits im Vorjahr eine
derartige Finanzhilfe gewährt wurde, ist diese erneute Finanz-
hilfe der Gemeinschaft um mindestens 10 % geringer als die
des Vorjahres.

Artikel 6

Finanzbestimmungen

(1) Dieses Programm beginnt am 1. Januar 2004 und endet
am 31. Dezember 2006.

(2) Der Finanzrahmen für die Durchführung des vorliegen-
den Programms wird für den Zeitraum 2004 bis 2006 auf
11 775 000 EUR festgelegt.

(3) Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde
in den Grenzen der finanziellen Vorausschau bewilligt.

Artikel 7

Überwachung und Bewertung

Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und
dem Rat

a) bis zum 30. Juni 2006 einen Bericht des OLAF über die
Durchführung des Programms und die Zweckmäßigkeit sei-
ner Fortsetzung;

b) bis zum 31. Dezember 2007 einen Bericht des OLAF über
das Erreichen der Ziele des vorliegenden Programms. In
diesem Bericht, der sich auf die von den Finanzhilfeemp-
fängern erzielten Ergebnisse gründet, wird insbesondere
bewertet, wie effizient diese im Hinblick auf das Erreichen
der in Artikel 1 und im Anhang genannten Ziele arbeiten.

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Straßburg am 21. April 2004.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
D. ROCHE
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ANHANG

1. UNTERSTÜTZTE MASSNAHMEN

Das in Artikel 1 festgelegte allgemeine Ziel bezweckt, den Bereich der Prävention und Bekämpfung von gegen
die finanziellen Interessen der Gemeinschaft gerichteten Betrugsdelikten auf Gemeinschaftsebene zu verstärken,
indem einschlägige Maßnahmen und in diesem Bereich tätige Einrichtungen gefördert werden.

Bei den Maßnahmen der Einrichtungen, die gemäß Artikel 2 einen Beitrag zur Verstärkung der Gemeinschafts-
tätigkeit und zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit leisten können, handelt es sich insbesondere um folgende Maßnah-
men:

— Veranstaltung von Seminaren und Konferenzen,

— Förderung von wissenschaftlichen Studien und Diskussion über die Gemeinschaftspolitik auf dem Gebiet des
Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft,

— Koordinierung von Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft,

— Schulung und Sensibilisierung,

— Förderung des Austauschs von Fachpersonal,

— Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse über die Gemeinschaftstätigkeit,

— Entwicklung und Bereitstellung spezieller EDV-Hilfsmittel,

— technische Unterstützung,

— Förderung und Intensivierung des Datenaustauschs.

2. DURCHFÜHRUNG DER UNTERSTÜTZTEN MASSNAHMEN

Die Maßnahmen der Einrichtungen, die für eine Finanzhilfe der Gemeinschaft im Rahmen des Programms in
Frage kommen und die Ziele von allgemeinem europäischen Interesse auf dem Gebiet des Schutzes der finanziel-
len Interessen der Gemeinschaft oder Ziele der einschlägigen Politik der Europäischen Union verfolgen, sind ins-
besondere Teil der Maßnahmen, die auf ein verstärktes Vorgehen der Gemeinschaft auf dem Gebiet des Schutzes
ihrer finanziellen Interessen abstellen.

Gemäß Artikel 2 haben folgende Einrichtungen Zugang zum Programm:

— nationale oder regionale Verwaltungsbehörden eines Mitgliedstaats oder eines der in Artikel 3 genannten,
nicht der Gemeinschaft angehörenden Staaten, die die Verstärkung der Gemeinschaftstätigkeiten auf dem
Gebiet des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft fördern;

— Forschungs- und Lehranstalten, die seit mindestens einem Jahr Rechtspersönlichkeit besitzen, in einem Mit-
gliedstaat oder in einem der in Artikel 3 genannten, nicht der Gemeinschaft angehörenden Staaten ansässig
und tätig sind und die Verstärkung der Gemeinschaftstätigkeit auf dem Gebiet des Schutzes der finanziellen
Interessen der Gemeinschaft fördern;

— gemeinnützige Einrichtungen, die seit mindestens einem Jahr Rechtspersönlichkeit besitzen und in einem
Mitgliedstaat oder in einem der in Artikel 3 genannten, nicht der Gemeinschaft angehörenden Staaten recht-
mäßig gegründet sind und die Gemeinschaftstätigkeiten auf dem Gebiet des Schutzes der finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft fördern.

Zur Unterstützung der ständigen Tätigkeit derartiger Einrichtungen kann eine jährliche Betriebskostenhilfe
gewährt werden.

3. AUSWAHL DER EMPFÄNGER

Die Auswahl der Empfänger einer Finanzhilfe für eine Maßnahme oder einer Betriebskostenhilfe gemäß Nummer
2 erfolgt auf der Grundlage von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen.
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4. BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR FINANZHILFEANTRÄGE

Die Finanzhilfeanträge für Maßnahmen sowie gegebenenfalls die Anträge auf Betriebskostenhilfen werden nach
Maßgabe folgender Kriterien bewertet:

— Übereinstimmung der vorgeschlagenen Maßnahme mit den Zielen des vorliegenden Programms,

— ergänzender Charakter der vorgeschlagenen Maßnahme gegenüber anderen geförderten Maßnahmen,

— Durchführbarkeit der vorgeschlagenen Maßnahme (konkrete Möglichkeiten zur Durchführung mit den vor-
geschlagenen Mitteln),

— Kosten-Nutzen-Verhältnis der vorgeschlagenen Maßnahme,

— durch die vorgeschlagene Maßnahme erzielter zusätzlicher Nutzen,

— Größe der Zielgruppe der vorgeschlagenen Maßnahme,

— grenz- und fachübergreifende Aspekte der vorgeschlagenen Maßnahme,

— Größe des durch die vorgeschlagene Maßnahme abgedeckten geografischen Bereichs.

5. FÖRDERFÄHIGE AUSGABEN

Im Rahmen von Nummer 2 werden bei der Festsetzung der Höhe der Finanzhilfe nur die für eine ordnungs-
gemäße Durchführung der Maßnahme erforderlichen förderfähigen Ausgaben berücksichtigt.

Förderfähig sind ferner die Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme von Vertretern der Balkanländer, die
am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess für die Länder Südosteuropas teilnehmen (1), und bestimmter Län-
der der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (2).

6. KONTROLLEN UND PRÜFUNGEN

6.1. Der Empfänger einer Betriebskostenhilfe hält sämtliche Belege über die im Laufe des Jahres, für das die Finanz-
hilfe gewährt worden ist, getätigten Ausgaben, insbesondere die geprüfte Finanzübersicht, fünf Jahre ab der
Schlusszahlung zur Verfügung der Kommission. Der Finanzhilfeempfänger sorgt dafür, dass gegebenenfalls die
Belege, die sich im Besitz der Partner oder der Mitglieder befinden, der Kommission zur Verfügung gestellt wer-
den.

6.2. Die Kommission kann die Verwendung der Finanzhilfe entweder durch ihre Bediensteten oder durch eine von ihr
bestimmte externe Einrichtung überprüfen lassen. Die Prüfungen können während der gesamten Laufzeit der Ver-
einbarung und während eines Zeitraums von fünf Jahren ab Zahlung des Restbetrags durchgeführt werden. Die
Kommission ordnet gegebenenfalls auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Prüfungen eine Einziehung an.

6.3. Den Bediensteten der Kommission und den von der Kommission beauftragten Personen wird in angemessener
Weise Zugang zu den Räumlichkeiten des Empfängers sowie zu allen für die Durchführung der Prüfungen erfor-
derlichen Informationen, einschließlich der elektronisch gespeicherten Daten, gewährt.

6.4. Der Rechnungshof und das OLAF haben in Bezug auf Kontrollen und Prüfungen die gleichen Rechte wie die
unter Nummer 6.3. genannten Personen; dies gilt insbesondere für das Zugangsrecht.

6.5. Zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft vor Betrug und anderen Unregelmäßig-
keiten nimmt die Kommission im Rahmen dieses Programms Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemäß der
Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Über-
prüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft
vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten (3) vor. Gegebenenfalls führt das OLAF Untersuchungen gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) durch.

(1) Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, Albanien, Serbien und Montenegro, Bosnien und Herzegowina sowie Kroatien.
(2) Belarus, Republik Moldau, Russische Föderation, Ukraine.
(3) ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2.
(4) ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 1.
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7. PROGRAMMVERWALTUNG

Die Kommission kann auf der Grundlage einer Kosten-Nutzen-Analyse auf Sachverständige zurückgreifen sowie
auf alle weiteren Formen der technischen und administrativen Unterstützung (mit Ausnahme der Aufgaben der
öffentlichen Hand), die von der Kommission im Rahmen von Verträgen über punktuelle Dienstleistungen ver-
geben werden. Ferner kann sie Studien finanzieren und Zusammenkünfte von Sachverständigen veranstalten, die
dazu geeignet sind, die Durchführung des Programms zu erleichtern, und sie kann Maßnahmen zur Information,
Veröffentlichung und Verbreitung durchführen, die unmittelbar mit der Verwirklichung des Programmziels ver-
bunden sind.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 805/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. April 2004

zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c) und
Artikel 67 Absatz 5 zweiter Gedankenstrich,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem der
freie Personenverkehr gewährleistet ist, zu erhalten und
weiterzuentwickeln. Dazu erlässt die Gemeinschaft unter
anderem im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in
Zivilsachen die für das reibungslose Funktionieren des
Binnenmarkts erforderlichen Maßnahmen.

(2) Am 3. Dezember 1998 nahm der Rat den Aktionsplan
des Rates und der Kommission zur bestmöglichen
Umsetzung der Bestimmungen des Amsterdamer Ver-
trags über den Aufbau eines Raums der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts (4) an (Wiener Aktionsplan).

(3) Auf seiner Tagung vom 15. und 16. Oktober 1999 in
Tampere bekräftigte der Europäische Rat den Grundsatz
der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entschei-
dungen als Eckpfeiler für die Schaffung eines echten
europäischen Rechtsraums.

(4) Am 30. November 2000 verabschiedete der Rat ein Pro-
gramm über Maßnahmen zur Umsetzung des Grundsat-
zes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen (5). Dieses Pro-
gramm sieht in seiner ersten Phase die Abschaffung des
Vollstreckbarerklärungsverfahrens, d. h. die Einführung
eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene
Forderungen vor.

(5) Der Begriff „unbestrittene Forderung“ sollte alle Situatio-
nen erfassen, in denen der Schuldner Art oder Höhe
einer Geldforderung nachweislich nicht bestritten hat
und der Gläubiger gegen den Schuldner entweder eine
gerichtliche Entscheidung oder einen vollstreckbaren
Titel, der die ausdrückliche Zustimmung des Schuldners
erfordert, wie einen gerichtlichen Vergleich oder eine
öffentliche Urkunde, erwirkt hat.

(6) Ein fehlender Widerspruch seitens des Schuldners im
Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) liegt auch
dann vor, wenn dieser nicht zur Gerichtsverhandlung
erscheint oder einer Aufforderung des Gerichts, schrift-
lich mitzuteilen, ob er sich zu verteidigen beabsichtigt,
nicht nachkommt.

(7) Diese Verordnung sollte auch für Entscheidungen,
gerichtliche Vergleiche und öffentliche Urkunden über
unbestrittene Forderungen und solche Entscheidungen
gelten, die nach Anfechtung von als Europäischer Voll-
streckungstitel bestätigten Entscheidungen, gerichtlichen
Vergleichen und öffentlichen Urkunden ergangen sind.

(8) Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen
von Tampere die Auffassung vertreten, dass der Zugang
zur Vollstreckung einer Entscheidung in einem anderen
Mitgliedstaat als dem, in dem die Entscheidung ergangen
ist, durch den Verzicht auf die dort als Voraussetzung
einer Vollstreckung erforderlichen Zwischenmaßnahmen
beschleunigt und vereinfacht werden sollte. Eine Ent-
scheidung, die vom Gericht des Ursprungsmitgliedstaats
als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt worden ist,
sollte im Hinblick auf die Vollstreckung so behandelt
werden, als wäre sie im Vollstreckungsmitgliedstaat
ergangen. So erfolgt beispielsweise im Vereinigten
Königreich die Registrierung einer bestätigten auslän-
dischen Entscheidung nach den gleichen Vorschriften
wie die Registrierung einer Entscheidung aus einem
anderen Teil des Vereinigten Königreichs und darf nicht
mit einer inhaltlichen Überprüfung der ausländischen
Entscheidung verbunden sein. Die Umstände der Voll-
streckung dieser Entscheidung sollten sich weiterhing
nach innerstaatlichem Recht richten.

(9) Dieses Verfahren sollte gegenüber dem Vollstreckbar-
erklärungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 44/2001
des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (6)

(1) ABl. C 203 E vom 27.8.2002, S. 86.
(2) ABl. C 85 vom 8.4.2003, S. 1.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 8. April 2003

(ABl. C 64 E vom 12.3.2004, S. 79). Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 6. Februar 2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)
und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 30. März 2004
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

(4) ABl. C 19 vom 23.1.1999, S. 1.
(5) ABl. C 12 vom 15.1.2001, S. 1.

(6) ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1496/2002 der Kommission (ABl. L 225 vom
22.8.2002, S. 13).
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einen erheblichen Vorteil bieten, der darin besteht, dass
auf die Zustimmung des Gerichts eines zweiten Mitglied-
staats mit den daraus entstehenden Verzögerungen und
Kosten verzichtet werden kann.

(10) Auf die Nachprüfung einer gerichtlichen Entscheidung,
die in einem anderen Mitgliedstaat über eine unbestrit-
tene Forderung in einem Verfahren ergangen ist, auf das
sich der Schuldner nicht eingelassen hat, kann nur dann
verzichtet werden, wenn eine hinreichende Gewähr
besteht, dass die Verteidigungsrechte beachtet worden
sind.

(11) Diese Verordnung soll der Förderung der Grundrechte
dienen und berücksichtigt die Grundsätze, die insbeson-
dere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union anerkannt wurden. Sie zielt insbesondere darauf
ab, die uneingeschränkte Wahrung des Rechts auf ein
faires Verfahren, wie es in Artikel 47 der Charta ver-
ankert ist, zu gewährleisten.

(12) Für das gerichtliche Verfahren sollten Mindestvorschrif-
ten festgelegt werden, um sicherzustellen, dass der
Schuldner so rechtzeitig und in einer Weise über das
gegen ihn eingeleitete Verfahren, die Notwendigkeit sei-
ner aktiven Teilnahme am Verfahren, wenn er die Forde-
rung bestreiten will, und über die Folgen seiner Nicht-
teilnahme unterrichtet wird, dass er Vorkehrungen für
seine Verteidigung treffen kann.

(13) Wegen der Unterschiede im Zivilprozessrecht der Mit-
gliedstaaten, insbesondere bei den Zustellungsvorschrif-
ten, müssen die Mindestvorschriften präzise und detail-
liert definiert sein. So kann insbesondere eine Zustel-
lungsform, die auf einer juristischen Fiktion beruht, im
Hinblick auf die Einhaltung der Mindestvorschriften
nicht als ausreichend für die Bestätigung einer Entschei-
dung als Europäischer Vollstreckungstitel angesehen wer-
den.

(14) Alle in den Artikeln 13 und 14 aufgeführten Zustel-
lungsformen sind entweder durch eine absolute Gewiss-
heit (Artikel 13) oder ein hohes Maß an Wahrscheinlich-
keit (Artikel 14) dafür gekennzeichnet, dass das zuge-
stellte Schriftstück dem Empfänger zugegangen ist. In
der zweiten Kategorie sollte eine Entscheidung nur dann
als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt werden,
wenn der Ursprungsmitgliedstaat über einen geeigneten
Mechanismus verfügt, der es dem Schuldner unter
bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, eine vollstän-
dige Überprüfung der Entscheidung gemäß Artikel 19
zu verlangen, und zwar dann, wenn das Schriftstück
dem Empfänger trotz Einhaltung des Artikels 14 aus-
nahmsweise nicht zugegangen ist.

(15) Die persönliche Zustellung an bestimmte andere Per-
sonen als den Schuldner selbst gemäß Artikel 14
Absatz 1 Buchstaben a) und b) sollte die Anforderungen
der genannten Vorschriften nur dann erfüllen, wenn
diese Personen das betreffende Schriftstück auch tatsäch-
lich erhalten haben.

(16) Artikel 15 sollte auf Situationen Anwendung finden, in
denen der Schuldner sich nicht selbst vor Gericht vertre-
ten kann, etwa weil er eine juristische Person ist, und in
denen er durch eine gesetzlich bestimmte Person vertre-
ten wird, sowie auf Situationen, in denen der Schuldner
eine andere Person, insbesondere einen Rechtsanwalt,
ermächtigt hat, ihn in dem betreffenden gerichtlichen
Verfahren zu vertreten.

(17) Die für die Nachprüfung der Einhaltung der prozessua-
len Mindestvorschriften zuständigen Gerichte sollten
gegebenenfalls eine einheitliche Bestätigung als Europäi-
scher Vollstreckungstitel ausstellen, aus der die Nachprü-
fung und deren Ergebnis hervorgeht.

(18) Gegenseitiges Vertrauen in die ordnungsgemäße Rechts-
pflege in den Mitgliedstaaten rechtfertigt es, dass das
Gericht nur eines Mitgliedstaats beurteilt, ob alle Voraus-
setzungen für die Bestätigung der Entscheidung als Euro-
päischer Vollstreckungstitel vorliegen, so dass die Voll-
streckung der Entscheidung in allen anderen Mitglied-
staaten möglich ist, ohne dass im Vollstreckungsmit-
gliedstaat zusätzlich von einem Gericht nachgeprüft wer-
den muss, ob die prozessualen Mindestvorschriften
eingehalten worden sind.

(19) Diese Verordnung begründet keine Verpflichtung für die
Mitgliedstaaten, ihr innerstaatliches Recht an die prozes-
sualen Mindestvorschriften in dieser Verordnung anzu-
passen. Entscheidungen werden in anderen Mitgliedstaa-
ten jedoch nur dann effizienter und schneller vollstreckt,
wenn diese Mindestvorschriften beachtet werden, so dass
hier ein entsprechender Anreiz für die Mitgliedstaaten
besteht, ihr Recht dieser Verordnung anzupassen.

(20) Dem Gläubiger sollte es frei stehen, eine Bestätigung als
Europäischer Vollstreckungstitel für unbestrittene Forde-
rungen zu beantragen oder sich für das Anerkennungs-
und Vollstreckungsverfahren nach der Verordnung (EG)
Nr. 44/2001 oder für andere Gemeinschaftsrechtsakte
zu entscheiden.

(21) Ist ein Schriftstück zum Zwecke der Zustellung von
einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat zu
versenden, so sollte diese Verordnung, insbesondere die
darin enthaltenen Zustellungsvorschriften, zusammen
mit der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom
29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und
außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handels-
sachen in den Mitgliedstaaten (1), und insbesondere mit
deren Artikel 14 in Verbindung mit den Erklärungen der
Mitgliedstaaten nach deren Artikel 23, gelten.

(22) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahmen auf Ebene
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden
können und daher wegen ihres Umfangs und ihrer Wir-
kungen besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen

(1) ABl. L 160 vom 30.6.2000, S. 37.
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sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in
Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprin-
zip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Arti-
kel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese
Verordnung nicht über das zur Erreichung dieser Ziele
erforderliche Maß hinaus.

(23) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(24) Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands haben diese Mit-
gliedstaaten mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme
und Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchten.

(25) Dänemark beteiligt sich gemäß den Artikeln 1 und 2
des dem Vertrag über die Europäische Union und dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
beigefügten Protokolls über die Position Dänemarks
nicht an der Annahme dieser Verordnung, die für Däne-
mark somit nicht bindend oder anwendbar ist.

(26) Gemäß Artikel 67 Absatz 5 zweiter Gedankenstrich des
Vertrags ist für die in dieser Verordnung geregelten Maß-
nahmen ab dem 1. Februar 2003 das Mitentscheidungs-
verfahren anzuwenden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung wird ein Europäischer Vollstreckungs-
titel für unbestrittene Forderungen eingeführt, um durch die
Festlegung von Mindestvorschriften den freien Verkehr von
Entscheidungen, gerichtlichen Vergleichen und öffentlichen
Urkunden in allen Mitgliedstaaten zu ermöglichen, ohne dass
im Vollstreckungsmitgliedstaat ein Zwischenverfahren vor der
Anerkennung und Vollstreckung angestrengt werden muss.

Artikel 2

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung ist in Zivil- und Handelssachen anzu-
wenden, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit
ankommt. Sie erfasst insbesondere nicht Steuer- und Zoll-
sachen, verwaltungsrechtliche Angelegenheiten sowie die Haf-
tung des Staates für Handlungen oder Unterlassungen im Rah-
men der Ausübung hoheitlicher Rechte („acta jure imperii“).

(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf

a) den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit
sowie die gesetzliche Vertretung von natürlichen Personen,
die ehelichen Güterstände, das Gebiet des Erbrechts ein-
schließlich des Testamentsrechts;

b) Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren;

c) die soziale Sicherheit;

d) die Schiedsgerichtsbarkeit.

(3) In dieser Verordnung bedeutet der Begriff „Mitgliedstaa-
ten“ die Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks.

Artikel 3

Vollstreckungstitel, die als Europäischer Vollstreckungstitel
bestätigt werden

(1) Diese Verordnung gilt für Entscheidungen, gerichtliche
Vergleiche und öffentliche Urkunden über unbestrittene Forde-
rungen.

Eine Forderung gilt als „unbestritten“, wenn

a) der Schuldner ihr im gerichtlichen Verfahren ausdrücklich
durch Anerkenntnis oder durch einen von einem Gericht
gebilligten oder vor einem Gericht im Laufe eines Verfah-
rens geschlossenen Vergleich zugestimmt hat oder

b) der Schuldner ihr im gerichtlichen Verfahren zu keiner Zeit
nach den maßgeblichen Verfahrensvorschriften des Rechts
des Ursprungsmitgliedstaats widersprochen hat oder

c) der Schuldner zu einer Gerichtsverhandlung über die For-
derung nicht erschienen oder dabei nicht vertreten worden
ist, nachdem er zuvor im gerichtlichen Verfahren der For-
derung widersprochen hatte, sofern ein solches Verhalten
nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats als stillschwei-
gendes Zugeständnis der Forderung oder des vom Gläubi-
ger behaupteten Sachverhalts anzusehen ist oder

d) der Schuldner die Forderung ausdrücklich in einer öffent-
lichen Urkunde anerkannt hat.(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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(2) Diese Verordnung gilt auch für Entscheidungen, die nach
Anfechtung von als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigten
Entscheidungen, gerichtlichen Vergleichen oder öffentlichen
Urkunden ergangen sind.

Artikel 4

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestim-
mungen:

1. „Entscheidung“: jede von einem Gericht eines Mitgliedstaats
erlassene Entscheidung ohne Rücksicht auf ihre Bezeich-
nung wie Urteil, Beschluss, Zahlungsbefehl oder Vollstre-
ckungsbescheid, einschließlich des Kostenfestsetzungs-
beschlusses eines Gerichtsbediensteten.

2. „Forderung“: eine Forderung auf Zahlung einer bestimmten
Geldsumme, die fällig ist oder deren Fälligkeitsdatum in der
Entscheidung, dem gerichtlichen Vergleich oder der öffent-
lichen Urkunde angegeben ist.

3. „Öffentliche Urkunde“:

a) ein Schriftstück, das als öffentliche Urkunde aufgenom-
men oder registriert worden ist, wobei die Beurkun-
dung

i) sich auf die Unterschrift und den Inhalt der
Urkunde bezieht und

ii) von einer Behörde oder einer anderen von dem
Ursprungsmitgliedstaat hierzu ermächtigten Stelle
vorgenommen worden ist;

oder

b) eine vor einer Verwaltungsbehörde geschlossene oder
von ihr beurkundete Unterhaltsvereinbarung oder -ver-
pflichtung.

4. „Ursprungsmitgliedstaat“: der Mitgliedstaat, in dem eine
Entscheidung ergangen ist, ein gerichtlicher Vergleich gebil-
ligt oder geschlossen oder eine öffentliche Urkunde aus-
gestellt wurde und in dem diese als Europäischer Vollstre-
ckungstitel zu bestätigen sind.

5. „Vollstreckungsmitgliedstaat“: der Mitgliedstaat, in dem die
Vollstreckung der/des als Europäischer Vollstreckungstitel
bestätigten Entscheidung, gerichtlichen Vergleichs oder
öffentlichen Urkunde betrieben wird.

6. „Ursprungsgericht“: das Gericht, das mit dem Verfahren
zum Zeitpunkt der Erfüllung der Voraussetzungen nach
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a), b), und c) befasst war.

7. Bei den summarischen Mahnverfahren in Schweden (betal-
ningsföreläggande) umfasst der Begriff „Gericht“ auch die
schwedische kronofogdemyndighet (Amt für Beitreibung).

KAPITEL II

DER EUROPÄISCHE VOLLSTRECKUNGSTITEL

Artikel 5

Abschaffung des Vollstreckbarerklärungsverfahrens

Eine Entscheidung, die im Ursprungsmitgliedstaat als Europäi-
scher Vollstreckungstitel bestätigt worden ist, wird in den ande-
ren Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt, ohne dass es
einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass die Aner-
kennung angefochten werden kann.

Artikel 6

Voraussetzungen für die Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel

(1) Eine in einem Mitgliedstaat über eine unbestrittene For-
derung ergangene Entscheidung wird auf jederzeitigen Antrag
an das Ursprungsgericht als Europäischer Vollstreckungstitel
bestätigt, wenn

a) die Entscheidung im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar
ist, und

b) die Entscheidung nicht im Widerspruch zu den Zuständig-
keitsregeln in Kapitel II Abschnitte 3 und 6 der
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 steht, und

c) das gerichtliche Verfahren im Ursprungsmitgliedstaat im
Fall einer unbestrittenen Forderung im Sinne von Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b) oder c) den Voraussetzungen des
Kapitels III entsprochen hat, und

d) die Entscheidung in dem Mitgliedstaat ergangen ist, in dem
der Schuldner seinen Wohnsitz im Sinne von Artikel 59
der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 hat, sofern

— die Forderung unbestritten im Sinne von Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b) oder c) ist,

— sie einen Vertrag betrifft, den eine Person, der Verbrau-
cher, zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht der
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person
zugerechnet werden kann und

— der Schuldner der Verbraucher ist.

(2) Ist eine als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte
Entscheidung nicht mehr vollstreckbar oder wurde ihre Voll-
streckbarkeit ausgesetzt oder eingeschränkt, so wird auf jeder-
zeitigen Antrag an das Ursprungsgericht unter Verwendung des
Formblatts in Anhang IV eine Bestätigung der Nichtvollstreck-
barkeit bzw. der Beschränkung der Vollstreckbarkeit ausgestellt.
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(3) Ist nach Anfechtung einer Entscheidung, die als Europäi-
scher Vollstreckungstitel gemäß Absatz 1 bestätigt worden ist,
eine Entscheidung ergangen, so wird auf jederzeitigen Antrag
unter Verwendung des Formblatts in Anhang V eine Ersatz-
bestätigung ausgestellt, wenn diese Entscheidung im Ursprungs-
mitgliedstaat vollstreckbar ist; Artikel 12 Absatz 2 bleibt davon
unberührt.

Artikel 7

Kosten in Verbindung mit dem gerichtlichen Verfahren

Umfasst eine Entscheidung eine vollstreckbare Entscheidung
über die Höhe der mit dem gerichtlichen Verfahren verbunde-
nen Kosten, einschließlich Zinsen, wird sie auch hinsichtlich
dieser Kosten als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt, es
sei denn, der Schuldner hat im gerichtlichen Verfahren nach
den Rechtsvorschriften des Ursprungsmitgliedstaats der Ver-
pflichtung zum Kostenersatz ausdrücklich widersprochen.

Artikel 8

Teilbarkeit der Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel

Wenn die Entscheidung die Voraussetzungen dieser Verordnung
nur in Teilen erfüllt, so wird die Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel nur für diese Teile ausgestellt.

Artikel 9

Ausstellung der Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel

(1) Die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel wird
unter Verwendung des Formblatts in Anhang I ausgestellt.

(2) Die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel wird
in der Sprache ausgestellt, in der die Entscheidung abgefasst ist.

Artikel 10

Berichtigung oder Widerruf der Bestätigung als
Europäischer Vollstreckungstitel

(1) Die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel wird
auf Antrag an das Ursprungsgericht

a) berichtigt, wenn die Entscheidung und die Bestätigung auf-
grund eines materiellen Fehlers voneinander abweichen;

b) widerrufen, wenn sie hinsichtlich der in dieser Verordnung
festgelegten Voraussetzungen eindeutig zu Unrecht erteilt
wurde.

(2) Für die Berichtigung oder den Widerruf der Bestätigung
als Europäischer Vollstreckungstitel ist das Recht des
Ursprungsmitgliedstaats maßgebend.

(3) Die Berichtigung oder der Widerruf der Bestätigung als
Europäischer Vollstreckungstitel können unter Verwendung des
Formblatts in Anhang VI beantragt werden.

(4) Gegen die Ausstellung einer Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel ist kein Rechtsbehelf möglich.

Artikel 11

Wirkung der Bestätigung als Europäischer
Vollstreckungstitel

Die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel entfaltet
Wirkung nur im Rahmen der Vollstreckbarkeit der Entschei-
dung.

KAPITEL III

MINDESTVORSCHRIFTEN FÜR VERFAHREN ÜBER
UNBESTRITTENE FORDERUNGEN

Artikel 12

Anwendungsbereich der Mindestvorschriften

(1) Eine Entscheidung über eine unbestrittene Forderung im
Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) kann nur
dann als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt werden,
wenn das gerichtliche Verfahren im Ursprungsmitgliedstaat den
verfahrensrechtlichen Erfordernissen nach diesem Kapitel
genügt hat.

(2) Dieselben Erfordernisse gelten auch für die Ausstellung
der Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel oder einer
Ersatzbestätigung im Sinne des Artikels 6 Absatz 3 für eine
Entscheidung, die nach Anfechtung einer Entscheidung ergan-
gen ist, wenn zum Zeitpunkt dieser Entscheidung die Bedin-
gungen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) erfüllt
sind.

Artikel 13

Zustellung mit Nachweis des Empfangs durch den
Schuldner

(1) Das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleich-
wertiges Schriftstück kann dem Schuldner wie folgt zugestellt
worden sein:

a) durch persönliche Zustellung, bei der der Schuldner eine
Empfangsbestätigung unter Angabe des Empfangsdatums
unterzeichnet, oder

30.4.2004 L 143/19Amtsblatt der Europäischen UnionDE



b) durch persönliche Zustellung, bei der die zuständige Per-
son, die die Zustellung vorgenommen hat, ein Dokument
unterzeichnet, in dem angegeben ist, dass der Schuldner
das Schriftstück erhalten hat oder dessen Annahme unbe-
rechtigt verweigert hat und an welchem Datum die Zustel-
lung erfolgt ist, oder

c) durch postalische Zustellung, bei der der Schuldner die
Empfangsbestätigung unter Angabe des Empfangsdatums
unterzeichnet und zurückschickt, oder

d) durch elektronische Zustellung wie beispielsweise per Fax
oder E-Mail, bei der der Schuldner eine Empfangsbestäti-
gung unter Angabe des Empfangsdatums unterzeichnet
und zurückschickt.

(2) Eine Ladung zu einer Gerichtsverhandlung kann dem
Schuldner gemäß Absatz 1 zugestellt oder mündlich in einer
vorausgehenden Verhandlung über dieselbe Forderung bekannt
gemacht worden sein, wobei dies im Protokoll dieser Verhand-
lung festgehalten sein muss.

Artikel 14

Zustellung ohne Nachweis des Empfangs durch den
Schuldner

(1) Das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleich-
wertiges Schriftstück sowie eine Ladung zu einer Gerichtsver-
handlung kann dem Schuldner auch in einer der folgenden For-
men zugestellt worden sein:

a) persönliche Zustellung unter der Privatanschrift des Schuld-
ners an eine in derselben Wohnung wie der Schuldner
lebende Person oder an eine dort beschäftigte Person;

b) wenn der Schuldner Selbstständiger oder eine juristische
Person ist, persönliche Zustellung in den Geschäftsräumen
des Schuldners an eine Person, die vom Schuldner beschäf-
tigt wird;

c) Hinterlegung des Schriftstücks im Briefkasten des Schuld-
ners;

d) Hinterlegung des Schriftstücks beim Postamt oder bei den
zuständigen Behörden mit entsprechender schriftlicher
Benachrichtigung im Briefkasten des Schuldners , sofern in
der schriftlichen Benachrichtigung das Schriftstück eindeu-
tig als gerichtliches Schriftstück bezeichnet oder darauf hin-
gewiesen wird, dass die Zustellung durch die Benachrichti-
gung als erfolgt gilt und damit Fristen zu laufen beginnen;

e) postalisch ohne Nachweis gemäß Absatz 3, wenn der
Schuldner seine Anschrift im Ursprungsmitgliedstaat hat;

f) elektronisch, mit automatisch erstellter Sendebestätigung,
sofern sich der Schuldner vorab ausdrücklich mit dieser
Art der Zustellung einverstanden erklärt hat.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung ist eine Zustellung
gemäß Absatz 1 nicht zulässig, wenn die Anschrift des Schuld-
ners nicht mit Sicherheit ermittelt werden kann.

(3) Die Zustellung nach Absatz 1 Buchstaben a) bis d) wird
bescheinigt durch

a) ein von der zuständigen Person, die die Zustellung vor-
genommen hat, unterzeichnetes Schriftstück mit den fol-
genden Angaben:

i) die gewählte Form der Zustellung und

ii) das Datum der Zustellung sowie,

iii) falls das Schriftstück einer anderen Person als dem
Schuldner zugestellt wurde, der Name dieser Person
und die Angabe ihres Verhältnisses zum Schuldner,

oder

b) eine Empfangsbestätigung der Person, der das Schriftstück
zugestellt wurde, für die Zwecke von Absatz 1
Buchstaben a) und b).

Artikel 15

Zustellung an die Vertreter des Schuldners

Die Zustellung gemäß Artikel 13 oder Artikel 14 kann auch an
den Vertreter des Schuldners bewirkt worden sein.

Artikel 16

Ordnungsgemäße Unterrichtung des Schuldners
über die Forderung

Um sicherzustellen, dass der Schuldner ordnungsgemäß über
die Forderung unterrichtet worden ist, muss das verfahrensein-
leitende Schriftstück oder das gleichwertige Schriftstück fol-
gende Angaben enthalten haben:

a) den Namen und die Anschrift der Parteien;

b) die Höhe der Forderung;

c) wenn Zinsen gefordert werden, den Zinssatz und den Zeit-
raum, für den Zinsen gefordert werden, es sei denn, die
Rechtsvorschriften des Ursprungsmitgliedstaats sehen vor,
dass auf die Hauptforderung automatisch ein gesetzlicher
Zinssatz angerechnet wird;

d) die Bezeichnung des Forderungsgrundes.
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Artikel 17

Ordnungsgemäße Unterrichtung des Schuldners
über die Verfahrensschritte zum Bestreiten der Forderung

In dem verfahrenseinleitenden Schriftstück, einem gleichwerti-
gen Schriftstück oder einer Ladung zu einer Gerichtsverhand-
lung oder in einer zusammen mit diesem Schriftstück oder die-
ser Ladung zugestellten Belehrung muss deutlich auf Folgendes
hingewiesen worden sein:

a) auf die verfahrensrechtlichen Erfordernisse für das Bestrei-
ten der Forderung; dazu gehören insbesondere die Frist,
innerhalb deren die Forderung schriftlich bestritten werden
kann bzw. gegebenenfalls der Termin der Gerichtsverhand-
lung, die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, an die
die Antwort zu richten bzw. vor der gegebenenfalls zu
erscheinen ist, sowie die Information darüber, ob die Ver-
tretung durch einen Rechtsanwalt vorgeschrieben ist;

b) auf die Konsequenzen des Nichtbestreitens oder des Nicht-
erscheinens, insbesondere die etwaige Möglichkeit einer
Entscheidung oder ihrer Vollstreckung gegen den Schuldner
und der Verpflichtung zum Kostenersatz.

Artikel 18

Heilung der Nichteinhaltung von Mindestvorschriften

(1) Genügte das Verfahren im Ursprungsmitgliedstaat nicht
den in den Artikeln 13 bis 17 festgelegten verfahrensrecht-
lichen Erfordernissen, so sind eine Heilung der Verfahrensmän-
gel und eine Bestätigung der Entscheidung als Europäischer
Vollstreckungstitel möglich, wenn

a) die Entscheidung dem Schuldner unter Einhaltung der ver-
fahrensrechtlichen Erfordernisse nach Artikel 13 oder
Artikel 14 zugestellt worden ist, und

b) der Schuldner die Möglichkeit hatte, einen eine uneinge-
schränkte Überprüfung umfassenden Rechtsbehelf gegen
die Entscheidung einzulegen, und er in oder zusammen
mit der Entscheidung ordnungsgemäß über die verfahrens-
rechtlichen Erfordernisse für die Einlegung eines solchen
Rechtsbehelfs, einschließlich der Bezeichnung und der
Anschrift der Stelle, bei der der Rechtsbehelf einzulegen ist,
und gegebenenfalls der Frist unterrichtet wurde, und

c) der Schuldner es versäumt hat, einen Rechtsbehelf gegen
die Entscheidung gemäß den einschlägigen verfahrensrecht-
lichen Erfordernissen einzulegen.

(2) Genügte das Verfahren im Ursprungsmitgliedstaat nicht
den verfahrensrechtlichen Erfordernissen nach Artikel 13 oder
Artikel 14, so ist eine Heilung dieser Verfahrensmängel mög-
lich, wenn durch das Verhalten des Schuldners im gerichtlichen
Verfahren nachgewiesen ist, dass er das zuzustellende Schrift-
stück so rechtzeitig persönlich bekommen hat, dass er Vorkeh-
rungen für seine Verteidigung treffen konnte.

Artikel 19

Mindestvorschriften für eine Überprüfung in
Ausnahmefällen

(1) Ergänzend zu den Artikeln 13 bis 18 kann eine Entschei-
dung nur dann als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt
werden, wenn der Schuldner nach dem Recht des Ursprungs-
mitgliedstaats berechtigt ist, eine Überprüfung der Entschei-
dung zu beantragen, falls

a) i) das verfahrenseinleitende oder ein gleichwertiges
Schriftstück oder gegebenenfalls die Ladung zu einer
Gerichtsverhandlung in einer der in Artikel 14 genann-
ten Formen zugestellt wurden, und

ii) die Zustellung ohne Verschulden des Schuldners nicht
so rechtzeitig erfolgt ist, dass er Vorkehrungen für seine
Verteidigung hätte treffen können,

oder

b) der Schuldner aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund
außergewöhnlicher Umstände ohne eigenes Verschulden
der Forderung nicht widersprechen konnte,

wobei in beiden Fällen jeweils vorausgesetzt wird, dass er
unverzüglich tätig wird.

(2) Dieser Artikel berührt nicht die Möglichkeit der Mitglied-
staaten, eine Überprüfung der Entscheidung unter großzügige-
ren Bedingungen als nach Absatz 1 zu ermöglichen.

KAPITEL IV

VOLLSTRECKUNG

Artikel 20

Vollstreckungsverfahren

(1) Unbeschadet der Bestimmungen dieses Kapitels gilt für
das Vollstreckungsverfahren das Recht des Vollstreckungsmit-
gliedstaats.

Eine als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte Entschei-
dung wird unter den gleichen Bedingungen vollstreckt wie eine
im Vollstreckungsmitgliedstaat ergangene Entscheidung.

(2) Der Gläubiger ist verpflichtet, den zuständigen Vollstre-
ckungsbehörden des Vollstreckungsmitgliedstaats Folgendes zu
übermitteln:

a) eine Ausfertigung der Entscheidung, die die für ihre
Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, und

b) eine Ausfertigung der Bestätigung als Europäischer Vollstre-
ckungstitel, die die für ihre Beweiskraft erforderlichen
Voraussetzungen erfüllt, und
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c) gegebenenfalls eine Transkription der Bestätigung als Euro-
päischer Vollstreckungstitel oder eine Übersetzung dieser
Bestätigung in die Amtssprache des Vollstreckungsmitglied-
staats oder — falls es in diesem Mitgliedstaat mehrere
Amtssprachen gibt — nach Maßgabe der Rechtsvorschrif-
ten dieses Mitgliedstaats in die Verfahrenssprache oder eine
der Verfahrenssprachen des Ortes, an dem die Vollstre-
ckung betrieben wird, oder in eine sonstige Sprache, die
der Vollstreckungsmitgliedstaat zulässt. Jeder Mitgliedstaat
kann angeben, welche Amtssprache oder Amtssprachen der
Organe der Europäischen Gemeinschaft er neben seiner
oder seinen eigenen für die Ausstellung der Bestätigung
zulässt. Die Übersetzung ist von einer hierzu in einem der
Mitgliedstaaten befugten Person zu beglaubigen.

(3) Der Partei, die in einem Mitgliedstaat eine Entscheidung
vollstrecken will, die in einem anderen Mitgliedstaat als Euro-
päischer Vollstreckungstitel bestätigt wurde, darf wegen ihrer
Eigenschaft als Ausländer oder wegen Fehlens eines inländi-
schen Wohnsitzes oder Aufenthaltsorts eine Sicherheitsleistung
oder Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es auch sei,
nicht auferlegt werden.

Artikel 21

Verweigerung der Vollstreckung

(1) Auf Antrag des Schuldners wird die Vollstreckung vom
zuständigen Gericht im Vollstreckungsmitgliedstaat verweigert,
wenn die als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte Ent-
scheidung mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die
in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland ergangen ist,
sofern

a) die frühere Entscheidung zwischen denselben Parteien
wegen desselben Streitgegenstands ergangen ist und

b) die frühere Entscheidung im Vollstreckungsmitgliedstaat
ergangen ist oder die notwendigen Voraussetzungen für
ihre Anerkennung im Vollstreckungsmitgliedstaat erfüllt
und

c) die Unvereinbarkeit im gerichtlichen Verfahren des
Ursprungsmitgliedstaats nicht geltend gemacht worden ist
und nicht geltend gemacht werden konnte.

(2) Weder die Entscheidung noch ihre Bestätigung als Euro-
päischer Vollstreckungstitel dürfen im Vollstreckungsmitglied-
staat in der Sache selbst nachgeprüft werden.

Artikel 22

Vereinbarungen mit Drittländern

Diese Verordnung lässt Vereinbarungen unberührt, durch die
sich die Mitgliedstaaten vor Inkrafttreten der Verordnung (EG)
Nr. 44/2001 im Einklang mit Artikel 59 des Brüsseler Überein-
kommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstre-
ckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen verpflichtet haben, Entscheidungen insbesondere der

Gerichte eines anderen Vertragsstaats des genannten Überein-
kommens gegen Beklagte, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Drittlands haben, nicht
anzuerkennen, wenn die Entscheidungen in den Fällen des
Artikels 4 des genannten Übereinkommens nur in einem der
in Artikel 3 Absatz 2 des genannten Übereinkommens ange-
führten Gerichtsstände ergehen können.

Artikel 23

Aussetzung oder Beschränkung der Vollstreckung

Hat der Schuldner

— einen Rechtsbehelf gegen eine als Europäischer Vollstre-
ckungstitel bestätigte Entscheidung eingelegt, wozu auch
ein Antrag auf Überprüfung im Sinne des Artikels 19
gehört, oder

— die Berichtigung oder den Widerruf einer Bestätigung als
Europäischer Vollstreckungstitel gemäß Artikel 10 bean-
tragt,

so kann das zuständige Gericht oder die befugte Stelle im Voll-
streckungsmitgliedstaat auf Antrag des Schuldners

a) das Vollstreckungsverfahren auf Sicherungsmaßnahmen
beschränken oder

b) die Vollstreckung von der Leistung einer von dem Gericht
oder der befugten Stelle zu bestimmenden Sicherheit
abhängig machen oder

c) unter außergewöhnlichen Umständen das Vollstreckungs-
verfahren aussetzen.

KAPITEL V

GERICHTLICHE VERGLEICHE UND ÖFFENTLICHE URKUNDEN

Artikel 24

Gerichtliche Vergleiche

(1) Ein Vergleich über eine Forderung im Sinne von
Artikel 4 Nummer 2, der von einem Gericht gebilligt oder vor
einem Gericht im Laufe eines Verfahrens geschlossen wurde,
und der in dem Mitgliedstaat, in dem er gebilligt oder geschlos-
sen wurde, vollstreckbar ist, wird auf Antrag an das Gericht,
das ihn gebilligt hat oder vor dem er geschlossen wurde, unter
Verwendung des Formblatts in Anhang II als Europäischer Voll-
streckungstitel bestätigt.

(2) Ein Vergleich, der im Ursprungsmitgliedstaat als Europäi-
scher Vollstreckungstitel bestätigt worden ist, wird in den ande-
ren Mitgliedstaaten vollstreckt, ohne dass es einer Vollstreckbar-
erklärung bedarf und ohne dass seine Vollstreckbarkeit ange-
fochten werden kann.
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(3) Die Bestimmungen von Kapitel II (mit Ausnahme von
Artikel 5, Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1 ) sowie
von Kapitel IV (mit Ausnahme von Artikel 21 Absatz 1 und
Artikel 22) finden entsprechende Anwendung.

Artikel 25

Öffentliche Urkunden

(1) Eine öffentliche Urkunde über eine Forderung im Sinne
von Artikel 4 Absatz 2, die in einem Mitgliedstaat vollstreckbar
ist, wird auf Antrag an die vom Ursprungsmitgliedstaat
bestimmte Stelle unter Verwendung des Formblatts in
Anhang III als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt.

(2) Eine öffentliche Urkunde, die im Ursprungsmitgliedstaat
als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt worden ist, wird
in den anderen Mitgliedstaaten vollstreckt, ohne dass es einer
Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass ihre Vollstreckbar-
keit angefochten werden kann.

(3) Die Bestimmungen von Kapitel II (mit Ausnahme von
Artikel 5, Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1) sowie
von Kapitel IV (mit Ausnahme von Artikel 21 Absatz 1 und
Artikel 22) finden entsprechende Anwendung.

KAPITEL VI

ÜBERGANGSBESTIMMUNG

Artikel 26

Übergangsbestimmung

Diese Verordnung gilt nur für nach ihrem Inkrafttreten ergan-
gene Entscheidungen, gerichtlich gebilligte oder geschlossene
Vergleiche und aufgenommene oder registrierte öffentliche
Urkunden.

KAPITEL VII

VERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSAKTEN DER
GEMEINSCHAFT

Artikel 27

Verhältnis zur Verordnung (EG) Nr. 44/2001

Diese Verordnung berührt nicht die Möglichkeit, die Anerken-
nung und Vollstreckung einer Entscheidung über eine unbe-
strittene Forderung, eines gerichtlichen Vergleichs oder einer
öffentlichen Urkunde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 44/2001
zu betreiben.

Artikel 28

Verhältnis zur Verordnung (EG) Nr. 1348/2000

Diese Verordnung lässt die Anwendung der Verordnung (EG)
Nr. 1348/2000 unberührt.

KAPITEL VIII

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 29

Informationen über Vollstreckungsverfahren und
-behörden

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um der Öffentlichkeit
und den Fachkreisen folgende Informationen zur Verfügung zu
stellen:

a) Informationen über die Vollstreckungsverfahren und -me-
thoden in den Mitgliedstaaten und

b) Informationen über die zuständigen Vollstreckungsbehör-
den in den Mitgliedstaaten,

insbesondere über das mit der Entscheidung 2001/470/EG des
Rates (1) eingerichtete Europäische Justizielle Netz für Zivil-
und Handelssachen.

Artikel 30

Angaben zu den Rechtsbehelfen, Sprachen und Stellen

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission Folgendes
mit:

a) das in Artikel 10 Absatz 2 genannte Berichtigungs- und
Widerrufsverfahren sowie das in Artikel 19 Absatz 1
genannte Überprüfungsverfahren;

b) die gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c) zugelassenen
Sprachen;

c) die Listen der in Artikel 25 genannten Stellen;

sowie alle nachfolgenden Änderungen.

(2) Die Kommission macht die nach Absatz 1 mitgeteilten
Informationen durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-
schen Union und durch andere geeignete Mittel öffentlich
zugänglich.

(1) ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 25.
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Artikel 31

Änderungen der Anhänge

Änderungen der Formblätter in den Anhängen werden gemäß
dem in Artikel 32 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren
beschlossen.

Artikel 32

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem in Artikel 75 der
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vorgesehenen Ausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 33

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 21. Januar 2005 in Kraft.

Sie gilt ab dem 21. Oktober 2005 mit Ausnahme der
Artikel 30, 31 und 32, die ab dem 21. Januar 2005 gelten.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Straßburg am 21. April 2004.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
D. ROCHE

L 143/24 30.4.2004Amtsblatt der Europäischen UnionDE



ANHANG I

BESTÄTIGUNG ALS EUROPÄISCHER VOLLSTRECKUNGSTITEL — ENTSCHEIDUNG

1. Ursprungsmitgliedstaat: AT n BE n DE n EL n ES n FI n FR n

IE n IT n LU n NL n PT n SE n UK n

2. Gericht, das die Bestätigung ausgestellt hat

2.1. Bezeichnung:

2.2. Anschrift:

2.3. Tel./Fax/E-Mail:

3. Falls abweichend, Gericht, das die Entscheidung erlassen hat

3.1. Bezeichnung:

3.2. Anschrift:

3.3. Tel./Fax/E-Mail:

4. Entscheidung

4.1. Datum:

4.2. Aktenzeichen:

4.3. Parteien

4.3.1. Name(n) und Anschrift(en) des/der Gläubiger(s):

4.3.2. Name(n) und Anschrift(en) des/der Schuldner(s):

5. Geldforderung laut Bestätigung

5.1. Betrag:

5.1.1. Währung: Euro n
Schwedische Kronen n
Pfund Sterling n
sonstige Währung (bitte angeben) n

5.1.2. Falls sich die Geldforderung auf eine wiederkehrende Leistung bezieht

5.1.2.1. Höhe jeder Rate:

5.1.2.2. Fälligkeit der ersten Rate:

5.1.2.3. Fälligkeit der nachfolgenden Raten:

wöchentlich n monatlich n andere Zeitabstände (bitte angeben) n

30.4.2004 L 143/25Amtsblatt der Europäischen UnionDE



5.1.2.4. Laufzeit der Forderung

5.1.2.4.1. Derzeit unbestimmt n oder

5.1.2.4.2. Fälligkeit der letzten Rate

5.2. Zinsen

5.2.1. Zinssatz

5.2.1.1. … % oder

5.2.1.2. … % über dem Basissatz der EZB (1)

5.2.1.3. Anderer Wert (bitte angeben):

5.2.2. Fälligkeit der Zinsen:

5.3. Höhe der zu ersetzenden Kosten, falls in der Entscheidung angegeben:

6. Die Entscheidung ist im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar. n

7. Gegen die Entscheidung kann noch ein Rechtsmittel eingelegt werden.

Ja n Nein n

8. Gegenstand der Entscheidung ist eine unbestrittene Forderung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1. n

9. Die Entscheidung steht im Einklang mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b). n

10. Die Entscheidung betrifft Verbrauchersachen

Ja n Nein n

10.1. Wenn ja:

Der Schuldner ist der Verbraucher.

Ja n Nein n

10.2. Wenn ja:

Der Schuldner hat seinen Wohnsitz im Ursprungsmitgliedstaat (im Sinne von Artikel 59 der Verordnung (EG)
Nr. 44/2001). n

11. Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks nach Maßgabe von Kapitel III, sofern anwendbar

Ja n Nein n

11.1. Die Zustellung ist gemäß Artikel 13 erfolgt n

oder die Zustellung ist gemäß Artikel 14 erfolgt n

oder der Schuldner hat das Schriftstück nachweislich im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 erhalten. n

(1) Von der Europäischen Zentralbank auf ihre Hauptrefinanzierungsoperationen angewendeter Zinssatz.
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11.2. Ordnungsgemäße Unterrichtung

Der Schuldner wurde nach Maßgabe der Artikel 16 und 17 unterrichtet. n

12. Zustellung von Ladungen, sofern anwendbar

Ja n Nein n

12.1. Die Zustellung ist gemäß Artikel 13 erfolgt n

oder die Zustellung ist gemäß Artikel 14 erfolgt n

oder der Schuldner hat die Ladung nachweislich im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 erhalten. n

12.2. Ordnungsgemäße Unterrichtung

Der Schuldner wurde nach Maßgabe des Artikels 17 unterrichtet. n

13. Heilung von Verfahrensmängeln infolge der Nichteinhaltung der Mindestvorschriften gemäß Artikel 18
Absatz 1

13.1. Die Entscheidung wurde gemäß Artikel 13 zugestellt n

oder die Entscheidung wurde gemäß Artikel 14 zugestellt n

oder der Schuldner hat die Entscheidung nachweislich im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 erhalten. n

13.2. Ordnungsgemäße Unterrichtung

Der Schuldner wurde nach Maßgabe des Artikels 18 Absatz 1 Buchstabe b) Unterrichtet. n

13.3. Der Schuldner hatte die Möglichkeit, einen Rechtsbehelf gegen die Entscheidung einzulegen.

Ja n Nein n

13.4. Der Schuldner hat keinen Rechtsbehelf gemäß den einschlägigen Verfahrensvorschriften eingelegt

Ja n Nein n

Geschehen zu . . . . . . . . . am . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift und/oder Stempel
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ANHANG II

BESTÄTIGUNG ALS EUROPÄISCHER VOLLSTRECKUNGSTITEL — GERICHTLICHER VERGLEICH

1. Ursprungsmitgliedstaat: AT n BE n DE n EL n ES n FI n FR n

IE n IT n LU n NL n PT n SE n UK n

2. Gericht, das die Bestätigung ausgestellt hat

2.1. Bezeichnung:

2.2. Anschrift:

2.3. Tel./Fax/E-Mail:

3. Falls abweichend, Gericht, das den Vergleich gebilligt hat oder vor dem er geschlossen wurde

3.1. Bezeichnung:

3.2. Anschrift:

3.3. Tel./Fax/E-Mail:

4. Gerichtlicher Vergleich

4.1. Datum:

4.2. Aktenzeichen:

4.3. Parteien

4.3.1. Name(n) und Anschrift(en) des/der Gläubiger(s):

4.3.2. Name(n) und Anschrift(en) des/der Schuldner(s):

5. Geldforderung laut Bestätigung

5.1. Betrag:

5.1.1. Währung: Euro n
Schwedische Kronen n
Pfund Sterling n
sonstige Währung (bitte angeben) n

5.1.2. Falls sich die Geldforderung auf eine wiederkehrende Leistung bezieht

5.1.2.1. Höhe jeder Rate:

5.1.2.2. Fälligkeit der ersten Rate:

5.1.2.3. Fälligkeit der nachfolgenden Raten:

wöchentlich n monatlich n andere Zeitabstände (bitte angeben) n
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5.1.2.4. Laufzeit der Forderung

5.1.2.4.1. Derzeit unbestimmt n oder

5.1.2.4.2. Fälligkeit der letzten Rate

5.2. Zinsen

5.2.1. Zinssatz

5.2.1.1. … % oder

5.2.1.2. … % über dem Basissatz der EZB (1)

5.2.1.3. Sonstiger Wert (bitte angeben)

5.2.2. Fälligkeit der Zinsen:

5.3. Höhe der zu ersetzenden Kosten, falls im gerichtlichen Vergleich angegeben:

6. Der gerichtliche Vergleich ist im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar. n

Geschehen zu . . . . . . . . . am . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift und/oder Stempel

(1) Von der Europäischen Zentralbank auf ihre Hauptrefinanzierungsoperationen angewendeter Zinssatz.
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ANHANG III

BESTÄTIGUNG ALS EUROPÄISCHER VOLLSTRECKUNGSTITEL — ÖFFENTLICHE URKUNDE

1. Ursprungsmitgliedstaat: AT n BE n DE n EL n ES n FI n FR n

IE n IT n LU n NL n PT n SE n UK n

2. Gericht/befugte Stelle, das/die die Bestätigung ausgestellt hat

2.1. Bezeichnung:

2.2. Anschrift:

2.3. Tel./Fax/E-Mail:

3. Wenn abweichend, Gericht/befugte Stelle, das/die die öffentliche Urkunde aufgenommen oder registriert hat

3.1. Bezeichnung:

3.2. Anschrift:

3.3. Tel./Fax/E-Mail:

4. Öffentliche Urkunde

4.1. Datum:

4.2. Aktenzeichen:

4.3. Parteien

4.3.1. Name(n) und Anschrift(en) des/der Gläubiger(s):

4.3.2. Name(n) und Anschrift(en) des/der Schuldner(s):

5. Geldforderung laut Bestätigung

5.1. Betrag:

5.1.1. Währung: Euro n
Schwedische Kronen n
Pfund Sterling n
Sonstige Währung (bitte angeben) n

5.1.2. Falls sich die Geldforderung auf eine wiederkehrende Leistung bezieht

5.1.2.1. Höhe jeder Rate:

5.1.2.2. Fälligkeit der ersten Rate:

5.1.2.3. Fälligkeit der nachfolgenden Raten:

wöchentlich n monatlich n andere Zeitabstände (bitte angeben) n
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5.1.2.4. Laufzeit der Forderung

5.1.2.4.1. Derzeit unbestimmt n oder

5.1.2.4.2. Fälligkeit der letzten Rate

5.2. Zinsen

5.2.1. Zinssatz

5.2.1.1. … % oder

5.2.1.2. … % über dem Basissatz der EZB (1)

5.2.1.3. Anderer Wert (bitte angeben):

5.2.2. Fälligkeit der Zinsen:

5.3. Höhe der zu ersetzenden Kosten, falls in der öffentlichen Urkunde angegeben:

6. Die öffentliche Urkunde ist im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar. n

Geschehen zu . . . . . . . . . am . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift und/oder Stempel

(1) Von der Europäischen Zentralbank auf ihre Hauptrefinanzierungsoperationen angewendeter Zinssatz.
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ANHANG IV

BESTÄTIGUNG ÜBER DIE AUSSETZUNG ODER EINSCHRÄNKUNG DER VOLLSTRECKBARKEIT
(Artikel 6 Absatz 2)

1. Ursprungsmitgliedstaat: AT n BE n DE n EL n ES n FI n FR n

IE n IT n LU n NL n PT n SE n UK n

2. Gericht/befugte Stelle, das/die die Bescheinigung ausgestellt hat

2.1. Bezeichnung:

2.2. Anschrift:

2.3. Tel./Fax/E-Mail:

3. Falls abweichend,

— Gericht, das die Entscheidung erlassen hat (*)

— Gericht, von dem der gerichtliche Vergleich gebilligt wurde bzw. vor dem er geschlossen wurde (*)

— Gericht/befugte Stelle, das/die die öffentliche Urkunde aufgenommen oder registriert hat (*)

3.1. Bezeichnung:

3.2. Anschrift:

3.3. Tel./Fax/E-Mail:

4. Entscheidung/gerichtlicher Vergleich/öffentliche Urkunde (*)

4.1. Datum:

4.2. Aktenzeichen:

4.3. Parteien

4.3.1. Name(n) und Anschrift(en) des/der Gläubiger(s):

4.3.2. Name(n) und Anschrift(en) des/der Schuldner(s):

5. Die Entscheidung/der gerichtliche Vergleich/die öffentliche Urkunde (*) wurde als Europäischer Vollstre-
ckungstitel bestätigt, jedoch

5.1. ist die Entscheidung/der gerichtliche Vergleich/die öffentliche Urkunde (*) nicht mehr vollstreckbar n

5.2. ist die Vollstreckung einstweilig

5.2.1. ausgesetzt n

5.2.2. auf Sicherungsmaßnahmen beschränkt n

(*) Unzutreffendes streichen.
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5.2.3. von der Leistung einer Sicherheit abhängig gemacht, die noch aussteht n

5.2.3.1. Höhe der Sicherheit:

5.2.3.2. Währung: Euro n
Schwedische Kronen n
Pfund Sterling n
Andere Währung (bitte angeben) n

5.2.4. Sonstiges (bitte angeben) n

Geschehen zu . . . . . . . . . am . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift und/oder Stempel
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ANHANG V

ERSATZBESTÄTIGUNG ALS EUROPÄISCHER VOLLSTRECKUNGSTITEL INFOLGE EINES RECHTSBEHELFS
(Artikel 6 Absatz 3)

A. Gegen folgende(n), als Europäischer Vollsteckungstitel bestätigte(n) Entscheidung/gerichtlichen Vergleich/öf-
fentliche Urkunde (*) wurde ein Rechtsbehelf eingelegt:

1. Ursprungsmitgliedstaat: AT n BE n DE n EL n ES n FI n FR n

IE n IT n LU n NL n PT n SE n UK n

2. Gericht/befugte Stelle, das/die die Bestätigung ausgestellt hat

2.1. Bezeichnung:

2.2. Anschrift:

2.3. Tel./Fax/E-Mail:

3. Falls abweichend

— Gericht, das die Entscheidung erlassen hat (*)

— Gericht, von dem der Vergleich gebilligt wurde bzw. vor dem er geschlossen wurde (*)

— Gericht/befugte Stelle, das/die die öffentliche Urkunde aufgenommen oder registriert hat (*)

3.1. Bezeichnung:

3.2. Anschrift:

3.3. Tel./Fax/E-Mail:

4. Entscheidung/gerichtlicher Vergleich/öffentliche Urkunde (*)

4.1. Datum:

4.2. Aktenzeichen:

4.3. Parteien

4.3.1. Name(n) und Anschrift(en) des/der Gläubiger(s):

4.3.2. Name(n) und Anschrift(en) des/der Schuldner(s):

B. Auf diesen Rechtsbehelf hin ist folgende Entscheidung ergangen, die hiermit als Europäischer Vollstreckungs-
titel bestätigt wird, der den ursprünglichen Europäischen Vollstreckungstitel ersetzt

1. Gericht

1.1. Bezeichnung:

1.2. Anschrift:

1.3. Tel./Fax/E-Mail:

(*) Unzutreffendes streichen.
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2. Entscheidung

2.1. Datum:

2.2. Aktenzeichen:

3. Geldforderung laut Bestätigung

3.1. Betrag:

3.1.1. Währung: Euro n
Schwedische Kronen n
Pfund Sterling n
Andere Währung (bitte angeben) n

3.1.2. Falls sich die Geldforderung auf eine wiederkehrende Leistung bezieht

3.1.2.1. Höhe jeder Rate:

3.1.2.2. Fälligkeit der ersten Rate:

3.1.2.3. Fälligkeit der nachfolgenden Raten:

wöchentlich n monatlich n andere Zeitabstände (bitte angeben) n

3.1.2.4. Laufzeit der Forderung

3.1.2.4.1. Derzeit unbestimmt n oder

3.1.2.4.2. Fälligkeit der letzten Rate:

3.2. Zinsen

3.2.1. Zinssatz

3.2.1.1. … % oder

3.2.1.2. … % über dem Basissatz der EZB (1)

3.2.1.3. Anderer Wert (bitte angeben)

3.2.2. Fälligkeit der Zinsen:

3.3. Höhe der zu ersetzenden Kosten, falls in der Entscheidung angegeben:

4. Die Entscheidung ist im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar. n

5. Gegen die Entscheidung können noch weitere Rechtsbehelfe eingelegt werden.

Ja n Nein n

6. Die Entscheidung steht im Einklang mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b). n

(1) Von der Europäischen Zentralbank auf ihre Hauptrefinanzierungsoperationen angewendeter Zinssatz.
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7. Die Entscheidung betrifft Verbrauchersachen.

Ja n Nein n

7.1. Wenn ja:

Der Schuldner ist der Verbraucher.

Ja n Nein n

7.2. Wenn ja:

Der Schuldner hat seinen Wohnsitz im Ursprungsmitgliedstaat im Sinne von Artikel 59 der Verordnung (EG)
Nr. 44/2001. n

8. Zum Zeitpunkt der Entscheidung nach Einlegung des Rechtsbehelfs ist die Forderung unbestritten im Sinne
des Artikels 3 Absatz 1 Buchstaben b) oder c).

Ja n Nein n

Wenn ja:

8.1. Zustellung des den Rechtsbehelf einleitenden Schriftstücks.

Hat der Schuldner Rechtsbehelf eingelegt?

Ja n Nein n

Wenn ja:

8.1.1. Die Zustellung ist gemäß Artikel 13 erfolgt n

oder die Zustellung ist gemäß Artikel 14 erfolgt n

oder der Schuldner hat das Schriftstück nachweislich im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 erhalten. n

8.1.2. Ordnungsgemäße Unterrichtung

Der Schuldner wurde nach Maßgabe der Artikel 16 und 17 unterrichtet. n

8.2. Zustellung von Ladungen, sofern anwendbar

Ja n Nein n

Wenn ja:

8.2.1. Die Zustellung ist gemäß Artikel 13 erfolgt n

oder die Zustellung ist gemäß Artikel 14 erfolgt n

oder der Schuldner hat die Ladung nachweislich im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 erhalten. n

8.2.2. Ordnungsgemäße Unterrichtung

Der Schuldner wurde nach Maßgabe des Artikels 17 unterrichtet. n
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8.3. Heilung von Verfahrensmängeln infolge der Nichteinhaltung der Mindestvorschriften gemäß Artikel 18
Absatz 1

8.3.1. Die Entscheidung wurde gemäß Artikel 13 zugestellt n

oder die Entscheidung wurde gemäß Artikel 14 zugestellt n

oder der Schuldner hat die Entscheidung nachweislich im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 erhalten. n

8.3.2. Ordnungsgemäße Unterrichtung

Der Schuldner wurde nach Maßgabe des Artikels 18 Absatz 1 Buchstabe b) unterrichtet. n

Geschehen zu . . . . . . . . . am . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift und/oder Stempel
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ANHANG VI

ANTRAG AUF BERICHTIGUNG ODER WIDERRUF DER BESTÄTIGUNG ALS EUROPÄISCHER
VOLLSTRECKUNGSTITEL (Artikel 10 Absatz 3)

DER FOLGENDE EUROPÄISCHE VOLLSTRECKUNGSTITEL

1. Ursprungsmitgliedstaat: AT n BE n DE n EL n ES n FI n FR n

IE n IT n LU n NL n PT n SE n UK n

2. Gericht/befugte Stelle, das/die die Bestätigung ausgestellt hat

2.1. Bezeichnung:

2.2. Anschrift:

2.3. Tel./Fax/E-Mail:

3. Falls abweichend

— Gericht, das die Entscheidung erlassen hat (*)

— Gericht, von dem der Vergleich gebilligt wurde bzw. vor dem er geschlossen wurde (*)

— Gericht/befugte Stelle, das/die die öffentliche Urkunde aufgenommen oder registriert hat (*)

3.1. Bezeichnung:

3.2. Anschrift:

3.3. Tel./Fax/E-Mail:

4. Entscheidung/gerichtlicher Vergleich/öffentliche Urkunde

4.1. Datum:

4.2. Aktenzeichen:

4.3. Parteien

4.3.1. Name(n) und Anschrift(en) des/der Gläubiger(s):

4.3.2. Name(n) und Anschrift(en) des/der Schuldner(s):

5. MUSS BERICHTIGT WERDEN, da aufgrund eines materiellen Fehlers der Europäische Vollstreckungstitel und
die zugrunde liegende Entscheidung/der zugrunde liegende gerichtliche Vergleich/die zugrunde liegende
öffentliche Urkunde folgende Abweichung aufweisen (bitte darlegen) n

(*) Unzutreffendes streichen.
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6. MUSS WIDERRUFEN WERDEN, da

6.1. die bestätigte Entscheidung einen Verbrauchervertrag betrifft, jedoch in einem Mitgliedstaat ergangen ist, in
dem der Verbraucher keinen Wohnsitz im Sinne von Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 hat n

6.2. die Bestätigung über den Europäischen Vollstreckungstitel aus einem anderem Grund eindeutig zu Unrecht
erteilt wurde (bitte darlegen). n

Geschehen zu . . . . . . . . . am . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift und/oder Stempel
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VERORDNUNG (EG) Nr. 806/2004/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. April 2004

zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 179,

auf Vorschlag der Kommission,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In den Millenniums-Entwicklungszielen der Vereinten
Nationen werden die Gleichstellung der Geschlechter
und die Stärkung der Rolle der Frau gefordert und klare
Ziele für den Bildungsbereich gesetzt, die spätestens bis
zum Jahr 2015 verwirklicht werden sollen.

(2) Zwei Drittel der Kinder, die keine Schule besuchen, sind
Mädchen; die Einschulungsrate ist bei Mädchen noch
immer niedriger als bei Jungen, und der Anteil der
Schulabbrecher ist bei Mädchen höher.

(3) In Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags ist festgelegt, dass die
Gemeinschaft bei allen dort genannten Tätigkeiten, ein-
schließlich in ihrer Politik der Entwicklungszusammen-
arbeit, darauf hinwirkt, Ungleichheiten zu beseitigen und
die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern.

(4) Ein unverhältnismäßig großer Teil der weltweit in
Armut lebenden Menschen sind Frauen. Daher spielt die
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter eine
wichtige Rolle für das übergreifende Ziel der Verringe-
rung der Armut bis zum Jahr 2015.

(5) Die Bedeutung der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern aller Alterstufen für eine wirkungsvolle und effi-
ziente Armutsbekämpfung ist allgemein anerkannt.
Wenn das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter im

Rahmen der Gender-Mainstreaming-Strategie verwirk-
licht werden soll, muss diese Strategie mit spezifischen
Maßnahmen für Frauen aller Altersstufen kombiniert
werden.

(6) Frauen leisten ihren Beitrag zur Entwicklung trotz zahl-
reicher Hindernisse, durch die das Ergebnis ihrer Arbeit
eingeschränkt und der Nutzen für sie selbst und die
Gesellschaft als Ganzes geschmälert wird. Angesichts der
wichtigen Rolle, die Frauen in ihren verschiedenen
Lebensphasen in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft
und Umwelt in den Entwicklungsländern spielen, setzt
sich weltweit immer mehr die Erkenntnis durch, dass
eine volle, diskriminierungsfreie Teilhabe der Frau an
der Entwicklung für deren Nachhaltigkeit und Erfolg
unerlässlich ist.

(7) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten gehören zu
den Unterzeichnern der Erklärung und der Aktionsplatt-
form der Vierten Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking,
in denen auf die Notwendigkeit hingewiesen wurde,
weltweit gegen die Hindernisse vorzugehen, die einer
Gleichstellung der Geschlechter entgegenstehen, und in
denen das Gender-Mainstreaming als Strategie zur För-
derung der Gleichstellung der Geschlechter verankert
wurde.

(8) Das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau sieht in
dieser Diskriminierung ein Entwicklungshindernis, und
die Unterzeichner des Übereinkommens sind gewillt,
diese Diskriminierung mit allen geeigneten Mitteln zu
beseitigen.

(9) Die Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22.
Dezember 1998 über die Berücksichtigung der
Geschlechterperspektive in der Entwicklungszusammen-
arbeit (2) zielt darauf ab, die durchgängige Analyse der
Geschlechterrollen in allen Bereichen der entwicklungs-
politischen Zusammenarbeit zu fördern und die Ein-
beziehung von Maßnahmen zum Abbau der wesentli-
chen geschlechtsbedingten Ungleichheiten zu erleichtern
und zu fördern. Sie stellt sicher, dass die Gleichstellung
der Geschlechter in den jeweiligen nationalen Plänen,
mit denen die wichtigsten Komponenten der Aktions-
plattform von Peking verwirklicht werden sollen, geför-
dert wird. Die Geltungsdauer der Verordnung endete am
31. Dezember 2003.

(1) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 18. Dezember
2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 19. Februar 2004 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom
30. März 2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

(2) ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 5. Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).
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(10) In der Erklärung des Rates und der Kommission zur Ent-
wicklungspolitik der Europäischen Gemeinschaft, die am
10. November 2000 angenommen wurde, erhielt die
Gleichstellung der Geschlechter den Rang einer Quer-
schnittsaufgabe.

(11) In der Mitteilung der Kommission an den Rat und das
Europäische Parlament vom 21. Juni 2001 über das
Aktionsprogramm zur Gleichstellung der Geschlechter
als Querschnittsaufgabe für die Entwicklungszusammen-
arbeit der Gemeinschaft ist der Aktionsrahmen für das
Gender-Mainstreaming festgelegt. Das Aktionsprogramm
wurde vom Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 8.
November 2001 gebilligt.

(12) Das Europäische Parlament bekannte sich in seiner Ent-
schließung vom 25. April 2002 (1) zu diesem Aktions-
programm zum Gender-Mainstreaming als Ansatz zur
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und zur
Verbesserung der Lage der Frauen in Entwicklungslän-
dern.

(13) Mit dieser Verordnung wird für die gesamte Laufzeit des
Programms ein Finanzrahmen festgelegt, der für die
Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen Haushalts-
verfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne von
Nummer 33 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdiszip-
lin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens (2) bil-
det. Allgemein sollte die finanzielle Unterstützung im
Rahmen der EG-Entwicklungshilfe auch zur Gleichstel-
lung der Geschlechter als Querschnittsaufgabe beitragen.

(14) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (3) erlassen werden.

(15) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im Rah-
men der Entwicklungszusammenarbeit, auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann
und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der
vorgeschlagenen Maßnahmen besser auf Gemeinschafts-
ebene zu erreichen ist, kann die Gemeinschaft im Ein-
klang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten
Subsidiaritätsgrundsatz tätig werden. Entsprechend dem
in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeits-
grundsatz geht diese Verordnung nicht über das für die
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GELTUNGSBEREICH

Artikel 1

(1) Ziel dieser Verordnung ist die Durchführung von Maß-
nahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im
Rahmen der Konzepte, Strategien und Maßnahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit der Gemeinschaft.

Zu diesem Zweck stellt die Gemeinschaft Finanzhilfen und ein-
schlägiges Fachwissen bereit, um die Gleichstellung der
Geschlechter bei allen Strategien und Maßnahmen ihrer Ent-
wicklungszusammenarbeit mit den Entwicklungsländern zu för-
dern.

(2) Die Gemeinschaftshilfe soll die Strategien und Kapazitä-
ten der Entwicklungsländer wie auch die im Rahmen anderer
Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit geleistete Unter-
stützung ergänzen und verstärken.

Artikel 2

Für die Zwecke dieser Verordnung gilt Folgendes:

a) „Gender-Mainstreaming“ ist eine Strategie, die über die Pla-
nung, (Re)Organisation, Verbesserung und Bewertung poli-
tischer Prozesse bezweckt, dass die üblicherweise beteilig-
ten Akteure bei allen entwicklungspolitischen Konzepten,
Strategien und Maßnahmen auf allen Ebenen und in allen
Phasen dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter
Rechnung tragen.

b) Zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen
in der Praxis können spezifische Maßnahmen ein- bzw.
fortgeführt werden, die darauf abzielen, geschlechtsbedingte
Benachteiligungen zu verhindern oder auszugleichen; der-
artige Maßnahmen sollten in erster Linie darauf abzielen,
die Lage der Frauen in dem unter diese Verordnung fallen-
den Bereich zu verbessern.

Artikel 3

Im Einklang mit dem in den Millenniums-Entwicklungszielen
der Vereinten Nationen genannten Ziel der Förderung der
Geschlechtergleichstellung und der Stärkung der Rolle der Frau,
der Konvention der Vereinten Nationen über die Beseitigung
jeder Form von Diskriminierung der Frau, der auf der Vierten
UN-Weltfrauenkonferenz angenommenen Erklärung und Akti-
onsplattform von Peking und dem Schlussdokument der Son-
dertagung der UN-Generalversammlung „Frauen 2000 –

(1) ABl. C 131 E vom 5.6.2003, S. 153.
(2) ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1. Geändert durch den Beschluss

2003/429/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L
147 vom 14.6.2003, S. 25).

(3) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhun-
dert“ wird mit dieser Verordnung die Verwirklichung der fol-
genden Ziele angestrebt:

a) Förderung des Gender-Mainstreaming in allen Bereichen
der Entwicklungszusammenarbeit in Verbindung mit spezi-
fischen Frauenfördermaßnahmen für Frauen aller Alters-
gruppen, um die Gleichstellung der Geschlechter als wichti-
gen Beitrag zur Armutsminderung zu fördern;

b) Förderung einheimischer öffentlicher und privater Stellen
in den Entwicklungsländern, die Eigenverantwortung und
Eigeninitiative bei der Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter übernehmen können.

Artikel 4

(1) Für eine Finanzierung im Bereich der Förderung der
Gleichstellung der Geschlechter kommen hauptsächlich Maß-
nahmen folgender Art in Betracht:

a) Unterstützung spezifischer Maßnahmen im Zusammenhang
mit den Möglichkeiten von Frauen, auf Ressourcen und
Leistungen, insbesondere in den Bereichen Bildung und
Ausbildung, Gesundheit, wirtschaftliche und soziale Tätig-
keiten, Beschäftigung und Infrastruktur, zurückzugreifen
und darauf Einfluss zu nehmen sowie sich an politischen
Beschlussfassungsprozessen zu beteiligen;

b) Förderung der Sammlung, Verbreitung, Analyse und Ver-
besserung von geschlechts- und altersspezifischen Statisti-
ken und der Entwicklung und Verbreitung von Methoden,
Leitlinien, geschlechtsbezogenen ex ante- und ex-post-Wir-
kungsanalysen, thematischen Studien, qualitativen und
quantitativen Indikatoren und sonstigen praxisrelevanten
Instrumenten;

c) Unterstützung von Maßnahmen zur Sensibilisierung und
Interessenvertretung und Einrichtung von Netzwerken der
Beteiligten im Gender-Bereich;

d) Unterstützung von Maßnahmen, die auf die Stärkung der
institutionellen und operativen Kapazitäten der Hauptbetei-
ligten des Entwicklungsprozesses in den Partnerländern
abzielen, wie etwa Bereitstellung von Experten im Gender-
Bereich, Schulungsmaßnahmen und technische Hilfe.

(2) Im Rahmen von Maßnahmen nach Absatz 1 können fol-
gende Instrumente finanziert werden:

a) Studien über methodische und organisatorische Fragen des
Gender-Mainstreaming im Hinblick auf alle Altersgruppen;

b) technische Hilfe einschließlich geschlechtsbezogener Wir-
kungsanalysen, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen, Ein-
beziehung in die Informationsgesellschaft und anderer
Dienstleistungen;

c) Lieferungen, Rechnungsprüfungen, Evaluierungs- und Kon-
trollmissionen.

(3) Die Gemeinschaftsmittel können Folgendes abdecken:

a) Investitionsvorhaben, mit Ausnahme des Erwerbs von
Immobilien, und

b) Betriebskosten einer begünstigten Einrichtung, einschließ-
lich laufender Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, die
die vorgesehenen Kosten für Verwaltungsausgaben nicht
übersteigen sollten.

Betriebskostenzuschüsse werden — schrittweise sinkend —
gewährt.

Artikel 5

Bei der Auswahl und Umsetzung der Maßnahmen nach Artikel
4 Absatz 1 wird besonders darauf geachtet, dass

a) die Maßnahmen und Programme das Potenzial aufweisen,
eine Katalysator- und Multiplikatorwirkung zu entfalten,
um die Gender-Mainstreaming-Strategie bei Gemeinschafts-
maßnahmen umfassend zum Tragen zu bringen;

b) Stärkung strategischer Partnerschaften und Aufbau der län-
derübergreifenden Zusammenarbeit, so dass vor allem die
regionale Zusammenarbeit im Bereich der Gleichstellung
der Geschlechter intensiviert wird;

c) die Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffi-
zienz und der nachhaltigen Wirkung konzipiert und
geplant werden;

d) Ziele und Leistungsindikatoren klar definiert und über-
wacht werden;

e) Anstrengungen unternommen werden, um Synergien mit
Strategien und Programmen in den Bereichen reproduktive
und sexuelle Gesundheit und damit verbundene Rechte,
armutsbedingte Krankheiten, vor allem HIV/Aids-Program-
me, Bekämpfung von Gewalt, Mädchen, Bildung und Aus-
bildung von Frauen aller Altersgruppen, alte Menschen,
Umwelt, Menschenrechte, Konfliktprävention, Demokrati-
sierung sowie Teilhabe von Frauen am politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Beschlussfassungsprozess zu för-
dern;

f) Gender-Mainstreaming in die sechs prioritären Bereichen
der EG-Entwicklungspolitik einbezogen wird;
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g) die Bedeutung der besonderen Berücksichtigung der Bil-
dung für Mädchen und die Tatsache hervorgehoben wer-
den, dass bei ungleichen Chancen für Mädchen damit
begonnen werden könnte, Abhilfe zu schaffen, indem auf
örtlicher Ebene Lehrerinnen eingestellt und ausgebildet
werden.

KAPITEL II

DURCHFÜHRUNG DER HILFE

Artikel 6

(1) Die nach dieser Verordnung gewährte Finanzhilfe erfolgt
in Form von Zuschüssen oder Verträgen.

(2) Ein die gesamten Kosten einer Maßnahme deckender
Zuschuss wird nur dann gewährt, wenn dies für die Durchfüh-
rung der Maßnahme nachweislich von wesentlicher Bedeutung
ist; hiervon ausgenommen sind Maßnahmen zur Umsetzung
von Finanzierungsabkommen mit Drittländern sowie Maßnah-
men, die von internationalen Organisationen verwaltet werden.
In anderen Fällen wird ein Finanzbeitrag der in Artikel 7 auf-
geführten Begünstigten angestrebt. Bei der Festlegung dieses
Beitrags werden die Möglichkeiten des jeweiligen Partners und
die Art der betreffenden Maßnahme berücksichtigt.

(3) Verträge mit Begünstigten können die Finanzierung ihrer
operationellen Ausgaben im Einklang mit Artikel 4 Absatz 3
Buchstabe b) abdecken.

(4) Die Gewährung von Finanzhilfe im Rahmen dieser Ver-
ordnung kann Kofinanzierungen mit anderen Gebern umfas-
sen, insbesondere mit den Mitgliedstaaten und den Vereinten
Nationen sowie mit internationalen und regionalen Entwick-
lungsbanken oder Finanzinstitutionen.

Artikel 7

(1) Als Partner für eine finanzielle Unterstützung im Rah-
men dieser Verordnung kommen in Betracht:

a) zentralstaatliche, regionale und kommunale Behörden und
Stellen;

b) Gemeinden, NRO, insbesondere diejenigen, die im Bereich
der Geschlechtergleichstellung tätig sind, Frauenverbände,
Basisorganisationen, Gewerkschaften und andere gemein-
nützige natürliche und juristische Personen;

c) der lokale Privatsektor;

d) regionale Organisationen;

e) internationale Organisationen, wie die Vereinten Nationen
und ihre Organisationen, Fonds und Programme sowie Ent-
wicklungsbanken, Finanzinstitutionen, globale Initiativen
und internationale öffentliche/private Partnerschaften;

f) Institute und Hochschulen, die Forschung und Studien im
Bereich der Entwicklung betreiben.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 Buchstabe e) steht die
Gemeinschaftshilfe in Form von Zuschüssen Partnern offen, die
ihren Hauptsitz in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland
haben, das im Rahmen dieser Verordnung unterstützt wird
bzw. für eine Gemeinschaftsunterstützung in Betracht kommt,
wobei es sich um die tatsächliche Leitungszentrale für die
ihrem Gesellschaftszweck entsprechenden Aktivitäten handeln
muss. In Ausnahmefällen kann sich dieser Sitz auch in einem
anderen Drittland befinden. Vorrang wird einheimischen Struk-
turen eingeräumt, die beim Ausbau der örtlichen Kapazitäten
zur Berücksichtigung geschlechterspezifischer Fragen eine Rolle
spielen können.

Artikel 8

(1) Soweit im Rahmen der Maßnahmen Finanzierungs-
abkommen zwischen der Gemeinschaft und den Empfängerlän-
dern geschlossen werden, wird darin festgelegt, dass die
Gemeinschaft für Steuern, Zölle und sonstige Abgaben nicht
aufkommt.

(2) In den gemäß dieser Verordnung geschlossenen Finanzie-
rungsabkommen, Zuschussvereinbarungen und Verträgen wird
festgelegt, dass die Kommission und der Rechnungshof Kon-
trollen vor Ort nach den üblichen Verfahren durchführen, die
die Kommission nach den geltenden Bestimmungen, insbeson-
dere denen der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan
der Europäischen Gemeinschaften (1), festlegt.

(3) Es werden geeignete Maßnahmen getroffen, um den
Gemeinschaftscharakter der im Rahmen dieser Verordnung
geleisteten Hilfe zum Ausdruck zu bringen.

Artikel 9

(1) Die Teilnahme an Ausschreibungen und an der Vergabe
von Aufträgen steht allen natürlichen und juristischen Personen
der Mitgliedstaaten, der ihnen gleichgestellten Länder und
sämtlicher Entwicklungsländer zu gleichen Bedingungen offen.
Auf Gegenseitigkeitsbasis steht sie auch anderen Drittländern
offen. Sie kann in ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefäl-
len auch auf weitere Drittländer ausgedehnt werden.

(2) Die Lieferungen müssen ihren Ursprung in den Mitglied-
staaten, in dem Empfängerland oder in anderen Entwicklungs-
ländern haben. In den in Absatz 1 genannten Fällen sind auch
Lieferungen mit Ursprung in anderen Drittländern zulässig.

(1) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 248
vom 16.9.2002, S. 1).
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Artikel 10

(1) Um die im Vertrag genannten Ziele der Kohärenz und
Komplementarität zu verwirklichen und eine optimale Effizienz
sämtlicher Maßnahmen zu gewährleisten, kann die Kommis-
sion alle erforderlichen Koordinierungsmaßnahmen treffen, ins-
besondere:

a) den Aufbau eines Systems für den systematischen Aus-
tausch und die systematische Analyse von Informationen
über die finanzierten oder von der Gemeinschaft und den
Mitgliedstaaten zur Finanzierung vorgesehenen Aktionen;

b) eine Vor-Ort-Koordinierung der Durchführung der Maß-
nahmen im Rahmen regelmäßiger Treffen und durch Infor-
mationsaustausch zwischen den Vertretern der Kommission
und den Mitgliedstaaten im Empfängerland, den lokalen
Behörden und sonstigen dezentralen Stellen.

(2) Die Kommission sollte die Geschlechterfrage als ständi-
gen Tagesordnungspunkt bei Treffen zwischen Vertretern der
Kommission, der Mitgliedstaaten und der Partnerländer anspre-
chen, um das Bewusstsein für geschlechterspezifische Fragestel-
lungen in neuen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit
zu schärfen.

(3) Die Kommission berücksichtigt die Erfahrungen der Mit-
gliedstaaten, anderer Geber und Partnerländer in den Bereichen
des Gender-Mainstreaming und der Stärkung der Rolle der
Frau.

(4) Die Kommission kann zusammen mit den Mitgliedstaa-
ten alle erforderlichen Initiativen ergreifen, um eine ordnungs-
gemäße Koordinierung mit den übrigen beteiligten Gebern, ins-
besondere denen des Systems der Vereinten Nationen, zu
gewährleisten.

KAPITEL III

FINANZ- UND BESCHLUSSFASSUNGSBESTIMMUNGEN

Artikel 11

(1) Der Finanzrahmen für die Durchführung dieser Verord-
nung für den Zeitraum 2004 bis 2006 wird auf 9 Mio. EUR
festgesetzt.

(2) Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde
in den Grenzen der Finanziellen Vorausschau bewilligt.

Artikel 12

(1) Die Kommission ist zuständig für die Ausarbeitung stra-
tegischer Programmierungsleitlinien, in denen die Kooperati-
onsmaßnahmen der Gemeinschaft unter Angabe messbarer
Ziele, der Prioritäten, der Fristen für bestimmte Aktionsberei-

che, der Annahmen und der erwarteten Ergebnisse definiert
werden. Die Programmierung erfolgt in Form mehrjähriger
Richtprogramme.

(2) Im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der in Artikel
14 Absatz 1 genannten Ausschüsse findet auf der Grundlage
eines Berichts des Vertreters der Kommission ein jährlicher
Gedankenaustausch über die allgemeinen Leitlinien für die
durchzuführenden Maßnahmen statt.

Artikel 13

(1) Die Kommission wird beauftragt, die in dieser Verord-
nung vorgesehenen Maßnahmen nach den geltenden Haushalts-
verfahren und sonstigen Verfahren, vor allem denen der Haus-
haltsordnung, zu prüfen, zu beschließen und zu verwalten.

(2) Das Arbeitsprogramm wird nach dem in Artikel 14
Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

Artikel 14

(1) Die Kommission wird von dem für Entwicklungsfragen
zuständigen geografischen Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf 45 Tage festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

KAPITEL IV

BERICHTERSTATTUNG

Artikel 15

(1) Nach Ablauf eines jeden Haushaltsjahres unterbreitet die
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat in
ihrem Jahresbericht über die EG-Entwicklungspolitik Informa-
tionen über die im Laufe des Haushaltsjahres finanzierten Maß-
nahmen sowie ihre Schlussfolgerungen zur Durchführung die-
ser Verordnung während des vorangegangenen Haushaltsjahres.
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Die Zusammenfassung enthält insbesondere Angaben zu den
Vorzügen, Nachteilen und Ergebnissen der Maßnahmen und zu
den Akteuren, an die Aufträge zur Durchführung der Maßnah-
men vergeben wurden, sowie die Ergebnisse der gegebenenfalls
von unabhängigen Sachverständigen vorgenommenen Evaluie-
rungen bestimmter Maßnahmen.

(2) Ein Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer der Verordnung
unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und
dem Rat einen unabhängigen Bewertungsbericht über die
Umsetzung dieser Verordnung, um festzustellen, ob die damit
angestrebten Ziele erreicht wurden, und um Leitlinien zur Ver-
besserung der Effizienz künftiger Maßnahmen festzulegen. Auf
der Grundlage dieses Evaluierungsberichts kann die Kommis-
sion Vorschläge für die künftige Anwendung dieser Verordnung
und gegebenenfalls Vorschläge zu ihrer Änderung unterbreiten.

Artikel 16

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2006.

Geschehen zu Straßburg am 21. April 2004.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
D. ROCHE
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VERORDNUNG (EG) Nr. 807/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. April 2004

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2236/95 des Rates über die Grundregeln für die
Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 156 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Hochrangige Gruppe zum transeuropäischen Ver-
kehrsnetz unter Vorsitz von Herrn Karel Van Miert hat
beklagt, dass sich die Fertigstellung grenzüberschreiten-
der Abschnitte vorrangiger Vorhaben im transeuropäi-
schen Verkehrsnetz (TEN) verzögert, wodurch die Renta-
bilität der von den Mitgliedstaaten auf den Inlands-
abschnitten getätigten Investitionen beeinträchtigt wird,
da keine Skaleneffekte erzielt werden können. Die Hoch-
rangige Gruppe hat daher empfohlen, die Höhe der
Gemeinschaftszuschüsse nach dem Nutzen zu differen-
zieren, den andere Länder, insbesondere die Nachbarlän-
der, aus den Vorhaben ziehen, und unterstrichen, dass
diese Differenzierung in erster Linie grenzüberschreiten-
den Vorhaben zugute kommen sollte, die dem Fernver-
kehr dienen. Darüber hinaus sollte die Höhe der
Gemeinschaftszuschüsse davon abhängig gemacht wer-
den, in welchem Umfang die wirtschaftlichen Erträge
eines Vorhabens dessen Rentabilität übersteigen.

(2) Die Hochrangige Gruppe hat zu diesem Zweck einen
erhöhten Satz für Gemeinschaftszuschüsse empfohlen,
um die Fertigstellung grenzüberschreitender Verbindun-
gen vorrangiger Vorhaben zu fördern, und im Übrigen
unterstrichen, dass die Auswirkungen einer solchen
Maßnahme auf den Haushalt begrenzt wären. Bei der
Umsetzung sollte berücksichtigt werden, dass die Res-

sourcen für die transeuropäischen Netze auf Schlüssel-
projekte konzentriert werden sollen, wobei gleichzeitig
der Bedarf an fortlaufender finanzieller Unterstützung
für nichtvorrangige Vorhaben anerkannt werden muss.

(3) Es sollte die Möglichkeit eröffnet werden, die Mittelbin-
dungen in jährlichen Teilbeträgen vorzunehmen, wohin-
gegen die zugrunde liegende rechtliche Verpflichtung
mehrjährig angelegt sein und den Gesamtbetrag umfas-
sen darf.

(4) Eine vorübergehende Erhöhung der Gemeinschafts-
zuschüsse kann für die Beteiligten ein Anreiz sein, die
Durchführung der von dieser Verordnung erfassten vor-
rangigen Vorhaben zu beschleunigen und effizient zu
gestalten.

(5) Die Gründung öffentlich-privater Partnerschaften (oder
die Einrichtung anderer Formen der Zusammenarbeit
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor)
erfordert vonseiten institutioneller Investoren feste
Finanzierungszusagen, die einen ausreichenden Anreiz
zur Mobilisierung privater Mittel entfalten. Mit der
Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen auf Mehrjah-
resbasis ließen sich Ungewissheiten ausräumen, die die
Entwicklung von Vorhaben bremsen. Es sollten daher
Maßnahmen ergriffen werden, um Zuschüsse auf der
Grundlage mehrjähriger rechtlicher Verpflichtungen für
genehmigte Vorhaben zu gewähren.

(6) Die grenzüberschreitenden Verbindungen im Bereich der
Energienetze sind für das einwandfreie Funktionieren
des Binnenmarktes, die Versorgungssicherheit und die
optimale Nutzung der bestehenden Energieinfrastruktur
von Bedeutung. Daher sollten für die vorrangigen Vor-
haben im Bereich der Energienetze, die im Interesse der
europäischen Wirtschaft notwendig, jedoch betriebswirt-
schaftlich unrentabel sind und die den Wettbewerb zwi-
schen den Unternehmen nicht verzerren, höhere
Zuschüsse vorgesehen werden. Diese Zuschüsse sind für
vorrangige Vorhaben im Energiebereich bestimmt.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 2236/95 des Rates (4) sollte
angepasst werden, um dem Beschluss 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten
für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (5) Rechnung zu tragen.

(1) ABl. C 75 E vom 26.3.2002, S. 316 und ABl. C 151 E vom
25.6.2002, S. 291.

(2) ABl. C 125 vom 27.5.2002, S. 13.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 2. Juli 2002

(ABl. C 271 E vom 12.11.2003, S. 163), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 24. Februar 2004 (noch nicht im Amtsblatt ver-
öffentlicht) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom
30. März 2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

(4) ABl. L 228 vom 23.9.1995, S. 1. Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1655/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 197 vom 29.7.1999, S. 1).

(5) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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(8) Die Verordnung (EG) Nr. 2236/95 ist daher entspre-
chend zu ändern —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 2236/95 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Der Gesamtbetrag des Gemeinschaftszuschusses
im Rahmen dieser Verordnung darf unabhängig von
der gewählten Form 10 v.H. der gesamten Investitions-
summe nicht übersteigen. Ausnahmsweise darf sich der
Gesamtbetrag des Gemeinschaftszuschusses in folgen-
den Fällen auf bis zu 20 v.H. der gesamten Investitions-
summe belaufen:

a) Vorhaben für satellitengestützte Ortungs- und Navi-
gationssysteme gemäß Artikel 17 der Entscheidung
Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. Juli 1996 über gemeinschaftliche
Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen
Verkehrsnetzes (*);

b) vorrangige Vorhaben im Bereich der Energienetze;

c) Abschnitte von Vorhaben von europäischem Inte-
resse, die in Anhang III der Entscheidung
Nr. 1692/96/EG genannt sind und die Beseitigung
von Engpässen und/oder die Fertigstellung fehlen-
der Abschnitte bezwecken — sofern diese
Abschnitte grenzüberschreitend sind oder die Über-
querung natürlicher Hindernisse ermöglichen —
und zur Integration des Binnenmarktes in einer
erweiterten Gemeinschaft beitragen, die Sicherheit
erhöhen, die Interoperabilität der nationalen Netze
gewährleisten und/oder erheblich zur Verringerung
des Ungleichgewichts zwischen Verkehrsträgern
zugunsten der umweltfreundlichsten Verkehrsträger
beitragen, und zwar unter der Voraussetzung, dass
mit der Durchführung des Vorhabens vor 2010
begonnen wird. Die Höhe dieses Satzes wird nach
dem Nutzen differenziert, den andere Länder, ins-
besondere die benachbarten Mitgliedstaaten, aus
den Vorhaben ziehen.

(*) ABl. L 228 vom 9.9.1996, S. 1. Geändert durch
die Entscheidung Nr. 1346/2001/EG (ABl. L 185
vom 6.7.2001, S. 1).“

b) Folgender Absatz wird angefügt:

„(5) Im Fall von Vorhaben nach Absatz 3 ist —
unter Einhaltung der Höchstbeträge dieser Verordnung
— die rechtliche Verpflichtung mehrjährig angelegt
und werden die Mittelbindungen in jährlichen Teilbeträ-
gen vorgenommen.“

2. In Artikel 13 wird folgender Absatz angefügt:

„(4) Wird eine bestimmte Aktion nicht innerhalb von
zehn Jahren nach Gewährung des Zuschusses für diese
Aktion abgeschlossen, kann die Kommission unter gebüh-
render Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
und unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren die
Rückzahlung des gezahlten Zuschusses fordern.“

3. Artikel 17 erhält folgende Fassung:

„Artikel 17

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission ist für die Durchführung dieser Ver-
ordnung verantwortlich.

(2) Die Kommission wird von einem Ausschuss unter-
stützt. Die Europäische Investitionsbank entsendet in diesen
Ausschuss einen Vertreter, der an den Abstimmungen nicht
teilnimmt.

(3) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gelten
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh-
rungsbefugnisse (*) unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.“

4. In Artikel 18 wird der folgende Absatz angefügt:

„Die Zuweisung der Mittel wird mit dem qualitativen und
quantitativen Niveau der Umsetzung verknüpft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Straßburg am 21. April 2004.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
D. ROCHE
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VERORDNUNG (EG) Nr. 808/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. April 2004

über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 285 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Europäische Rat von Lissabon hat im März 2000
für Europa das Ziel gesetzt, innerhalb des kommenden
Jahrzehnts zum wettbewerbsfähigsten und dynamischs-
ten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu wer-
den.

(2) Im Aktionsplan eEurope 2002, der im Juni 2000 vom
Europäischen Rat in Feira verabschiedet wurde, wird ein
Zielsetzungs- und Benchmarking-Prozess vorgegeben,
der Europa so rasch wie möglich ans Netz führen soll.

(3) Der Europäische Rat von Sevilla hat im Juni 2002 die
Zielsetzung des Aktionsplans eEurope 2005 verabschie-
det, in dem eine Rechtsgrundlage für die regelmäßige
Bereitstellung vergleichbarer Daten in den Mitgliedstaa-
ten und die stärkere Nutzung amtlicher Statistiken zur
Informationsgesellschaft gefordert wird.

(4) Die Strukturindikatoren, die im jährlichen Frühjahrs-
bericht an den Europäischen Rat zugrunde gelegt wer-
den, setzen Indikatoren voraus, die auf kohärenter statis-
tischer Information zur Informationsgesellschaft basie-
ren.

(5) Der eEurope-Leistungsvergleich (Benchmarking) als Teil
der Umsetzung des Aktionsplans eEurope erfordert Indi-
katoren, die auf kohärenter statistischer Information zur
Informationsgesellschaft basieren.

(6) Die Dienststellen der Kommission benötigen harmoni-
sierte jährliche Statistiken über den Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikations-Technologien (IKT) in
Unternehmen.

(7) Die Dienststellen der Kommission benötigen harmoni-
sierte jährliche Statistiken über die Nutzung von IKT
durch Einzelpersonen und Haushalte.

(8) Wegen des raschen Wandels im Bereich der Informati-
onsgesellschaft muss es möglich sein, die zu erstellenden
Statistiken an neue Entwicklungen anzupassen. Dies
kann durch die Einführung von Modulen mit begrenzter
Geltungsdauer und dadurch erreicht werden, dass die
Möglichkeit der Änderung über Durchführungsmaßnah-
men gegeben wird; dabei sind die in den Mitgliedstaaten
verfügbaren Ressourcen und der Aufwand für die
Befragten, die technische und methodische Realisierbar-
keit sowie die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu berück-
sichtigen.

(9) Maßgeblich für die Erstellung spezifischer Gemein-
schaftsstatistiken sind die Bestimmungen der Verord-
nung (EG) Nr. 322/97 des Rates vom 17. Februar 1997
über Gemeinschaftsstatistiken (2).

(10) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahmen, nämlich die
Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für die systema-
tische Erstellung von Gemeinschaftsstatistiken zur Infor-
mationsgesellschaft, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend erreicht werden kann und daher wegen des
Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme besser auf
Gemeinschaftsebene zu erreichen ist, kann die Gemein-
schaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Ent-
sprechend dem in demselben Artikel genannten Verhält-
nismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über
das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß
hinaus.

(11) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (3) erlassen werden.

(12) Der durch den Beschluss 89/382/EWG, Euratom des
Rates (4) eingesetzte Ausschuss für das Statistische Pro-
gramm wurde gemäß Artikel 3 dieses Beschlusses
gehört —

(1) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 29. Januar 2004
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates
vom 16. April 2004.

(2) ABl. L 52 vom 22.2.1997, S. 1. Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).

(3) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(4) ABl. L 181 vom 28.6.1989, S. 47.
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ziel

Ziel dieser Verordnung ist es, einen gemeinsamen Rahmen für
die systematische Erstellung von Gemeinschaftsstatistiken zur
Informationsgesellschaft zu schaffen.

Artikel 2

Definitionen

Für die Zwecke dieser Verordnung

a) gilt für „Gemeinschaftsstatistiken“ die Definition in Artikel
2 der Verordnung (EG) Nr. 322/97;

b) gilt für „Erstellung von Statistiken“ die Definition in Artikel
2 der Verordnung (EG) Nr. 322/97;

c) ist „Bezugszeitraum“ der Zeitraum, auf den sich die Daten
beziehen;

d) ist „Bezugsjahr“ ein Bezugszeitraum von einem Kalender-
jahr;

e) ist „Erhebungszeitraum“ ein in den Durchführungsmaßnah-
men festgelegter Zeitraum, innerhalb dessen die Datenerhe-
bung erfolgt.

Artikel 3

Erfassungsbereich

(1) Die zu erstellenden Statistiken umfassen die für den eEu-
rope-Benchmarking-Prozess erforderlichen sowie die für die
Strukturindikatoren nützlichen Informationen und andere
Daten, die als einheitliche Grundlage für die Analyse der Infor-
mationsgesellschaft benötigt werden.

(2) Die Statistiken sind in Module gegliedert, wie sie in den
Anhängen I und II definiert werden.

Artikel 4

Module

Gegenstand der Module dieser Verordnung sind folgende Berei-
che:

— Unternehmen und die Informationsgesellschaft, wie in
Anhang I definiert;

— Einzelpersonen, Haushalte und die Informationsgesellschaft,
wie in Anhang II definiert.

Artikel 5

Methodenhandbuch

Die Kommission erstellt in enger Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten ein Methodenhandbuch, das empfohlene Leitlinien
zu den gemäß dieser Verordnung erstellten Gemeinschaftsstatis-
tiken enthält und das sie im Bedarfsfall an neue Durchfüh-
rungsmaßnahmen anpasst.

Artikel 6

Datenübermittlung

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Euros-
tat) die in dieser Verordnung und ihren Durchführungsmaß-
nahmen vorgesehenen aggregierten Daten und Metadaten, ein-
schließlich der vertraulichen aggregierten Daten, unter Wah-
rung der bestehenden Gemeinschaftsbestimmungen zur Über-
mittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Infor-
mationen. Diese Gemeinschaftsbestimmungen gelten auch für
die Behandlung der Ergebnisse, sofern sie vertrauliche Daten
enthalten.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln die in dieser Verordnung
vorgesehenen Daten und Metadaten in elektronischer Form
entsprechend einem zwischen der Kommission und den Mit-
gliedstaaten vereinbarten Austauschstandard.

Artikel 7

Qualitätskriterien und Berichte

(1) Die Kommission (Eurostat) bewertet die Qualität der
übermittelten Daten.

(2) In enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten arbei-
tet die Kommission (Eurostat) empfohlene gemeinsame Stan-
dards zur Sicherung der Qualität (gemäß einheitlichen Euros-
tat-Qualitätskriterien) der gelieferten Daten aus. Diese Stan-
dards werden im Methodenhandbuch veröffentlicht.

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle Maßnahmen, die zur
Sicherung der Qualität der übermittelten Daten erforderlich
sind.

(4) Innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums nach Ablauf
der Frist für die Übermittlung der Endergebnisse legen die Mit-
gliedstaaten der Kommission (Eurostat) einen auf die in
Absatz 2 genannten Standards gestützten Bericht zur Qualität
der übermittelten Daten vor. In den Berichten sind die Fälle
anzuführen, in denen von diesen Standards abgewichen wurde.
Der Zeitraum wird bei der Ausarbeitung der Durchführungs-
maßnahmen festgelegt.
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Artikel 8

Durchführungsmaßnahmen

(1) Die Durchführungsmaßnahmen für die Module dieser
Verordnung betreffen die Auswahl und Beschreibung, die
Anpassung und Änderung von Themen und Variablen, den
Erfassungsbereich, die Bezugszeiträume und die Aufschlüsse-
lung der Variablen, die Periodizität und den Zeitplan für die
Bereitstellung der Daten sowie die Fristen für die Übermittlung
der Ergebnisse.

(2) Die Durchführungsmaßnahmen, einschließlich der durch
wirtschaftlichen und technischen Wandel bedingten Anpas-
sungs- und Aktualisierungsmaßnahmen, werden nach dem in
Artikel 9 Absatz 2 genannten Verfahren unter Berücksichti-
gung der in den Mitgliedstaaten verfügbaren Ressourcen und
des Aufwands für die Befragten, der technischen und metho-
dischen Realisierbarkeit sowie der Zuverlässigkeit der Ergeb-
nisse festgelegt.

(3) Die Durchführungsmaßnahmen werden spätestens neun
Monate vor dem Beginn der Datenerhebung festgelegt.

Artikel 9

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem durch den Beschluss
89/382/EWG, Euratom eingesetzten Ausschuss für das Statisti-
sche Programm (nachstehend „Ausschuss“ genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 10

Finanzierung

(1) Zumindest für das erste Jahr, in dem Gemeinschaftssta-
tistiken, wie sie in den gemäß dieser Verordnung erlassenen
Durchführungsmaßnahmen vorgesehen sind, von den Mitglied-
staaten erstellt werden, gewährt die Kommission den Mitglied-
staaten einen Finanzbeitrag zu den durch die Erstellung, Ver-
arbeitung und Übermittlung dieser Statistiken entstehenden
Kosten. Die Höhe des Finanzbeitrags darf 90 % dieser Kosten
nicht übersteigen.

(2) Die Bedingungen und Verfahren zur Gewährung des
Finanzbeitrags sowie für seine Auszahlung und Kontrolle müs-
sen der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates
vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (1) ent-
sprechen.

(3) Sofern die Haushaltsmittel dies zulassen, gewährt die
Kommission den Mitgliedstaaten auch in den Folgejahren einen
Finanzbeitrag zu den durch die Bereitstellung dieser Statistiken
entstehenden Kosten.

(4) Die Haushaltsbehörde genehmigt die für diesen Finanz-
beitrag verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Haus-
haltsverfahren der Europäischen Gemeinschaften.

Artikel 11

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Straßburg am 21. April 2004.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
D. ROCHE

(1) ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.

30.4.2004 L 143/51Amtsblatt der Europäischen UnionDE



ANHANG I

Modul 1: Unternehmen und die Informationsgesellschaft

a) Zweck

Zweck dieses Moduls ist die zeitnahe Bereitstellung von Statistiken über Unternehmen und die Informationsgesell-
schaft. Dieses Modul bietet einen Rahmen für die Anforderungen an den Erfassungsbereich, den zeitlichen Rahmen
und die Periodizität, die erfassten Themen, die Aufschlüsselung der Datenbereitstellung sowie alle notwendigen
Pilotstudien.

b) Erfassungsbereich

In diesem Modul werden die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Abschnitte D bis K sowie der Abteilung 92 der Statis-
tischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE REV. 1.1) erfasst. Wenn vor-
herige Pilotstudien erfolgreich verlaufen, wird auch Abschnitt J erfasst.

Die Statistiken werden für Unternehmenseinheiten erstellt.

c) Zeitlicher Rahmen und Periodizität der Datenbereitstellung

Für maximal fünf Bezugsjahre ab Inkrafttreten dieser Verordnung werden jährlich Statistiken bereitgestellt. Es sind
nicht unbedingt jedes Jahr alle Variablen bereitzustellen; die Periodizität der Daten für die einzelnen Variablen wird
im Rahmen der in Artikel 8 genannten Durchführungsmaßnahmen spezifiziert und festgelegt.

d) Erfasste Themen

Die Variablen, für die Daten bereitzustellen sind, werden der folgenden Themenliste entnommen:

— IKT-Systeme und ihre Nutzung in Unternehmen;

— Nutzung von Internet und anderen elektronischen Netzen durch Unternehmen;

— e-commerce- und e-business-Prozesse;

— IKT-Kompetenz in der Unternehmenseinheit und Bedarf an IKT-Kenntnissen;

— Hemmnisse für die Nutzung von IKT, Internet und anderen elektronischen Netzen sowie von e-commerce- und
e-business-Prozessen;

— IKT-Ausgaben und -Investitionen;

— IKT-Sicherheit;

— Auswirkungen des IKT-Einsatzes auf Unternehmen.

Es müssen nicht unbedingt jedes Jahr alle Themen erfasst werden.

e) Aufschlüsselung der bereitgestellten Daten

Die Daten sind nicht unbedingt jedes Jahr nach allen Kriterien aufzuschlüsseln; die jeweils maßgeblichen Kriterien
werden der folgenden Liste entnommen und im Rahmen der Durchführungsmaßnahmen festgelegt:

— nach Größenklassen;

— nach NACE-Positionen;

— nach Regionen; die regionale Aufschlüsselung ist auf nicht mehr als drei Gruppierungen zu begrenzen.
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f) Pilotstudien

Werden erhebliche neue Datenerfordernisse festgestellt oder ist eine unzureichende Datenqualität zu erwarten, so
leitet die Kommission Pilotstudien ein, die von den Mitgliedstaaten vor jeder Datenerhebung auf freiwilliger Basis
fertig zu stellen sind. Diese Pilotstudien werden durchgeführt, um zu prüfen, ob die betreffende Datenerhebung rea-
lisierbar ist, wobei die Vorteile, die sich aus der Verfügbarkeit der Daten ergeben, und die Kosten der Erhebung
sowie der Aufwand für die Befragten gegeneinander abzuwägen sind.
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ANHANG II

Modul 2: Einzelpersonen, Haushalte und die Informationsgesellschaft

a) Zweck

Zweck dieses Moduls ist die zeitnahe Bereitstellung von Statistiken über Einzelpersonen, Haushalte und die Informa-
tionsgesellschaft. Dieses Modul bietet einen Rahmen für die Anforderungen an den Erfassungsbereich, den zeitlichen
Rahmen und die Periodizität, die erfassten Themen, die Aufschlüsselung der Datenbereitstellung sowie alle notwen-
digen Pilotstudien.

b) Erfassungsbereich

In diesem Modul werden Statistiken zu Einzelpersonen und Haushalten erfasst.

c) Zeitlicher Rahmen und Periodizität der Datenbereitstellung

Für maximal fünf Bezugsjahre ab Inkrafttreten dieser Verordnung werden jährlich Statistiken bereitgestellt. Es sind
nicht unbedingt jedes Jahr alle Variablen bereitzustellen; die Periodizität der Daten für die einzelnen Variablen wird
im Rahmen der in Artikel 8 genannten Durchführungsmaßnahmen spezifiziert und festgelegt.

d) Erfasste Themen

Die Variablen, für die Daten bereitzustellen sind, werden der folgenden Themenliste entnommen:

— Zugang zu IKT-Systemen und Nutzung durch Einzelpersonen und/oder Haushalte;

— Nutzung des Internet für verschiedene Zwecke durch Einzelpersonen und/oder Haushalte;

— IKT-Sicherheit;

— IKT-Kompetenz;

— Hemmnisse für die Nutzung von IKT und Internet;

— Auswirkungen der IKT-Nutzung auf Einzelpersonen und/oder Haushalte.

Es müssen nicht unbedingt jedes Jahr alle Themen erfasst werden.

e) Aufschlüsselung der bereitgestellten Daten

Die Daten sind nicht unbedingt jedes Jahr nach allen Kriterien aufzuschlüsseln; die jeweils maßgeblichen Kriterien
werden der folgenden Liste entnommen und im Rahmen der Durchführungsmaßnahmen festgelegt:

A. Für Statistiken zu Haushalten:

— nach Haushaltstyp.

B. Für Statistiken zu Einzelpersonen:

— nach Altersgruppen;

— nach Geschlecht;

— nach Bildungsniveau;

— nach Stellung im Erwerbsleben;

— nach Regionen.
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f) Pilotstudien

Werden erhebliche neue Datenerfordernisse festgestellt oder ist eine unzureichende Datenqualität zu erwarten, so
leitet die Kommission Pilotstudien ein, die von den Mitgliedstaaten vor jeder Datenerhebung auf freiwilliger Basis
fertig zu stellen sind. Diese Pilotstudien werden durchgeführt, um zu prüfen, ob die betreffende Datenerhebung rea-
lisierbar ist, wobei die Vorteile, die sich aus der Verfügbarkeit der Daten ergeben, und die Kosten der Erhebung
sowie der Aufwand für die Befragten gegeneinander abzuwägen sind.
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RICHTLINIE 2004/35/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. April 2004

über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3), auf-
grund des vom Vermittlungsausschuss am 10. März 2004
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Es gibt in der Gemeinschaft heute zahlreiche kontami-
nierte Standorte, die ein erhebliches Gesundheitsrisiko
darstellen, und der Verlust an biologischer Vielfalt hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch
beschleunigt. Werden keine entsprechenden Maßnahmen
ergriffen, könnte in Zukunft die Anzahl kontaminierter
Standorte weiter ansteigen und der Verlust an biologi-
scher Vielfalt noch stärker zunehmen. Die Vermeidung
und Sanierung von Umweltschäden, soweit dies möglich
ist, trägt zur Umsetzung der im Vertrag genannten Ziele
und Grundsätze der Umweltpolitik der Gemeinschaft
bei. Bei Entscheidungen darüber, wie die Schäden saniert
werden sollen, sollten die örtlichen Gegebenheiten
berücksichtigt werden.

(2) Die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden
sollte durch eine verstärkte Orientierung an dem im Ver-
trag genannten Verursacherprinzip und gemäß dem
Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung erfolgen.
Grundlegendes Prinzip dieser Richtlinie sollte es deshalb
sein, dass ein Betreiber, der durch seine Tätigkeit einen
Umweltschaden oder die unmittelbare Gefahr eines sol-

chen Schadens verursacht hat, dafür finanziell verant-
wortlich ist; hierdurch sollen die Betreiber dazu ver-
anlasst werden, Maßnahmen zu treffen und Praktiken zu
entwickeln, mit denen die Gefahr von Umweltschäden
auf ein Minimum beschränkt werden kann, damit das
Risiko ihrer finanziellen Inanspruchnahme verringert
wird.

(3) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung
eines gemeinsamen Ordnungsrahmens zur Vermeidung
und Sanierung von Umweltschäden zu vertretbaren Kos-
ten für die Gesellschaft, auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend erreicht werden kann und daher
wegen des Umfangs dieser Richtlinie und ihrer Verflech-
tung mit anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft,
insbesondere der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom
2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden
Vogelarten (4), der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (5)
und der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (6), besser
auf Gemeinschaftsebene zu erreichen ist, kann die
Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Ver-
trags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über
das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß
hinaus.

(4) Unter den Begriff „Umweltschaden“ fallen auch Schäden
durch über die Luft getragene Elemente, soweit sie eine
Schädigung der Gewässer, des Bodens oder geschützter
Arten oder natürlicher Lebensräume verursachen.

(5) Begriffe, die für die korrekte Auslegung und Anwendung
der in dieser Richtlinie vorgesehenen Regelung wichtig
sind, sollten definiert werden, insbesondere der Begriff
„Umweltschaden“. Stammt ein bestimmter Begriff aus
anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemein-
schaft, so sollte dieselbe Definition verwendet werden,
so dass gemeinsame Kriterien angewandt werden kön-
nen und für eine einheitliche Anwendung gesorgt wer-
den kann.

(1) ABl. C 151 E vom 25.6.2002, S. 132.
(2) ABl. C 241 vom 7.10.2002, S. 162.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. Mai 2003

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 18. September 2003 (ABl. C 277 E vom 18.11.2003,
S. 10) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17.
Dezember 2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Legislative
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 31. März 2004
und Beschluss des Rates vom 30. März 2004.

(4) ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 807/2003 (ABl. L 122 vom 16.5.2003, S. 36).

(5) ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).

(6) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. Geändert durch die Entscheidung
Nr. 2455/2001/EG (ABl. L 331 vom 15.12.2001, S. 1).
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(6) Geschützte Arten und natürliche Lebensräume können
auch unter Bezugnahme auf Arten und Lebensräume
definiert werden, die aufgrund nationaler Naturschutz-
vorschriften geschützt sind. Dennoch sollten besondere
Situationen berücksichtigt werden, in denen aufgrund
von gemeinschaftlichen oder gleichwertigen nationalen
Rechtsvorschriften bestimmte Abweichungen vom erfor-
derlichen Umweltschutzniveau möglich sind.

(7) Zur Beurteilung von Schädigungen des Bodens im Sinne
dieser Richtlinie sollte auf Risikobewertungsverfahren
zurückgegriffen werden, mit denen sich feststellen lässt,
inwieweit die menschliche Gesundheit beeinträchtigt
sein könnte.

(8) Diese Richtlinie sollte in Bezug auf Umweltschäden für
berufliche Tätigkeiten gelten, die eine Gefahr für die
menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Bei
der Bestimmung dieser Tätigkeiten sollte generell auf das
einschlägige Gemeinschaftsrecht Bezug genommen wer-
den, in dem ordnungsrechtliche Vorschriften für
bestimmte Tätigkeiten oder Praktiken festgelegt sind, bei
denen von einer potenziellen oder tatsächlichen Gefahr
für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt aus-
gegangen wird.

(9) Diese Richtlinie sollte im Hinblick auf Schäden an
geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen auch
für sämtliche berufliche Tätigkeiten gelten, die nicht
bereits durch Bezugnahme auf das Gemeinschaftsrecht
direkt oder indirekt als Tätigkeiten ausgewiesen sind, die
eine potenzielle oder tatsächliche Gefahr für die mensch-
liche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. In diesen
Fällen sollte der Betreiber gemäß dieser Richtlinie nur
dann haften, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig gehan-
delt hat.

(10) Ausdrücklich sollten der Euratom-Vertrag und relevante
internationale Übereinkommen sowie Rechtsvorschriften
der Gemeinschaft berücksichtigt werden, durch die die
Ausübung in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fal-
lender Tätigkeiten umfassender und strenger reglemen-
tiert werden. Diese Richtlinie, die hinsichtlich der Befug-
nisse der zuständigen Behörden keine zusätzlichen Kolli-
sionsnormen einführt, lässt die Regeln über die interna-
tionale Zuständigkeit von Gerichten unberührt, die u.a.
in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom
22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen (1) enthalten sind.
Diese Richtlinie sollte nicht für Tätigkeiten gelten, deren
Hauptzweck die Landesverteidigung oder die internatio-
nale Sicherheit ist.

(11) Diese Richtlinie dient der Vermeidung und Sanierung
von Umweltschäden und lässt die Ansprüche auf Scha-
densersatz, der nach den einschlägigen internationalen

Übereinkünften über die zivilrechtliche Haftung für her-
kömmliche Schäden zu leisten ist, unberührt.

(12) Viele Mitgliedstaaten sind internationalen Übereinkünf-
ten beigetreten, mit denen die zivilrechtliche Haftung in
spezifischen Bereichen geregelt wird. Diese Mitgliedstaa-
ten sollten auch nach Inkrafttreten dieser Richtlinie Ver-
tragspartei dieser Übereinkünfte bleiben können, und
den übrigen Mitgliedstaaten sollte es weiterhin freiste-
hen, ihnen beizutreten.

(13) Nicht alle Formen von Umweltschäden können durch
Haftungsmechanismen behoben werden. Damit diese zu
Ergebnissen führen, muss es einen oder mehrere identifi-
zierbare Verursacher geben, sollte es sich um einen kon-
kreten und messbaren Schaden handeln und sollte ein
ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Schaden
und dem bzw. den ermittelten Verursachern hergestellt
werden können. Daher ist die Haftung kein geeignetes
Instrument, um einer breit gestreuten, nicht klar abge-
grenzten Umweltverschmutzung zu begegnen, bei der es
unmöglich ist, die nachteiligen Umweltauswirkungen
mit Handlungen oder Unterlassungen bestimmter einzel-
ner Akteure in Zusammenhang zu bringen.

(14) Diese Richtlinie gilt nicht für Personenschäden, Schäden
an Privateigentum oder wirtschaftliche Verluste und lässt
die Ansprüche im Zusammenhang mit diesen Schadens-
arten unberührt.

(15) Da durch die Vermeidung und Sanierung von Umwelt-
schäden ein unmittelbarer Beitrag zur Umweltpolitik der
Gemeinschaft geleistet wird, sollten die Behörden sicher-
stellen, dass das mit dieser Richtlinie geschaffene System
ordnungsgemäß um- und durchgesetzt wird.

(16) Die Sanierung der Umwelt sollte in effizienter Weise
erfolgen, damit die einschlägigen Sanierungsziele
erreicht werden. Dazu sollte ein gemeinsamer Rahmen
festgelegt werden, dessen ordnungsgemäße Anwendung
von der zuständigen Behörde überwacht werden sollte.

(17) Es sollten geeignete Vorkehrungen für den Fall getroffen
werden, dass mehrere Umweltschadensfälle in der Weise
eingetreten sind, dass die zuständige Behörde nicht
gewährleisten kann, dass die erforderlichen Sanierungs-
maßnahmen gleichzeitig ergriffen werden. In einem sol-
chen Fall sollte die zuständige Behörde befugt sein, zu
entscheiden, welcher Umweltschaden zuerst zu sanieren
ist.

(18) Entsprechend dem Verursacherprinzip sollte grundsätz-
lich der Betreiber, der einen Umweltschaden bzw. die
unmittelbare Gefahr eines solchen Schadens verursacht,
die Kosten der erforderlichen Vermeidungs- oder Sanie-
rungsmaßnahmen tragen. In Fällen, in denen eine
zuständige Behörde selbst oder über Dritte anstelle eines

(1) ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1. Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1496/2002 der Kommission (ABl. L 225 vom 22.8.2002,
S. 13).
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Betreibers tätig wird, sollte diese Behörde sicherstellen,
dass die ihr entstandenen Kosten vom Betreiber erstattet
werden. Die Betreiber sollten auch letztlich die Kosten
für die Beurteilung der Umweltschäden bzw. einer
unmittelbaren Gefahr solcher Schäden tragen.

(19) Die Mitgliedstaaten können eine Pauschalierung der zu
erstattenden Verwaltungs- und Verfahrenskosten, Kosten
für die Durchsetzung der Maßnahmen und sonstigen
Gemeinkosten vorsehen.

(20) Der Betreiber sollte die Kosten für die gemäß dieser
Richtlinie durchgeführten Vermeidungs- und Sanierungs-
tätigkeiten in den Fällen nicht zu tragen haben, in denen
der betreffende Schaden oder die unmittelbare Gefahr
eines solchen Schadens auf Ereignisse zurückzuführen
ist, die sich seinem Einfluss entziehen. Die Mitgliedstaa-
ten können die Möglichkeit vorsehen, dass Betreiber, die
nicht vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben, die
Kosten für Sanierungsmaßnahmen in den Fällen nicht
zu tragen haben, in denen der betreffende Schaden auf
Emissionen oder Ereignisse zurückzuführen ist, die aus-
drücklich genehmigt wurden oder deren schädigende
Wirkung zum Zeitpunkt des Auftretens der Emission
oder des Ereignisses nicht vorhersehbar war.

(21) Die Kosten für Vermeidungsmaßnahmen sollten von den
Betreibern getragen werden, wenn solche Maßnahmen
von ihnen ohnehin hätten ergriffen werden müssen, um
die für ihre Tätigkeiten geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften oder die Bedingungen einer Zulassung
oder Genehmigung einzuhalten.

(22) Die Mitgliedstaaten können nationale Vorschriften für
die Kostenverteilung im Falle mehrerer Verursacher fest-
legen. Die Mitgliedstaaten können insbesondere die
besondere Lage der Nutzer von Produkten berücksichti-
gen, die für Umweltschäden nicht zu denselben Bedin-
gungen haftbar gemacht werden können wie die Herstel-
ler der betreffenden Produkte. In diesem Fall sollte die
Haftungsverteilung nach nationalem Recht festgelegt
werden.

(23) Die zuständigen Behörden sollten befugt sein, die Kosten
der Vermeidungs- oder Sanierungsmaßnahmen von
einem Betreiber während eines angemessenen Zeitraums
ab dem Zeitpunkt des Abschlusses dieser Maßnahmen
zurückzufordern.

(24) Es ist erforderlich, sicherzustellen, dass für die Um- und
Durchsetzung wirksame Mittel zur Verfügung stehen,
wobei dafür zu sorgen ist, dass die berechtigten Interes-
sen der betreffenden Betreiber und sonstigen Beteiligten
angemessen gewahrt sind. Die zuständigen Behörden
sollten besondere Aufgaben wahrnehmen, die eine
behördliche Ermessensausübung erfordern, insbesondere
die Verpflichtung zur Ermittlung der Erheblichkeit des
Schadens und zur Entscheidung darüber, welche Sanie-
rungsmaßnahmen zu treffen sind.

(25) Personen, die von einem Umweltschaden nachteilig
betroffen oder wahrscheinlich betroffen sind, sollten
berechtigt sein, die zuständige Behörde zum Tätigwer-
den aufzufordern. Der Umweltschutz stellt jedoch kein
klar abgegrenztes Interesse dar, so dass Einzelpersonen
sich nicht immer dafür einsetzen oder einsetzen können.
Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umwelt-
schutz einsetzen, sollte daher ebenfalls die Möglichkeit
gegeben werden, angemessen zur wirksamen Umsetzung
dieser Richtlinie beizutragen.

(26) Die betroffenen natürlichen oder juristischen Personen
sollten Zugang zu Verfahren haben, in deren Rahmen
Entscheidungen, Handlungen oder die Untätigkeit der
zuständigen Behörden überprüft werden.

(27) Die Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen ergreifen, um
den Abschluss von geeigneten Versicherungen oder
anderen Formen der Deckungsvorsorge durch die Betrei-
ber sowie die Schaffung von Instrumenten der
Deckungsvorsorge und Märkten hierfür zu fördern, mit
denen die aus dieser Richtlinie erwachsenden finanziel-
len Verpflichtungen wirksam abgesichert werden kön-
nen.

(28) Sind mehrere Mitgliedstaaten von einem Umweltschaden
betroffen oder wahrscheinlich betroffen, so sollten diese
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um angemessene
und wirksame Vermeidungs- oder Sanierungstätigkeiten
hinsichtlich des Umweltschadens sicherzustellen. Die
Mitgliedstaaten können sich um eine Rückerstattung der
Kosten für die Vermeidungs- oder Sanierungstätigkeiten
bemühen.

(29) Diese Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten weder daran
hindern, strengere Vorschriften für die Vermeidung und
Sanierung von Umweltschäden beizubehalten oder zu
erlassen, noch sie davon abhalten, geeignete Vorschriften
für Fälle zu erlassen, in denen eine doppelte Kosten-
anlastung erfolgen könnte, weil eine zuständige Behörde
im Rahmen dieser Richtlinie und eine Person, deren
Eigentum durch den Umweltschaden beeinträchtigt wur-
de, gleichzeitig tätig werden.

(30) Schäden, die vor dem Ablauf der Frist für die Umset-
zung dieser Richtlinie verursacht wurden, sollten nicht
von ihren Bestimmungen erfasst werden.

(31) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission über die
Erfahrungen bei der Anwendung dieser Richtlinie
Bericht erstatten, damit die Kommission angesichts der
Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung und
angesichts künftiger Risiken für die Umwelt prüfen
kann, ob eine Überarbeitung dieser Richtlinie erforder-
lich ist —
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Ziel dieser Richtlinie ist, auf der Grundlage des Verursacher-
prinzips einen Rahmen für die Umwelthaftung zur Vermeidung
und Sanierung von Umweltschäden zu schaffen.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff

1. „Umweltschaden“

a) eine Schädigung geschützter Arten und natürlicher
Lebensräume, d. h. jeden Schaden, der erhebliche nach-
teilige Auswirkungen in Bezug auf die Erreichung oder
Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser
Lebensräume oder Arten hat. Die Erheblichkeit dieser
Auswirkungen ist mit Bezug auf den Ausgangszustand
unter Berücksichtigung der Kriterien gemäß Anhang I
zu ermitteln;

Schädigungen geschützter Arten und natürlicher
Lebensräume umfassen nicht die zuvor ermittelten
nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund von Tätigkei-
ten eines Betreibers entstehen, die von den zuständigen
Behörden gemäß den Vorschriften zur Umsetzung von
Artikel 6 Absätze 3 und 4 oder Artikel 16 der Richt-
linie 92/43/EWG oder Artikel 9 der Richtlinie
79/409/EWG oder im Falle von nicht unter das
Gemeinschaftsrecht fallenden Lebensräumen und Arten
gemäß gleichwertigen nationalen Naturschutzvorschrif-
ten ausdrücklich genehmigt wurden;

b) eine Schädigung der Gewässer, d.h. jeden Schaden, der
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den ökologi-
schen, chemischen und/oder mengenmäßigen Zustand
und/oder das ökologische Potenzial der betreffenden
Gewässer im Sinne der Definition der
Richtlinie 2000/60/EG hat, mit Ausnahme der nachtei-
ligen Auswirkungen, für die Artikel 4 Absatz 7 jener
Richtlinie gilt;

c) eine Schädigung des Bodens, d.h. jede Bodenverunrei-
nigung, die ein erhebliches Risiko einer Beeinträchti-
gung der menschlichen Gesundheit aufgrund der direk-
ten oder indirekten Einbringung von Stoffen, Zuberei-
tungen, Organismen oder Mikroorganismen in, auf
oder unter den Grund verursacht;

2. „Schaden“ oder „Schädigung“ eine direkt oder indirekt ein-
tretende feststellbare nachteilige Veränderung einer natürli-
chen Ressource oder Beeinträchtigung der Funktion einer
natürlichen Ressource;

3. „geschützte Arten und natürliche Lebensräume“

a) die Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie
79/409/EWG genannt oder in Anhang I jener Richtlinie
aufgelistet sind oder in den Anhängen II und IV der
Richtlinie 92/43/EWG aufgelistet sind,

b) die Lebensräume der in Artikel 4 Absatz 2 der
Richtlinie 79/409/EWG genannten oder in Anhang I
jener Richtlinie aufgelisteten oder in Anhang II der
Richtlinie 92/43/EWG aufgelisteten Arten und die in
Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgelisteten
natürlichen Lebensräume sowie die Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten der in Anhang IV der
Richtlinie 92/43/EWG aufgelisteten Arten und,

c) wenn ein Mitgliedstaat dies vorsieht, Lebensräume oder
Arten, die nicht in diesen Anhängen aufgelistet sind,
aber von dem betreffenden Mitgliedstaat für gleich-
artige Zwecke wie in diesen beiden Richtlinien aus-
gewiesen werden;

4. „Erhaltungszustand“

a) im Hinblick auf einen natürlichen Lebensraum die
Gesamtheit der Einwirkungen, die einen natürlichen
Lebensraum und die darin vorkommenden charakteris-
tischen Arten beeinflussen und sich langfristig auf seine
natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine Funk-
tionen sowie das Überleben seiner charakteristischen
Arten im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, für
das der Vertrag Geltung hat, innerhalb des Hoheits-
gebiets eines Mitgliedstaats oder innerhalb des natürli-
chen Verbreitungsgebiets des betreffenden Lebensraums
auswirken können.

Der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums
wird als „günstig“ erachtet, wenn

— sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flä-
chen, die er in diesem Gebiet einnimmt, beständig
sind oder sich ausdehnen,

— die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige
Struktur und spezifischen Funktionen bestehen und
in absehbarer Zukunft weiter bestehen werden und

— der Erhaltungszustand der für ihn charakteristi-
schen Arten im Sinne des Buchstabens b) günstig
ist;

b) im Hinblick auf eine Art die Gesamtheit der Einwirkun-
gen, die die betreffende Art beeinflussen und sich lang-
fristig auf die Verbreitung und die Größe der Populatio-
nen der betreffenden Art im europäischen Gebiet der
Mitgliedstaaten, für das der Vertrag Geltung hat, inner-
halb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats oder inner-
halb des natürlichen Verbreitungsgebiets der betreffen-
den Art auswirken können.
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Der Erhaltungszustand einer Art wird als „günstig“
betrachtet, wenn

— aufgrund der Daten über die Populationsdynamik
der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein lebens-
fähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem
sie angehört, bildet und lanfristig weiterhin bilden
wird,

— das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder
abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich
abnehmen wird und

— ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist
und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird,
um langfristig ein Überleben der Populationen die-
ser Art zu sichern;

5. „Gewässer“ alle Gewässer, die in den Geltungsbereich der
Richtlinie 2000/60/EG fallen;

6. „Betreiber“ jede natürliche oder juristische Person des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts, die die berufliche Tätigkeit
ausübt oder bestimmt oder der — sofern dies in den natio-
nalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist — die ausschlag-
gebende wirtschaftliche Verfügungsmacht über die tech-
nische Durchführung einer solchen Tätigkeit übertragen
wurde, einschließlich des Inhabers einer Zulassung oder
Genehmigung für eine solche Tätigkeit oder der Person, die
die Anmeldung oder Notifizierung einer solchen Tätigkeit
vornimmt;

7. „berufliche Tätigkeit“ jede Tätigkeit, die im Rahmen einer
wirtschaftlichen Tätigkeit, einer Geschäftstätigkeit oder
eines Unternehmens ausgeübt wird, unabhängig davon, ob
sie privat oder öffentlich und mit oder ohne Erwerbszweck
ausgeübt wird;

8. „Emission“ die Freisetzung von Stoffen, Zubereitungen,
Organismen oder Mikroorganismen in die Umwelt infolge
menschlicher Tätigkeiten;

9. „unmittelbare Gefahr eines Schadens“ die hinreichende
Wahrscheinlichkeit, dass ein Umweltschaden in naher
Zukunft eintreten wird;

10. „Vermeidungsmaßnahmen“ jede Maßnahme, die nach
einem Ereignis, einer Handlung oder einer Unterlassung,
das/die eine unmittelbare Gefahr eines Umweltschadens
verursacht hat, getroffen wird, um diesen Schaden zu ver-
meiden oder zu minimieren;

11. „Sanierungsmaßnahmen“ jede Tätigkeit oder Kombination
von Tätigkeiten einschließlich mildernder und einstweiliger
Maßnahmen im Sinne des Anhangs II mit dem Ziel,
geschädigte natürliche Ressourcen und/oder beeinträchtigte
Funktionen wiederherzustellen, zu sanieren oder zu erset-
zen oder eine gleichwertige Alternative zu diesen Ressour-
cen oder Funktionen zu schaffen;

12. „natürliche Ressource“ geschützte Arten und natürliche
Lebensräume, Gewässer und Boden;

13. „Funktionen“ und „Funktionen einer natürlichen Ressource“
die Funktionen, die eine natürliche Ressource zum Nutzen
einer anderen natürlichen Ressource oder der Öffentlichkeit
erfüllt;

14. „Ausgangszustand“ den im Zeitpunkt des Schadenseintritts
bestehenden Zustand der natürlichen Ressourcen und
Funktionen, der bestanden hätte, wenn der Umweltschaden
nicht eingetreten wäre, und der anhand der besten verfüg-
baren Informationen ermittelt wird;

15. „Wiederherstellung“ einschließlich „natürlicher Wiederher-
stellung“ im Falle von Gewässern, geschützten Arten und
natürlichen Lebensräumen die Rückführung von geschädig-
ten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten
Funktionen in den Ausgangszustand und im Falle einer
Schädigung des Bodens die Beseitigung jedes erheblichen
Risikos einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesund-
heit;

16. „Kosten“ die durch die Notwendigkeit einer ordnungsgemä-
ßen und wirksamen Durchführung dieser Richtlinie
gerechtfertigten Kosten, einschließlich der Kosten für die
Prüfung eines Umweltschadens, einer unmittelbaren Gefahr
eines solchen Schadens, von alternativen Maßnahmen
sowie der Verwaltungs- und Verfahrenskosten und der Kos-
ten für die Durchsetzung der Maßnahmen, der Kosten für
die Datensammlung, sonstiger Gemeinkosten und der Kos-
ten für Aufsicht und Überwachung.

Artikel 3

Anwendungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt für

a) Umweltschäden, die durch die Ausübung einer der in
Anhang III aufgeführten beruflichen Tätigkeiten verursacht
werden, und jede unmittelbare Gefahr solcher Schäden, die
aufgrund dieser Tätigkeiten eintritt;

b) Schädigungen geschützter Arten und natürlicher Lebens-
räume, die durch die Ausübung einer anderen als der in
Anhang III aufgeführten beruflichen Tätigkeiten verursacht
werden, und jede unmittelbare Gefahr solcher Schäden, die
aufgrund dieser Tätigkeiten eintritt, sofern der Betreiber
vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat.

(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet strengerer Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft für die Ausübung von Tätigkeiten,
die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, sowie
unbeschadet der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, die
Regelungen über die internationale Zuständigkeit enthalten.
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(3) Unbeschadet der einschlägigen nationalen Rechtsvor-
schriften haben Privatparteien gemäß dieser Richtlinie keinen
Anspruch auf Schadensersatz infolge eines Umweltschadens
oder der unmittelbaren Gefahr eines solchen Schadens.

Artikel 4

Ausnahmen

(1) Umweltschäden oder die unmittelbare Gefahr solcher
Schäden fallen nicht unter diese Richtlinie, wenn sie verursacht
werden durch

a) bewaffnete Konflikte, Feindseligkeiten, Bürgerkrieg oder
Aufstände;

b) ein außergewöhnliches, unabwendbares und nicht beein-
flussbares Naturereignis.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für Umweltschäden oder die
unmittelbare Gefahr solcher Schäden, die infolge eines Vorfalls
eintreten, bei dem die Haftung oder Entschädigung in den
Anwendungsbereich eines der in Anhang IV aufgeführten inter-
nationalen Übereinkommen, einschließlich etwaiger künftiger
Änderungen dieser Übereinkommen, fällt, das in dem betroffe-
nen Mitgliedstaat in Kraft ist.

(3) Diese Richtlinie berührt nicht das Recht des Betreibers,
seine Haftung gemäß den nationalen Vorschriften zur Umset-
zung des Übereinkommens von 1976 über die Beschränkung
der Haftung für Seeforderungen (LLMC), einschließlich aller
künftigen Änderungen dieses Übereinkommens, oder des Straß-
burger Übereinkommens von 1988 über die Beschränkung der
Haftung in der Binnenschifffahrt (CLNI), einschließlich aller
künftigen Änderungen dieses Übereinkommens, zu beschrän-
ken.

(4) Diese Richtlinie gilt nicht für nukleare Risiken oder
Umweltschäden oder die unmittelbare Gefahr solcher Schäden,
die durch die Ausübung von Tätigkeiten verursacht werden
können, die unter den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft fallen, oder durch einen Vorfall oder eine
Tätigkeit verursacht werden, für die die Haftung oder Entschä-
digung in den Anwendungsbereich einer der in Anhang V auf-
geführten internationalen Übereinkünfte, einschließlich etwai-
ger künftiger Änderungen dieser Übereinkünfte, fällt.

(5) Diese Richtlinie gilt nur dann für Umweltschäden sowie
die unmittelbare Gefahr solcher Schäden, die durch eine nicht
klar abgegrenzte Verschmutzung verursacht werden, wenn ein
ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Schaden und den
Tätigkeiten einzelner Betreiber festgestellt werden kann.

(6) Diese Richtlinie gilt weder für Tätigkeiten, deren Haupt-
zweck die Landesverteidigung oder die internationale Sicherheit
ist, noch für Tätigkeiten, deren alleiniger Zweck der Schutz vor
Naturkatastrophen ist.

Artikel 5

Vermeidungstätigkeit

(1) Ist ein Umweltschaden noch nicht eingetreten, besteht
aber eine unmittelbare Gefahr eines solchen Schadens, so
ergreift der Betreiber unverzüglich die erforderlichen Vermei-
dungsmaßnahmen.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, soweit dies angebracht ist
und jedenfalls immer dann, wenn die unmittelbare Gefahr eines
Umweltschadens trotz der Vermeidungsmaßnahmen des Betrei-
bers nicht abgewendet wird, dass die Betreiber die zuständige
Behörde so bald wie möglich über alle bedeutsamen Aspekte
des Sachverhalts informieren müssen.

(3) Die zuständige Behörde kann jederzeit

a) von dem Betreiber verlangen, Informationen über eine
unmittelbare Gefahr von Umweltschäden oder über den
Verdacht einer solchen unmittelbaren Gefahr vorzulegen,

b) von dem Betreiber verlangen, die erforderlichen Vermei-
dungsmaßnahmen zu ergreifen,

c) dem Betreiber von ihm zu befolgende Anweisungen über
die zu ergreifenden erforderlichen Vermeidungsmaßnah-
men erteilen oder

d) selbst die erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen ergrei-
fen.

(4) Die zuständige Behörde verlangt, dass die Vermeidungs-
maßnahmen vom Betreiber ergriffen werden. Kommt der
Betreiber den Verpflichtungen gemäß Absatz 1 oder Absatz 3
Buchstabe b oder c nicht nach oder kann der Betreiber nicht
ermittelt werden oder muss er gemäß dieser Richtlinie nicht
für die Kosten aufkommen, so kann die zuständige Behörde
selbst diese Maßnahmen ergreifen.

Artikel 6

Sanierungstätigkeit

(1) Ist ein Umweltschaden eingetreten, so informiert der
Betreiber unverzüglich die zuständige Behörde über alle
bedeutsamen Aspekte des Sachverhalts und

a) trifft alle praktikablen Vorkehrungen, um die betreffenden
Schadstoffe und/oder sonstigen Schadfaktoren unverzüglich
zu kontrollieren, einzudämmen, zu beseitigen oder auf
sonstige Weise zu behandeln, um weitere Umweltschäden
und nachteilige Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit oder eine weitere Beeinträchtigung von Funktionen zu
begrenzen oder zu vermeiden, und

b) ergreift die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß
Artikel 7.
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(2) Die zuständige Behörde kann jederzeit

a) von dem Betreiber verlangen, zusätzliche Informationen
über einen eingetretenen Schaden vorzulegen,

b) alle praktikablen Vorkehrungen treffen oder von dem
Betreiber verlangen, dies zu tun, oder dem Betreiber ent-
sprechende Anweisungen erteilen, um die betreffenden
Schadstoffe und/oder sonstigen Schadfaktoren unverzüglich
zu kontrollieren, einzudämmen, zu beseitigen oder auf
sonstige Weise zu behandeln, um weitere Umweltschäden
und nachteilige Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit oder eine weitere Beeinträchtigung von Funktionen zu
begrenzen oder zu vermeiden,

c) von dem Betreiber verlangen, die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen zu ergreifen,

d) dem Betreiber von ihm zu befolgende Anweisungen über
die zu ergreifenden erforderlichen Sanierungsmaßnahmen
erteilen oder

e) selbst die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ergreifen.

(3) Die zuständige Behörde verlangt, dass die Sanierungs-
maßnahmen vom Betreiber ergriffen werden. Kommt der
Betreiber den Verpflichtungen gemäß Absatz 1 oder Absatz 2
Buchstaben b), c) oder d) nicht nach oder kann der Betreiber
nicht ermittelt werden oder muss er gemäß dieser Richtlinie
nicht für die Kosten aufkommen, so kann die zuständige
Behörde selbst diese Maßnahmen ergreifen, falls ihr keine wei-
teren Mittel bleiben.

Artikel 7

Bestimmung von Sanierungsmaßnahmen

(1) Die Betreiber ermitteln gemäß Anhang II mögliche
Sanierungsmaßnahmen und legen sie der zuständigen Behörde
zur Zustimmung vor, es sei denn, die zuständige Behörde ist
bereits gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e) und Absatz 3
tätig geworden.

(2) Die zuständige Behörde entscheidet, welche Sanierungs-
maßnahmen gemäß Anhang II — erforderlichenfalls in Zusam-
menarbeit mit dem betroffenen Betreiber — durchgeführt wer-
den.

(3) Sind mehrere Umweltschadensfälle in der Weise eingetre-
ten, dass die zuständige Behörde nicht gewährleisten kann, dass
die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gleichzeitig ergriffen
werden, so ist die zuständige Behörde befugt, zu entscheiden,
welcher Umweltschaden zuerst zu sanieren ist.

Bei einer solchen Entscheidung berücksichtigt die zuständige
Behörde unter anderem Art, Ausmaß und Schwere der einzel-
nen Umweltschadensfälle sowie die Möglichkeiten einer natürli-
chen Wiederherstellung. Risiken für die menschliche Gesund-
heit werden ebenfalls berücksichtigt.

(4) Die zuständige Behörde gibt den in Artikel 12 Absatz 1
genannten Personen und in jedem Fall denjenigen Personen,
auf deren Grundstücken Sanierungsmaßnahmen durchgeführt
werden sollen, Gelegenheit, ihre Bemerkungen mitzuteilen, und
berücksichtigt diese.

Artikel 8

Kosten der Vermeidungs- und Sanierungstätigkeiten

(1) Der Betreiber trägt die Kosten der gemäß dieser Richt-
linie durchgeführten Vermeidungs- und Sanierungstätigkeiten.

(2) Vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 verlangt die zustän-
dige Behörde unter anderem in Form einer dinglichen Sicher-
heit oder in Form anderer geeigneter Garantien von dem
Betreiber, der den Schaden oder die unmittelbare Gefahr eines
Schadens verursacht hat, die Erstattung der Kosten, die ihr
durch die gemäß dieser Richtlinie durchgeführten Vermei-
dungs- oder Sanierungstätigkeiten entstanden sind.

Die zuständige Behörde kann jedoch entscheiden, keine Erstat-
tung der vollen Kosten zu verlangen, wenn die dazu erforderli-
chen Ausgaben über der zu erstattenden Summe liegen würden
oder wenn der Betreiber nicht ermittelt werden kann.

(3) Ein Betreiber muss die Kosten für gemäß dieser Richt-
linie durchgeführte Vermeidungs– oder Sanierungstätigkeiten
nicht tragen, wenn er nachweisen kann, dass die Umweltschä-
den oder die unmittelbare Gefahr solcher Schäden

a) durch einen Dritten verursacht wurden und eingetreten
sind, obwohl geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen
wurden, oder

b) auf die Befolgung von Verfügungen oder Anweisungen
einer Behörde zurückzuführen sind, wobei es sich nicht
um Verfügungen oder Anweisungen infolge von Emissio-
nen oder Vorfällen handelt, die durch die eigenen Tätigkei-
ten des Betreibers verursacht wurden.

In diesen Fällen treffen die Mitgliedstaaten die geeigneten Maß-
nahmen, damit der Betreiber Erstattung der ihm entstandenen
Kosten erlangen kann.

(4) Die Mitgliedstaaten können zulassen, dass der Betreiber
die Kosten der gemäß dieser Richtlinie durchgeführten Sanie-
rungstätigkeiten nicht zu tragen hat, sofern er nachweist, dass
er nicht vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat und dass der
Umweltschaden verursacht wurde durch

a) eine Emission oder ein Ereignis, die aufgrund einer Zulas-
sung, die nach den zum Zeitpunkt der Emission oder des
Ereignisses geltenden nationalen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften zur Umsetzung der in Anhang III aufgeführten
gesetzlichen Maßnahmen der Gemeinschaft zuerkannt oder
erteilt wurde, ausdrücklich erlaubt sind und deren Bedin-
gungen in vollem Umfang entsprechen;
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b) eine Emission oder eine Tätigkeit oder jede Art der Ver-
wendung eines Produkts im Verlauf einer Tätigkeit, bei
denen der Betreiber nachweist, dass sie nach dem Stand
der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse zum
Zeitpunkt, an dem die Emission freigesetzt oder die Tätig-
keit ausgeübt wurde, nicht als wahrscheinliche Ursache von
Umweltschäden angesehen wurden.

(5) Die von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 5
Absätze 3 und 4 und Artikel 6 Absätze 2 und 3 ergriffenen
Maßnahmen lassen die Haftung des betreffenden Betreibers
gemäß dieser Richtlinie und die Artikel 87 und 88 des Vertrags
unberührt.

Artikel 9

Kostenverteilung im Falle mehrerer Verursacher

Diese Richtlinie lässt die nationalen Regelungen für die Kosten-
verteilung im Falle mehrerer Verursacher, insbesondere bezüg-
lich der Haftungsverteilung zwischen dem Hersteller und dem
Nutzer eines Produkts, unberührt.

Artikel 10

Frist für die Kostenerstattung

Die zuständige Behörde ist befugt, gegen den Betreiber oder
gegebenenfalls den Dritten, der den Schaden oder die unmittel-
bare Gefahr eines Schadens verursacht hat, ein Verfahren zur
Kostenerstattung in Bezug auf alle gemäß dieser Richtlinie
ergriffenen Maßnahmen binnen fünf Jahren ab dem Zeitpunkt
des Abschlusses der Maßnahmen oder ab dem Zeitpunkt der
Ermittlung des haftbaren Betreibers oder des betreffenden Drit-
ten einzuleiten, wobei der jeweils spätere Zeitpunkt maß-
gebend ist.

Artikel 11

Zuständige Behörde

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die zuständige(n) Behör-
de(n), die mit der Erfüllung der in dieser Richtlinie vorgesehe-
nen Aufgaben betraut ist (sind).

(2) Es obliegt der zuständigen Behörde, festzustellen, wel-
cher Betreiber den Schaden oder die unmittelbare Gefahr eines
Schadens verursacht hat, die Erheblichkeit des Schadens zu
ermitteln und zu bestimmen, welche Sanierungsmaßnahmen
gemäß Anhang II zu treffen sind. Zu diesem Zweck ist die
zuständige Behörde befugt, von dem betreffenden Betreiber die
Durchführung einer eigenen Bewertung und die Bereitstellung
aller erforderlichen Informationen und Daten zu verlangen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständige
Behörde Dritte zur Durchführung der erforderlichen Vermei-
dungs- oder Sanierungsmaßnahmen ermächtigen oder ver-
pflichten kann.

(4) In jeder gemäß dieser Richtlinie getroffenen Entschei-
dung, in der Vermeidungs- oder Sanierungsmaßnahmen ver-
langt werden, sind die genauen Gründe dafür anzugeben. Eine
solche Entscheidung wird dem betreffenden Betreiber unver-
züglich mitgeteilt, der gleichzeitig über die Rechtsbehelfe
belehrt wird, die ihm nach den in dem betreffenden Mitglied-
staat geltenden Rechtsvorschriften zur Verfügung stehen, sowie
über die für diese Rechtsbehelfe geltenden Fristen.

Artikel 12

Aufforderung zum Tätigwerden

(1) Natürliche oder juristische Personen, die

a) von einem Umweltschaden betroffen oder wahrscheinlich
betroffen sind oder

b) ein ausreichendes Interesse an einem umweltbezogenen
Entscheidungsverfahren bezüglich des Schadens haben oder
alternativ

c) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwal-
tungsverfahrensrecht bzw. Verwaltungsprozessrecht eines
Mitgliedstaats dies als Voraussetzung erfordert,

erhalten das Recht, der zuständigen Behörde Bemerkungen zu
ihnen bekannten Umweltschäden oder einer ihnen bekannten
unmittelbaren Gefahr solcher Schäden zu unterbreiten und die
zuständige Behörde aufzufordern, gemäß dieser Richtlinie tätig
zu werden.

Was als „ausreichendes Interesse“ und als „Rechtsverletzung“
gilt, bestimmen die Mitgliedstaaten.

Zu diesem Zweck gilt das Interesse einer Nichtregierungsorga-
nisation, die sich für den Umweltschutz einsetzt und alle nach
nationalem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllt, als ausrei-
chend im Sinne des Buchstabens b). Derartige Organisationen
gelten auch als Träger von Rechten, die im Sinne des
Buchstabens c) verletzt werden können.

(2) Der Aufforderung zum Tätigwerden sind die sachdienli-
chen Informationen und Daten beizufügen, die die im Zusam-
menhang mit dem betreffenden Umweltschaden unterbreiteten
Bemerkungen stützen.

(3) Wenn die Aufforderung zum Tätigwerden und die ent-
sprechenden Bemerkungen einen Umweltschaden glaubhaft
erscheinen lassen, prüft die zuständige Behörde die Aufforde-
rung zum Tätigwerden und die beigefügten Bemerkungen.
Unter diesen Umständen gibt die zuständige Behörde dem
betreffenden Betreiber Gelegenheit, sich zu der Aufforderung
zum Tätigwerden und den beigefügten Bemerkungen zu
äußern.

(4) Die zuständige Behörde unterrichtet so schnell wie mög-
lich und in jedem Fall gemäß den einschlägigen nationalen
Rechtsvorschriften die in Absatz 1 genannten Personen, die der
Behörde Bemerkungen unterbreitet haben, über ihre Entschei-
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dung, der Aufforderung zum Tätigwerden nachzukommen
oder diese zurückzuweisen, und begründet diese Entscheidung.

(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1
und 4 auf die Fälle der unmittelbaren Gefahr eines Schadens
nicht anzuwenden.

Artikel 13

Prüfungsverfahren

(1) Die in Artikel 12 Absatz 1 genannten Personen können
ein Gericht oder eine andere unabhängige und unparteiische
öffentliche Stelle anrufen, um Entscheidungen, Handlungen
oder die Untätigkeit der nach dieser Richtlinie zuständigen
Behörde auf formelle und materielle Rechtmäßigkeit überprü-
fen zu lassen.

(2) Diese Richtlinie lässt nationale Rechtsvorschriften über
den Zugang zu den Gerichten und diejenigen Rechtsvorschrif-
ten unberührt, die vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens die
Erschöpfung der Verwaltungsverfahren vorschreiben.

Artikel 14

Deckungsvorsorge

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, mit denen
den entsprechenden wirtschaftlichen und finanziellen Akteuren
Anreize zur Schaffung von Instrumenten und Märkten der
Deckungsvorsorge, einschließlich finanzieller Mechanismen im
Falle von Insolvenz, geboten werden, damit die Betreiber
Finanzsicherheiten in Anspruch nehmen können, um ihre Haf-
tung im Rahmen dieser Richtlinie zu decken.

(2) Die Kommission legt bis zum 30. April 2010 einen
Bericht über die Effektivität der Richtlinie hinsichtlich der tat-
sächlichen Sanierung von Umweltschäden, über die Verfügbar-
keit einer Versicherung und anderer Formen der Deckungsvor-
sorge für die Tätigkeiten nach Anhang III zu vertretbaren Kos-
ten sowie über die diesbezüglichen Bedingungen vor. In dem
Bericht werden in Bezug auf die Deckungsvorsorge auch fol-
gende Aspekte geprüft: ein abgestufter Ansatz, ein Höchst-
betrag für die Deckungsvorsorge und der Ausschluss von Tätig-
keiten mit geringem Risiko. Auf der Grundlage dieses Berichts
und einer erweiterten Folgenabschätzung, einschließlich einer
Kosten-Nutzen-Analyse, unterbreitet die Kommission gegebe-
nenfalls Vorschläge für ein System harmonisierter obligatori-
scher Deckungsvorsorge.

Artikel 15

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten

(1) Sind mehrere Mitgliedstaaten von einem Umweltschaden
betroffen oder wahrscheinlich betroffen, so arbeiten diese Mit-
gliedstaaten zusammen — einschließlich in Form eines ange-
messenen Informationsaustauschs —, um zu gewährleisten,
dass Vermeidungs- und erforderlichenfalls Sanierungstätigkeiten
hinsichtlich eines solchen Schadens durchgeführt werden.

(2) Ist ein Umweltschaden eingetreten, so informiert der
Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Schaden seinen
Ursprung hat, die Mitgliedstaaten, die möglicherweise betroffen
sind, in ausreichendem Umfang.

(3) Stellt ein Mitgliedstaat innerhalb seiner Grenzen einen
Schaden fest, der jedoch nicht innerhalb seiner Grenzen ver-
ursacht wurde, so kann er diesen der Kommission und allen
anderen betroffenen Mitgliedstaaten melden; er kann Empfeh-
lungen für die Durchführung von Vermeidungs- oder Sanie-
rungsmaßnahmen geben und sich gemäß dieser Richtlinie um
die Erstattung der ihm im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung von Vermeidungs- oder Sanierungsmaßnahmen angefalle-
nen Kosten bemühen.

Artikel 16

Beziehung zum nationalen Recht

(1) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran,
strengere Vorschriften für die Vermeidung und Sanierung von
Umweltschäden beizubehalten oder zu erlassen, einschließlich
der Festlegung zusätzlicher Tätigkeiten, die den Bestimmungen
dieser Richtlinie über die Vermeidung und Sanierung von
Umweltschäden unterliegen, und der Bestimmung zusätzlicher
verantwortlicher Parteien.

(2) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran,
geeignete Vorschriften zu erlassen, wie etwa ein Verbot der
doppelten Kostenanlastung, in Bezug auf Fälle, in denen eine
doppelte Kostenanlastung aufgrund des gleichzeitigen Tätigwer-
dens einer zuständigen Behörde im Rahmen dieser Richtlinie
und einer Person, deren Eigentum durch den Umweltschaden
beeinträchtigt wurde, erfolgen könnte.

Artikel 17

Zeitliche Begrenzung der Anwendung

Diese Richtlinie gilt nicht für

— Schäden, die durch Emissionen, Ereignisse oder Vorfälle
verursacht wurden, die vor dem in Artikel 19 Absatz 1
angegebenen Datum stattgefunden haben;

— Schäden, die durch Emissionen, Ereignisse oder Vorfälle
verursacht wurden, die nach dem in Artikel 19 Absatz 1
angegebenen Datum stattgefunden haben, sofern sie auf
eine spezielle Tätigkeit zurückzuführen sind, die vor dem
genannten Datum stattgefunden und geendet hat;

— Schäden, wenn seit den schadensverursachenden Emissio-
nen, Ereignissen oder Vorfällen mehr als 30 Jahre vergan-
gen sind.

Artikel 18

Berichte und Überprüfung

(1) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission spätestens
bis zum 30. April 2013 über die Erfahrungen bei der Anwen-
dung dieser Richtlinie Bericht. Die Berichte umfassen die in
Anhang VI aufgeführten Informationen und Daten.
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(2) Auf dieser Grundlage legt die Kommission dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat vor dem 30. April 2014 einen
Bericht vor, dem sie gegebenenfalls geeignete Änderungsvor-
schläge beifügt.

(3) In dem in Absatz 2 genannten Bericht wird Folgendes
überprüft:

a) die Anwendung

— von Artikel 4 Absätze 2 und 4 in Bezug auf den Aus-
schluss vom Geltungsbereich dieser Richtlinie der Ver-
schmutzungen, die durch die in den Anhängen IV
und V aufgeführten internationalen Übereinkünfte
abgedeckt sind, und

— von Artikel 4 Absatz 3 in Bezug auf das Recht des
Betreibers, seine Haftung gemäß den in Artikel 4
Absatz 3 genannten internationalen Übereinkommen
zu beschränken.

Die Kommission berücksichtigt, welche Erfahrungen im
Rahmen der einschlägigen internationalen Gremien, wie
IMO und Euratom, und der einschlägigen internationalen
Vereinbarungen gemacht wurden und inwieweit diese Über-
einkünfte in Kraft getreten und/oder von den Mitgliedstaa-
ten umgesetzt und/oder geändert worden sind, wobei alle
einschlägigen Fälle eines auf derartige Tätigkeiten zurück-
zuführenden Umweltschadens und die durchgeführten
Sanierungstätigkeiten sowie die Unterschiede zwischen den
Haftungsniveaus in den Mitgliedstaaten zu berücksichtigen
sind und das Verhältnis zwischen der Haftung der Schiffs-
eigner und den Beiträgen der Abnehmer von Rohöl unter
gebührender Berücksichtigung einschlägiger Studien des
Internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmut-
zungsschäden zu beachten ist;

b) die Anwendung dieser Richtlinie auf durch genetisch ver-
änderte Organismen (GVO) verursachte Umweltschäden,
wobei insbesondere zu berücksichtigen ist, welche Erfah-
rungen im Rahmen der einschlägigen internationalen Gre-
mien und Übereinkommen, wie dem Übereinkommen über
die biologische Vielfalt und dem Protokoll von Cartagena
über die biologische Sicherheit, gemacht wurden und wel-
che Auswirkungen etwaige Fälle eines von GVO verursach-
ten Umweltschadens gehabt haben;

c) die Anwendung dieser Richtlinie auf geschützte Arten und
natürliche Lebensräume;

d) die Rechtsakte und Übereinkünfte, die gegebenenfalls für
eine Aufnahme in die Anhänge III, IV und V in Betracht
kommen.

Artikel 19

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens bis zum 30. April 2007 nachzukommen. Sie setzen
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, und
übermitteln ihr eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den
Bestimmungen dieser Richtlinie und den von ihnen erlassenen
innerstaatlichen Vorschriften.

Artikel 20

In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 21

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 21. April 2004.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
D. ROCHE
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ANHANG I

KRITERIEN IM SINNE DES ARTIKELS 2 NUMMER 1 BUCHSTABE A

Ob eine Schädigung, die nachteilige Auswirkungen in Bezug auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhal-
tungszustands von Lebensräumen und Arten hat, erheblich ist, wird anhand des zum Zeitpunkt der Schädigung gegebe-
nen Erhaltungszustands, der Funktionen, die von den Annehmlichkeiten, die diese Arten und Lebensräume bieten, erfüllt
werden, sowie ihrer natürlichen Regenerationsfähigkeit festgestellt. Erhebliche nachteilige Veränderungen gegenüber dem
Ausgangszustand sollten mit Hilfe u.a. der folgenden feststellbaren Daten ermittelt werden:

— Anzahl der Exemplare, ihre Bestandsdichte oder ihr Vorkommensgebiet;

— Rolle der einzelnen Exemplare oder des geschädigten Gebiets in Bezug auf die Erhaltung der Art oder des Lebens-
raums, Seltenheit der Art oder des Lebensraums (auf örtlicher, regionaler und höherer Ebene einschließlich der
Gemeinschaftsebene);

— die Fortpflanzungsfähigkeit der Art (entsprechend der Dynamik der betreffenden Art oder Population), ihre Lebens-
fähigkeit oder die natürliche Regenerationsfähigkeit des Lebensraums (entsprechend der Dynamik der für ihn cha-
rakteristischen Arten oder seiner Populationen);

— die Fähigkeit der Art bzw. des Lebensraums, sich nach einer Schädigung ohne äußere Einwirkung lediglich mit Hilfe
verstärkter Schutzmaßnahmen in kurzer Zeit so weit zu regenerieren, dass allein aufgrund der Dynamik der betref-
fenden Art oder des betreffenden Lebensraums ein Zustand erreicht wird, der im Vergleich zum Ausgangszustand
als gleichwertig oder besser zu bewerten ist.

Eine Schädigung, die sich nachweislich auf die menschliche Gesundheit auswirkt, ist als erhebliche Schädigung einzustu-
fen.

Folgende Schädigungen müssen nicht als erheblich eingestuft werden:

— nachteilige Abweichungen, die geringer sind als die natürlichen Fluktuationen, die für den betreffenden Lebensraum
oder die betreffende Art als normal gelten;

— nachteilige Abweichungen, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind oder aber auf äußere Einwirkung im
Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der betreffenden Gebiete, die den Aufzeichnungen über den Lebensraum
oder den Dokumenten über die Erhaltungsziele zufolge als normal anzusehen ist oder der früheren Bewirtschaf-
tungsweise der jeweiligen Eigentümer oder Betreiber entspricht;

— eine Schädigung von Arten bzw. Lebensräumen, die sich nachweislich ohne äußere Einwirkung in kurzer Zeit so
weit regenerieren werden, dass entweder der Ausgangzustand erreicht wird oder aber allein aufgrund der Dynamik
der betreffenden Art oder des betreffenden Lebensraums ein Zustand erreicht wird, der im Vergleich zum Ausgangs-
zustand als gleichwertig oder besser zu bewerten ist.
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ANHANG II

SANIERUNG VON UMWELTSCHÄDEN

Dieser Anhang enthält die gemeinsamen Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen, damit sichergestellt ist, dass
die geeignetsten Maßnahmen zur Sanierung von Umweltschäden ausgewählt werden.

1. Sanierung von Schäden an Gewässern oder geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen

Eine Sanierung von Umweltschäden im Bereich der Gewässer oder geschützter Arten oder natürlicher Lebens-
räume wird dadurch erreicht, dass die Umwelt durch primäre Sanierung, ergänzende Sanierung oder Ausgleichs-
sanierung in ihren Ausgangszustand zurückversetzt wird, wobei

a) „primäre Sanierung“ jede Sanierungsmaßnahme ist, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder
beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzt;

b) „ergänzende Sanierung“ jede Sanierungsmaßnahme in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funk-
tionen ist, mit der der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer voll-
ständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;

c) „Ausgleichssanierung“ jede Tätigkeit zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und/
oder Funktionen ist, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in
dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat;

d) „zwischenzeitliche Verluste“ Verluste sind, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen
Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben nicht erfüllen oder ihre Funktionen für
andere natürliche Ressourcen oder für die Öffentlichkeit nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der
primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben. Ein finanzieller Ausgleich
für Teile der Öffentlichkeit fällt nicht darunter.

Führt die primäre Sanierung nicht dazu, dass die Umwelt in ihren Ausgangszustand zurückversetzt wird, so
wird anschließend eine ergänzende Sanierung durchgeführt. Überdies wird eine Ausgleichssanierung zum Aus-
gleich der zwischenzeitlichen Verluste durchgeführt.

Eine Sanierung von Umweltschäden im Bereich der Gewässer und von Schädigungen geschützter Arten und
natürlicher Lebensräume beinhaltet ferner, dass jedes erhebliche Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen
Gesundheit beseitigt werden muss.

1.1. Sanierungsziele

Ziel der primären Sanierung

1.1.1. Ziel der primären Sanierung ist es, die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder deren Funktionen ganz
oder annähernd in den Ausgangszustand zurückzuversetzen.

Ziel der ergänzenden Sanierung

1.1.2. Lassen sich die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder deren Funktionen nicht in den Ausgangszustand
zurückversetzen, so ist eine ergänzende Sanierung vorzunehmen. Ziel der ergänzenden Sanierung ist es, gegebe-
nenfalls an einem anderen Ort einen Zustand der natürlichen Ressourcen und/oder von deren Funktionen her-
zustellen, der einer Rückführung des geschädigten Ortes in seinen Ausgangszustand gleichkommt. Soweit dies
möglich und sinnvoll ist, sollte dieser andere Ort mit dem geschädigten Ort geografisch im Zusammenhang ste-
hen, wobei die Interessen der betroffenen Bevölkerung zu berücksichtigen sind.

Ziel der Ausgleichssanierung

1.1.3. Die Ausgleichssanierung erfolgt zum Ausgleich der zwischenzeitlichen Verluste von natürlichen Ressourcen und
von deren Funktionen, die bis zur Wiederherstellung entstehen. Der Ausgleich besteht aus zusätzlichen Verbes-
serungen der geschützten natürlichen Lebensräume und Arten oder der Gewässer entweder an dem geschädig-
ten oder an einem anderen Ort. Sie beinhaltet keine finanzielle Entschädigung für Teile der Öffentlichkeit.
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1.2. Festlegung der Sanierungsmaßnahmen

Festlegung primärer Sanierungsmaßnahmen

1.2.1. Zu prüfen sind Optionen, die Tätigkeiten, mit denen die natürlichen Ressourcen und Funktionen direkt in einen
Zustand versetzt werden, der sie beschleunigt zu ihrem Ausgangszustand zurückführt, oder aber eine natürliche
Wiederherstellung umfassen.

Festlegung ergänzender Sanierungsmaßnahmen und Ausgleichssanierungsmaßnahmen

1.2.2. Bei der Festlegung des Umfangs der ergänzenden Sanierungsmaßnahmen und der Ausgleichssanierungsmaßnah-
men ist zunächst die Anwendung von Konzepten zu prüfen, die auf der Gleichwertigkeit von Ressourcen oder
Funktionen beruhen. Dabei werden zunächst Maßnahmen geprüft, durch die natürliche Ressourcen und/oder
Funktionen in gleicher Art, Qualität und Menge wie die geschädigten Ressourcen und/oder Funktionen her-
gestellt werden. Erweist sich dies als unmöglich, so werden andere natürliche Ressourcen und/oder Funktionen
bereitgestellt. So kann beispielweise eine Qualitätsminderung durch eine quantitative Steigerung der Sanierungs-
maßnahmen ausgeglichen werden.

1.2.3. Erweist sich die Anwendung der oben genannten Konzepte der Gleichwertigkeit der Ressourcen oder Funktio-
nen als unmöglich, so werden stattdessen andere Bewertungsmethoden angewandt. Die zuständige Behörde
kann die Methode, z.B. Feststellung des Geldwertes, vorschreiben, um den Umfang der erforderlichen ergänzen-
den Sanierungsmaßnahmen und Ausgleichssanierungsmaßnahmen festzustellen. Ist eine Bewertung des Verlustes
an Ressourcen und/oder Funktionen möglich, eine Bewertung des Ersatzes der natürlichen Ressourcen und/oder
Funktionen jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens unmöglich oder mit unangemessenen Kosten
verbunden, so kann die zuständige Behörde Sanierungsmaßnahmen anordnen, deren Kosten dem geschätzten
Geldwert des entstandenen Verlustes an natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen entsprechen.

Die ergänzenden Sanierungsmaßnahmen und die Ausgleichssanierungsmaßnahmen sollten so beschaffen sein,
dass durch sie zusätzliche Ressourcen und/oder Funktionen geschaffen werden, die den zeitlichen Präferenzen
und dem zeitlichen Ablauf der Sanierungsmaßnahmen entsprechen. Je länger es beispielsweise dauert, bis der
Ausgangszustand wieder erreicht ist, desto mehr Ausgleichssanierungsmaßnahmen werden (unter ansonsten
gleichen Bedingungen) getroffen.

1.3. Wahl der Sanierungsoptionen

1.3.1. Die angemessenen Sanierungsoptionen sollten unter Nutzung der besten verfügbaren Techniken anhand folgen-
der Kriterien bewertet werden:

— Auswirkung jeder Option auf die öffentliche Gesundheit und die öffentliche Sicherheit;

— Kosten für die Durchführung der Option;

— Erfolgsaussichten jeder Option;

— inwieweit durch jede Option künftiger Schaden verhütet wird und zusätzlicher Schaden als Folge der
Durchführung der Option vermieden wird;

— inwieweit jede Option einen Nutzen für jede einzelne Komponente der natürlichen Ressource und/oder der
Funktion darstellt;

— inwieweit jede Option die einschlägigen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange und anderen
ortsspezifischen Faktoren berücksichtigt;

— wie lange es dauert, bis die Sanierung des Umweltschadens durchgeführt ist;

— inwieweit es mit der jeweiligen Option gelingt, den Ort des Umweltschadens zu sanieren;

— geografischer Zusammenhang mit dem geschädigten Ort.
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1.3.2. Bei der Bewertung der verschiedenen festgelegten Sanierungsoptionen können auch primäre Sanierungsmaßnah-
men ausgewählt werden, mit denen das geschädigte Gewässer, die geschädigte Art oder der geschädigte natürli-
che Lebensraum nicht vollständig oder nur langsamer in den Ausgangszustand zurückversetzt werden. Eine sol-
che Entscheidung kann nur getroffen werden, wenn der Verlust an natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen
am ursprünglichen Standort infolge der Entscheidung dadurch ausgeglichen wird, dass verstärkt ergänzende
Sanierungstätigkeiten und mehr Ausgleichssanierungstätigkeiten durchgeführt werden, mit denen vergleichbare
natürliche Ressourcen und/oder Funktionen wie vor dem Schadenseintritt geschaffen werden können. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn an anderer Stelle mit geringerem Kostenaufwand gleichwertige natürliche Ressour-
cen und/oder Funktionen geschaffen werden können. Diese zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen werden im Ein-
klang mit Nummer 1.2.2 festgelegt.

1.3.3. Ungeachtet der Nummer 1.3.2 ist die zuständige Behörde im Einklang mit Artikel 7 Absatz 3 befugt, zu ent-
scheiden, dass keine weiteren Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, wenn

a) mit den bereits ergriffenen Sanierungsmaßnahmen sichergestellt wird, dass kein erhebliches Risiko einer
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit, des Gewässers oder geschützter Arten und natürlicher
Lebensräume mehr besteht, und

b) die Kosten der Sanierungsmaßnahmen, die zu ergreifen wären, um den Ausgangszustand oder ein vergleich-
bares Niveau herzustellen, in keinem angemessenen Verhältnis zu dem Nutzen stehen, der für die Umwelt
erreicht werden soll.

2. Sanierung von Schädigungen des Bodens

Es werden die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um zumindest sicherzustellen, dass die betreffenden Schad-
stoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berück-
sichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen künftigen Nut-
zung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt. Das Vorliegen
solcher Risiken wird mit Verfahren zur Risikoabschätzung unter Berücksichtigung folgender Faktoren beurteilt:
Beschaffenheit und Funktion des Bodens, Art und Konzentration der Schadstoffe, Zubereitungen, Organismen
oder Mikroorganismen, das mit ihnen verbundene Risiko und die Möglichkeit ihrer Verbreitung. Die Nutzung
ist aufgrund der zum Zeitpunkt des Schadenseintritts geltenden Bodennutzungsvorschriften oder anderer ein-
schlägiger Vorschriften — soweit vorhanden — festzulegen.

Ändert sich die Nutzung des Bodens, so sind alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um jeglichen nachtei-
ligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit vorzubeugen.

Fehlen Bodennutzungsvorschriften oder andere einschlägige Vorschriften, so wird die Nutzung des speziellen
Bereichs nach dem Zustand des geschädigten Bodens unter Berücksichtigung seiner voraussichtlichen Entwick-
lung bestimmt.

Zu berücksichtigen ist die Option einer natürlichen Wiederherstellung, d.h. eine Option ohne unmittelbares Ein-
greifen des Menschen in den Wiederherstellungsprozess.

30.4.2004 L 143/69Amtsblatt der Europäischen UnionDE



ANHANG III

TÄTIGKEITEN IM SINNE DES ARTIKELS 3 ABSATZ 1

1. Der Betrieb von Anlagen, für den eine Genehmigung gemäß der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September
1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (1) erforderlich ist. Dies
umfasst alle in Anhang I der Richtlinie 96/61/EG aufgeführten Tätigkeiten, mit Ausnahme von Anlagen oder Anla-
genteilen, die für Zwecke der Forschung, Entwicklung und Prüfung neuer Erzeugnisse und Verfahren genutzt wer-
den.

2. Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen, wie das Einsammeln, die Beförderung, die Verwertung und die Beseitigung von
Abfällen und gefährlichen Abfällen, einschließlich der Überwachung derartiger Vorgänge sowie der Überwachung
der Deponien nach deren Schließung, soweit diese Maßnahmen einer Genehmigung oder Registrierung gemäß der
Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle (2) und der Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom
12. Dezember 1991 über gefährliche Abfälle (3) bedürfen.

Diese Maßnahmen umfassen unter anderem den Betrieb von Deponien gemäß der Richtlinie 1999/31/EG des Rates
vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (4) und den Betrieb von Verbrennungsanlagen gemäß der
Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2000 über die Verbrennung
von Abfällen (5).

Für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie können die Mitgliedstaaten beschließen, dass diese Tätigkeiten nicht die
Ausbringung von normengerecht behandeltem Klärschlamm aus städtischen Abwasserbehandlungsanlagen zu land-
wirtschaftlichen Zwecken umfassen.

3. Sämtliche Ableitungen in Binnenoberflächengewässer, die gemäß der Richtlinie 76/464/EWG des Rates vom 4. Mai
1976 betreffend die Verschmutzung in Folge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der
Gemeinschaft (6) einer vorherigen Genehmigung bedürfen.

4. Sämtliche Ableitungen von Stoffen in das Grundwasser, die gemäß der Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom
17. Dezember 1979 über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stof-
fe (7) einer vorherigen Genehmigung bedürfen.

5. Die Ableitung oder Einleitung von Schadstoffen in Oberflächengewässer oder Grundwasser, die gemäß der
Richtlinie 2000/60/EG einer Genehmigung, Zulassung oder Registrierung bedürfen.

6. Wasserentnahme und Aufstauung von Gewässern, die gemäß der Richtlinie 2000/60/EG einer vorherigen Genehmi-
gung bedürfen.

7. Die Herstellung, Verwendung, Lagerung, Verarbeitung, das Abfüllen, die Freisetzung in die Umwelt und die inner-
betriebliche Beförderung von

a) gefährlichen Stoffen im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
gefährlicher Stoffe (8);

b) gefährlichen Zubereitungen im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen (9);

c) Pflanzenschutzmitteln im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (10);

d) Biozid-Produkten im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (11).

(1) ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003.
(2) ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 39. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003.
(3) ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 20. Geändert durch die Richtlinie 94/31/EG (ABl. L 168 vom 2.7.1994, S. 28).
(4) ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1. Geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003.
(5) ABl. L 332 vom 28.12.2000, S. 91.
(6) ABl. L 129 vom 18.5.1976, S. 23. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/60/EG.
(7) ABl. L 20 vom 26.1.1980, S. 43. Geändert durch die Richtlinie 91/692/EWG (ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 48).
(8) ABl. L 196 vom 16.8.1967, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 807/2003.
(9) ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003.
(10) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 (ABl. L 122 vom 16.5.2003, S. 1).
(11) ABl. L 123 vom 24.4.1998, S. 1. Geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003.
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8. Die Beförderung gefährlicher oder umweltschädlicher Güter auf der Straße, auf der Schiene, auf Binnengewässern,
auf See oder in der Luft gemäß der Definition in Anhang A der Richtlinie 94/55/EG des Rates vom 21. November
1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für den Gefahrguttransport auf der Straße (1) oder
gemäß der Definition im Anhang der Richtlinie 96/49/EG des Rates vom 23. Juli 1996 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten für die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (2) oder aber gemäß der Definition
in der Richtlinie 93/75/EWG des Rates vom 13. September 1993 über Mindestanforderungen an Schiffe, die See-
häfen der Gemeinschaft anlaufen oder aus ihnen auslaufen und gefährliche oder umweltschädliche Güter beför-
dern (3).

9. Der Betrieb von Anlagen, für den eine Genehmigung gemäß der Richtlinie 84/360/EWG des Rates vom 28. Juni
1984 zur Bekämpfung der Luftverunreinigung durch Industrieanlagen (4) in Bezug auf die Ableitung der durch die
genannte Richtlinie erfassten Schadstoffe in die Atmosphäre erforderlich ist.

10. Jegliche Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen, einschließlich ihrer Beför-
derung, gemäß der Definition in der Richtlinie 90/219/EWG des Rates vom 23. April 1990 über die Anwendung
genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (5).

11. Jede absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt, sowie die Beförderung und das
Inverkehrbringen dieser Organismen gemäß der Definition in der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates (6).

12. Die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen in der, in die oder aus der Europäischen Union, für die eine
Genehmigungspflicht oder ein Verbot im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates vom 1. Februar 1993
zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemein-
schaft (7) besteht.

(1) ABl. L 319 vom 12.12.1994, S. 7. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/28/EG der Kommission (ABl. L 90 vom 8.4.2003,
S. 45).

(2) ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 25. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/29/EG der Kommission (ABl. L 90 vom 8.4.2003,
S. 47).

(3) ABl. L 247 vom 5.10.1993, S. 19. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2002/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 324 vom 29.11.2002, S. 53).

(4) ABl. L 188 vom 16.7.1984, S. 20. Geändert durch die Richtlinie 91/692/EWG (ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 48).
(5) ABl. L 117 vom 8.5.1990, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003.
(6) ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 (ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 24).
(7) ABl. L 30 vom 6.2.1993, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2557/2001 der Kommission (ABl. L 349 vom

31.12.2001, S. 1).
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ANHANG IV

INTERNATIONALE ÜBEREINKOMMEN IM SINNE DES ARTIKELS 4 ABSATZ 2

a) Internationales Übereinkommen vom 27. November 1992 über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungs-
schäden;

b) Internationales Übereinkommen vom 27. November 1992 über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur Ent-
schädigung für Ölverschmutzungsschäden;

c) Internationales Übereinkommen vom 23. März 2001 über die zivilrechtliche Haftung für Schäden durch Bunker-
ölverschmutzung;

d) Internationales Übereinkommen vom 3. Mai 1996 über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beför-
derung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See;

e) Übereinkommen vom 10. Oktober 1989 über die zivilrechtliche Haftung für die während des Transports gefähr-
licher Güter auf dem Straßen-, Schienen- und Binnenschifffahrtsweg verursachten Schäden;.
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ANHANG V

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE IM SINNE DES ARTIKELS 4 ABSATZ 4

a) Pariser Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie
und Brüsseler Zusatzübereinkommen vom 31. Januar 1963;

b) Wiener Übereinkommen vom 21. Mai 1963 über die zivilrechtliche Haftung für nukleare Schäden;

c) Übereinkommen vom 12. September 1997 über zusätzliche Entschädigungsleistungen für nuklearen Schaden;

d) Gemeinsames Protokoll vom 21. September 1988 über die Anwendung des Wiener Übereinkommens und des Pari-
ser Übereinkommens;

e) Brüsseler Übereinkommen vom 17. Dezember 1971 über die zivilrechtliche Haftung bei der Beförderung von Kern-
material auf See.
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ANHANG VI

INFORMATIONEN UND DATEN IM SINNE DES ARTIKELS 18 ABSATZ 1

Die in Artikel 18 Absatz 1 genannten Berichte umfassen eine Liste von Umweltschadensfällen und Haftungsfällen gemäß
dieser Richtlinie mit folgenden Informationen und Daten zu jedem Fall:

1. Art des Umweltschadens, Zeitpunkt des Eintretens und/oder der Aufdeckung des Schadens und Zeitpunkt, zu dem
Verfahren gemäß dieser Richtlinie eingeleitet wurden.

2. Tätigkeits-Klassifizierungskode der haftenden juristischen Person(en) (1).

3. Eine Angabe, ob von den haftenden Parteien oder qualifizierten Stellen eine gerichtliche Überprüfung eingeleitet
wurde. (Die Art des Klägers und das Ergebnis der Verfahren sind anzugeben.)

4. Ergebnis des Sanierungsvorgangs.

5. Datum des Verfahrensabschlusses.

Die Mitgliedstaaten können in ihre Berichte alle sonstigen Informationen und Daten aufnehmen, die sie im Hinblick auf
eine angemessene Bewertung der Durchführung dieser Richtlinie für nützlich erachten, so zum Beispiel:

1. die Kosten der Sanierungs- und Vermeidungsmaßnahmen gemäß den Begriffsbestimmungen in dieser Richtlinie:

— durch die haftenden Parteien direkt getragene Kosten (sofern diese Information vorliegt);

— von den haftenden Parteien erstattete Kosten;

— von den haftenden Parteien nicht erstattete Kosten (die Gründe einer Nichterstattung sollten angegeben wer-
den);

2. die Ergebnisse von Tätigkeiten zur Förderung der gemäß dieser Richtlinie eingesetzten Instrumente der Deckungs-
vorsorge und Ergebnisse der Anwendung dieser Instrumente;

3. eine Bewertung der zusätzlichen Verwaltungskosten, die für die Verwaltungsbehörden jährlich durch die Schaffung
und das Funktionieren der für die Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Verwaltungsstrukturen anfallen.

(1) Der NACE-Code kann verwendet werden (Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische
Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1)).
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Erklärung der Kommission zu Artikel 14(2) — Umwelthaftungsrichtlinie

Die Kommission nimmt Artikel 14(2) zur Kenntnis. Die Kommission wird im Einklang mit diesem Artikel
sechs Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie einen Bericht vorlegen, der sich unter anderem mit der Frage
der Verfügbarkeit von Versicherungen und anderen Formen der Deckungsvorsorge zu vertretbaren Kosten
sowie mit den entsprechenden Bedingungen befasst. Der Bericht wird insbesondere berücksichtigen, inwie-
fern sich diesbezüglich auf dem Markt geeignete Produkte der Deckungsvorsorge entwickelt haben. Des
Weiteren wird geprüft, ob je nach Umweltschäden und Art der Risiken ein schrittweises Konzept möglich
ist. Die Kommission wird abhängig von den Ergebnissen dieser Prüfungen so bald wie möglich entspre-
chende Vorschläge vorlegen. Die Kommission wird im Einklang mit den relevanten Vorschriften und ins-
besondere der interinstitutionellen Vereinbarung zur Verbesserung der Rechtsetzung und ihrer Mitteilung
über die Folgenabschätzung [KOM(2002) 276 endg.] eine auf wirtschaftliche, soziale und ökologische
Aspekte erweiterte Folgenabschätzung durchführen.
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RICHTLINIE 2004/36/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. April 2004

über die Sicherheit von Luftfahrzeugen aus Drittstaaten, die Flughäfen in der Gemeinschaft
anfliegen

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3) auf-
grund des vom Vermittlungsausschuss am 26. Februar 2004
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom
15. Februar 1996 zu der Flugzeugkatastrophe vor der
Küste der Dominikanischen Republik (4) wird betont,
dass die Gemeinschaft eine aktivere Rolle spielen und
ein Konzept entwickeln muss, mit dem die Sicherheit
ihrer Bürger, die mit dem Flugzeug reisen oder in der
Nähe von Flughäfen leben, erhöht wird.

(2) Die Kommission hat dem Europäischen Parlament und
dem Rat eine Mitteilung mit dem Titel „Entwicklung
einer Gemeinschaftsstrategie zur Erhöhung der Luftver-
kehrssicherheit“ vorgelegt.

(3) In dieser Mitteilung wird eindeutig festgestellt, dass die
Sicherheit deutlich erhöht werden kann, wenn gewähr-
leistet wird, dass Luftfahrzeuge in vollem Umfang den

internationalen Sicherheitsstandards genügen, die in den
Anhängen des am 7. Dezember 1944 in Chicago unter-
zeichneten Abkommens über die internationale Zivilluft-
fahrt (nachstehend „Abkommen von Chicago“ genannt)
enthalten sind.

(4) Um ein einheitliches, hohes Niveau der zivilen Luftver-
kehrssicherheit in Europa festzulegen und aufrechtzuer-
halten, sollte ein harmonisiertes Konzept zur wirksamen
Durchsetzung internationaler Sicherheitsstandards inner-
halb der Gemeinschaft eingeführt werden. Zu diesem
Zweck sollten die Regeln und Verfahren für Vorfeld-
inspektionen von Luftfahrzeugen aus Drittstaaten, die
Flughäfen in den Mitgliedstaaten anfliegen, harmonisiert
werden.

(5) Mit einem harmonisierten Konzept zur wirksamen
Durchsetzung internationaler Sicherheitsstandards durch
die Mitgliedstaaten werden Wettbewerbsverfälschungen
vermieden. Eine gemeinsame Haltung gegenüber Luft-
fahrzeugen aus Drittstaaten, die internationale Sicher-
heitsstandards nicht einhalten, wird für die Stellung der
Mitgliedstaaten von Vorteil sein.

(6) Luftfahrzeuge, die Flughäfen in den Mitgliedstaaten
anfliegen, sollten einer Inspektion unterzogen werden,
wenn der Verdacht der Nichteinhaltung internationaler
Sicherheitsstandards besteht.

(7) Inspektionen können auch ohne Vorliegen eines beson-
deren Verdachts nach einem Stichprobenverfahren
durchgeführt werden, sofern das Gemeinschaftsrecht
und das Völkerrecht gewahrt werden. Die Inspektionen
sollten insbesondere auf eine nichtdiskriminierende
Weise durchgeführt werden.

(8) Die Inspektionen könnten verstärkt bei solchen Luftfahr-
zeugen durchgeführt werden, bei denen in der Vergan-
genheit schon häufiger Mängel festgestellt wurden, oder
bei Luftfahrzeugen von Fluggesellschaften, deren Luft-
fahrzeuge schon häufiger aufgefallen sind.

(9) Informationen, die in einem Mitgliedstaat erhoben wer-
den, sollten allen anderen Mitgliedstaaten und der Kom-
mission zur Verfügung gestellt werden, um eine mög-
lichst effiziente Überwachung der Einhaltung internatio-
naler Sicherheitsstandards durch Luftfahrzeuge aus Dritt-
staaten sicherzustellen.

(1) ABl. C 103 E vom 30.4.2002, S. 351.
(2) ABl. C 241 vom 7.10.2002, S. 33.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 3. September

2002 (ABl. C 272 E vom 13.11.2003, S. 343), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 13. Juni 2003 (ABl. C 233 E vom 30.9.2003,
S. 12) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. Okto-
ber 2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Legislative Ent-
schließung des Europäischen Parlaments vom 1. April 2004 und
Beschluss des Rates vom 30. März 2004.

(4) ABl. C 65 vom 4.3.1996, S. 172.
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(10) Aus den genannten Gründen besteht auf Gemeinschafts-
ebene Bedarf an einem Verfahren für die Untersuchung
von Luftfahrzeugen aus Drittstaaten sowie an entspre-
chenden Mechanismen zur Zusammenarbeit zwischen
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten beim
Informationsaustausch.

(11) Wegen der Schutzwürdigkeit sicherheitsbezogener Infor-
mationen sollten die Mitgliedstaaten gemäß ihren einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften die erforderlichen Maß-
nahmen zur Gewährleistung einer angemessenen Ver-
traulichkeit der von ihnen erhaltenen Informationen
ergreifen.

(12) Unbeschadet des Rechts der Öffentlichkeit auf Zugang
zu Dokumenten der Kommission gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Par-
laments, des Rates und der Kommission (1) sollte die
Kommission Maßnahmen zur Weitergabe derartiger
Informationen an interessierte Kreise sowie die Bedin-
gungen hierfür beschließen.

(13) Für Luftfahrzeuge, an denen Maßnahmen zur Mängelbe-
hebung vorgenommen werden müssen, sollte bis zur
Behebung des Verstoßes gegen internationale Sicher-
heitsstandards ein Flugverbot ausgesprochen werden,
sofern die betreffenden Mängel ein eindeutiges Sicher-
heitsrisiko darstellen.

(14) Wenn der Flughafen, an dem die Inspektion durch-
geführt wird, nicht über die entsprechenden Einrichtun-
gen verfügt, muss die zuständige Behörde unter Umstän-
den den Überführungsflug des Luftfahrzeugs zu einem
geeigneten Flughafen genehmigen, sofern die Bedingun-
gen für einen sicheren Überführungsflug erfüllt sind.

(15) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser
Richtlinie sollte die Kommission von dem durch
Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des
Rates vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der
technischen Vorschriften und der Verwaltungsverfahren
in der Zivilluftfahrt (2) eingesetzten Ausschuss unter-
stützt werden.

(16) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (3) erlassen werden.

(17) Die Kommission sollte dem durch Artikel 12 der
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 eingesetzten Ausschuss
die im Rahmen anderer Gemeinschaftsmaßnahmen
erstellten Statistiken und gesammelten Informationen
über besondere Vorkommnisse zur Verfügung stellen,
die bei der Aufdeckung von Mängeln, die eine Gefahr
für die zivile Luftverkehrssicherheit darstellen, relevant
sein könnten.

(18) Der Zusammenarbeit und dem Informationsaustausch
im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der europäischen
Luftfahrtbehörden (Joint Aviation Authorities, JAA) und
der Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC) ist
Rechnung zu tragen. Zudem sollte das Fachwissen in
Verfahren zur Beurteilung der Sicherheit ausländischer
Luftfahrzeuge (SAFA) bestmöglich genutzt werden.

(19) Die Rolle der Europäischen Agentur für Flugsicherheit
(EASA) im Rahmen der zivilen Luftverkehrssicherheits-
politik sollte beachtet werden; hierzu gehört auch die
Ausarbeitung von Verfahren zur Festlegung und Auf-
rechterhaltung eines einheitlichen, hohen Niveaus der
zivilen Luftverkehrssicherheit in Europa.

(20) Am 2. Dezember 1987 haben das Königreich Spanien
und das Vereinigte Königreich in London in einer
gemeinsamen Erklärung ihrer Minister für auswärtige
Angelegenheiten eine engere Zusammenarbeit bei der
Benutzung des Flughafens Gibraltar vereinbart; diese
Vereinbarung ist noch nicht wirksam —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich und Ziel

(1) Im Rahmen der Gesamtstrategie der Gemeinschaft, die
in der Festlegung und Aufrechterhaltung eines einheitlichen,
hohen Niveaus der zivilen Luftverkehrssicherheit in Europa
besteht, wird mit dieser Richtlinie ein harmonisiertes Konzept
zur wirksamen Durchsetzung internationaler Sicherheitsstan-
dards innerhalb der Gemeinschaft eingeführt, indem die Regeln
und Verfahren für Vorfeldinspektionen von Luftfahrzeugen aus
Drittstaaten, die Flughäfen in den Mitgliedstaaten anfliegen,
harmonisiert werden.

(2) Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der Mitgliedstaa-
ten, von dieser Richtlinie nicht erfasste Inspektionen durch-
zuführen und im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht und
dem Völkerrecht Luftfahrzeugen, die ihre Flughäfen anfliegen,
den Weiterflug oder künftigen Einflug zu verbieten oder ihnen
Bedingungen aufzuerlegen.

(1) ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.
(2) ABl. L 373 vom 31.12.1991, S. 4. Zuletzt geändert durch die

Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1).

(3) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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(3) Staatsluftfahrzeuge im Sinne des Abkommens von Chi-
cago und Luftfahrzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse
von weniger als 5 700 kg, die nicht im gewerbsmäßigen Luft-
verkehr betrieben werden, fallen nicht unter diese Richtlinie.

(4) Die Anwendung dieser Richtlinie auf den Flughafen
Gibraltar erfolgt unbeschadet der Rechtsstandpunkte des König-
reichs Spanien und des Vereinigten Königreichs in der strittigen
Frage der Souveränität über das Gebiet, auf dem sich der Flug-
hafen befindet.

(5) Die Anwendung dieser Richtlinie auf den Flughafen
Gibraltar wird bis zum Wirksamwerden der Regelung aus-
gesetzt, die in der Gemeinsamen Erklärung der Minister für
auswärtige Angelegenheiten des Königreichs Spanien und des
Vereinigten Königreichs vom 2. Dezember 1987 enthalten ist.
Die Regierungen Spaniens und des Vereinigten Königreichs
unterrichten den Rat über diesen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Flugverbot“ das förmliche Verbot, mit dem einem Luftfahr-
zeug das Verlassen eines Flughafens untersagt wird, und
das Ergreifen der erforderlichen Schritte zum Festhalten des
Luftfahrzeugs;

b) „internationale Sicherheitsstandards“ die Sicherheitsstan-
dards gemäß dem Abkommen von Chicago und seiner
Anhänge in der zum Zeitpunkt der Inspektion geltenden
Fassung;

c) „Vorfeldinspektion“ die Untersuchung von Luftfahrzeugen
aus Drittstaaten gemäß Anhang II;

d) „Luftfahrzeug aus einem Drittstaat“ ein Luftfahrzeug, das
nicht unter der Kontrolle einer zuständigen Behörde eines
Mitgliedstaats verwendet oder betrieben wird.

Artikel 3

Erhebung von Informationen

Die Mitgliedstaaten richten ein Verfahren zur Erhebung aller
Informationen ein, die für die Erreichung des in Artikel 1 fest-
gelegten Ziels als nützlich erachtet werden; dazu gehören

a) wichtige Sicherheitsinformationen, die insbesondere

— aus Pilotenberichten,

— aus Berichten von Instandhaltungsbetrieben,

— aus Berichten über besondere Vorkommnisse,

— durch sonstige, von den zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten unabhängige Stellen,

— aus Beschwerden

gewonnen werden;

b) Informationen über Maßnahmen, die im Anschluss an eine
Vorfeldinspektion ergriffen werden, wie

— Verhängung eines Flugverbots für ein Luftfahrzeug,

— Verweigerung der Einflugerlaubnis in einen Mitglied-
staat für ein Luftfahrzeug oder einen Betreiber,

— geforderte Abhilfemaßnahmen,

— Kontakte mit der für den Betreiber zuständigen Behör-
de;

c) nachträgliche Informationen über den Betreiber wie

— durchgeführte Abhilfemaßnahmen,

— erneutes Auftreten von Unregelmäßigkeiten.

Diese Informationen werden auf einem Standardberichtsformu-
lar festgehalten, das die im Musterformular in Anhang I auf-
geführten Positionen enthält.

Artikel 4

Vorfeldinspektion

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die geeigneten Mittel bereit, um
sicherzustellen, dass Luftfahrzeuge aus Drittstaaten, die auf
einem seiner für den internationalen Luftverkehr geöffneten
Flughäfen landen und bei denen der Verdacht der Nichteinhal-
tung internationaler Sicherheitsstandards besteht, Vorfeld-
inspektionen unterzogen werden. Bei der Durchführung dieser
Verfahren richtet die zuständige Behörde ihre besondere Auf-
merksamkeit auf Luftfahrzeuge,

— zu denen Hinweise auf einen schlechten Instandhaltungs-
zustand oder offensichtliche Schäden oder Mängel einge-
gangen sind,

— bei denen seit dem Einflug in den Luftraum eines Mitglied-
staats außergewöhnliche Manöver beobachtet wurden, die
zu schwerwiegenden Sicherheitsbedenken Anlass geben,
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— bei denen im Rahmen einer früheren Vorfeldinspektion
Mängel festgestellt wurden, die zu schwerwiegenden Beden-
ken hinsichtlich der Einhaltung internationaler Sicherheits-
standards durch das betreffende Luftfahrzeug Anlass gaben,
und bei denen der Mitgliedstaat befürchtet, dass die Mängel
nicht behoben wurden,

— bei denen Anzeichen dafür vorliegen, dass die zuständigen
Behörden des Eintragungsstaats möglicherweise keine ord-
nungsgemäße Sicherheitsaufsicht ausüben, oder

— wenn die nach Artikel 3 erhobenen Informationen zu
Bedenken hinsichtlich des Betreibers Anlass geben oder
wenn im Rahmen einer früheren Vorfeldinspektion an
einem Luftfahrzeug, das von demselben Betreiber eingesetzt
wird, Mängel festgestellt wurden.

(2) Die Mitgliedstaaten können Regeln festlegen, nach denen
Vorfeldinspektionen auch ohne Vorliegen eines besonderen Ver-
dachts nach einem Stichprobenverfahren durchgeführt werden,
sofern diese Regeln mit dem Gemeinschaftsrecht und dem Völ-
kerrecht im Einklang stehen. Ein derartiges Verfahren ist jedoch
auf eine nichtdiskriminierende Weise durchzuführen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Rahmen von
Artikel 8 Absatz 3 beschlossene angemessene Vorfeldinspektio-
nen und andereÜberwachungsmaßnahmen durchgeführt wer-
den.

(4) Die Vorfeldinspektion wird nach dem Verfahren des
Anhangs II durchgeführt; dazu wird ein Vorfeldinspektions-
bericht verwendet, der zumindest die im Musterformular in
Anhang II aufgeführten Positionen enthält. Nach Abschluss der
Vorfeldinspektion wird der verantwortliche Luftfahrzeugführer
oder ein Vertreter des Betreibers des Luftfahrzeugs vom Ergeb-
nis der Vorfeldinspektion in Kenntnis gesetzt und, sofern
erhebliche Mängel festgestellt wurden, wird der Bericht dem
Betreiber des Luftfahrzeugs und den betreffenden zuständigen
Behörden übermittelt.

(5) Bei der Durchführung einer Vorfeldinspektion gemäß
dieser Richtlinie bemüht sich die betreffende zuständige
Behörde nach besten Kräften, eine unverhältnismäßige Verspä-
tung des inspizierten Luftfahrzeugs zu vermeiden.

Artikel 5

Informationsaustausch

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten beteiligen
sich an einem gegenseitigen Informationsaustausch. Die betref-
fenden Informationen umfassen auf Anforderung einer zustän-
digen Behörde eine Liste der für den internationalen Luftver-
kehr geöffneten Flughäfen des betreffenden Mitgliedstaats,
wobei für jedes Kalenderjahr die Zahl der durchgeführten Vor-
feldinspektionen und die Zahl der Flugbewegungen von Luft-
fahrzeugen aus Drittstaaten an jedem auf der Liste aufgeführten
Flughafen anzugeben ist.

(2) Alle in Artikel 3 genannten Standardberichte und die in
Artikel 4 Absatz 4 genannten Vorfeldinspektionsberichte wer-
den der Kommission und auf Anforderung den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten und der Europäischen Agentur
für Flugsicherheit (EASA) unverzüglich zur Verfügung gestellt.

(3) Ergibt ein Standardbericht, dass mögliche Sicherheitsrisi-
ken bestehen, oder ein Vorfeldinspektionsbericht, dass ein Luft-
fahrzeug nicht den internationalen Sicherheitsstandards genügt
und möglicherweise eine Bedrohung für die Sicherheit darstel-
len kann, so wird der Bericht unverzüglich an alle zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten und die Kommission übermittelt.

Artikel 6

Schutz und Weitergabe von Informationen

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen gemäß ihren einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften die erforderlichen Maßnahmen zur
Gewährleistung einer angemessenen Vertraulichkeit der Infor-
mationen, die sie gemäß Artikel 5 erhalten. Sie nutzen diese
Informationen ausschließlich für die Zwecke dieser Richtlinie.

(2) Die Kommission veröffentlicht jährlich einen zusammen-
fassenden Bericht, der der Öffentlichkeit und der beteiligten
Wirtschaft zugänglich ist und eine Analyse aller gemäß
Artikel 5 erhaltenen Informationen enthält. Die Analyse muss
einfach und leicht verständlich sein und angeben, ob ein erhöh-
tes Sicherheitsrisiko für Fluggäste vorliegt. Die Quelle dieser
Informationen ist in der Analyse anonymisiert.

(3) Unbeschadet des Rechts der Öffentlichkeit auf Zugang
zu Dokumenten der Kommission gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1049/2001 beschließt die Kommission von sich aus nach
dem in Artikel 10 Absatz 2 genannten Verfahren Maßnahmen
zur Weitergabe der in Absatz 1 genannten Informationen an
interessierte Kreise sowie die Bedingungen hierfür. Grundlage
dieser Maßnahmen, die allgemein oder einzelfallbezogen sein
können, ist die Notwendigkeit,

— Personen und Stellen die Informationen bereitzustellen, die
sie zur Verbesserung der zivilen Luftverkehrssicherheit
benötigen;

— die Weitergabe von Informationen auf das für die Zwecke
ihrer Nutzer unbedingt erforderliche Maß zu beschränken,
damit eine angemessene Vertraulichkeit dieser Informatio-
nen gewährleistet ist.

(4) Werden freiwillig Hinweise auf Mängel von Luftfahrzeu-
gen gegeben, so werden die Vorfeldinspektionsberichte nach
Artikel 4 Absatz 4 bezüglich der Quelle dieser Hinweise ano-
nymisiert.
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Artikel 7

Flugverbot

(1) Besteht aufgrund der Nichteinhaltung der internationalen
Sicherheitsstandards ein eindeutiges Risiko für die Luftverkehrs-
sicherheit, so sollte der Betreiber des Luftfahrzeugs vor dem
Abflug Maßnahmen zur Mängelbehebung ergreifen. Ist die
zuständige Behörde, die die Vorfeldinspektion durchführt, nicht
davon überzeugt, dass vor dem Abflug eine Mängelbehebung
vorgenommen wird, so spricht sie ein Flugverbot für das Luft-
fahrzeug aus, bis die Gefahr beseitigt ist, und unterrichtet
unverzüglich die zuständigen Behörden des betreffenden Betrei-
bers und des Eintragungsstaats des Luftfahrzeugs.

(2) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, die die
Inspektion durchführt, kann in Abstimmung mit dem Staat,
der für den Betrieb des betreffenden Luftfahrzeugs verantwort-
lich ist, oder dem Eintragungsstaat des betreffenden Luftfahr-
zeugs die erforderlichen Bedingungen festlegen, unter denen
zugelassen werden kann, dass das Luftfahrzeug zu einem ande-
ren Flughafen fliegt, auf dem eine Behebung der Mängel mög-
lich ist. Wirkt sich der Mangel auf die Gültigkeit des Lufttüch-
tigkeitszeugnisses des Luftfahrzeugs aus, darf das Flugverbot
nur aufgehoben werden, wenn der Betreiber die Genehmigung
des bzw. der Staaten erhalten hat, die auf dem betreffenden
Flug überflogen werden.

Artikel 8

Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und
Durchführungsmaßnahmen

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die praktischen Maßnahmen zur Durchführung der Artikel 3,
4 und 5.

(2) Auf der Grundlage der gemäß Absatz 1 gesammelten
Informationen kann die Kommission nach dem in Artikel 10
Absatz 2 genannten Verfahren die geeigneten Maßnahmen tref-
fen, um die Durchführung der Artikel 3, 4 und 5 zu erleich-
tern; dazu gehören zum Beispiel

— die Erstellung eines Verzeichnisses der zu erhebenden Infor-
mationen,

— die genaue Festlegung des Inhalts von Vorfeldinspektionen
und der dafür geltenden Verfahren,

— die Festlegung des Formats für die Datenspeicherung und
-weitergabe,

— die Einrichtung oder Unterstützung der jeweiligen Stellen,
die für die Verwaltung und Nutzung der für die Erhebung
und den Austausch von Informationen erforderlichen
Instrumente zuständig sind.

(3) Auf der Grundlage der gemäß den Artikeln 3, 4 und 5
erhaltenen Informationen kann nach dem in Artikel 10
Absatz 2 genannten Verfahren entschieden werden, angemes-
sene Vorfeld-inspektionen und andere Überwachungsmaßnah-
men, insbesondere bei einem bestimmten Betreiber oder bei
Betreibern eines bestimmten Drittstaates, durchzuführen, bis
die zuständige Behörde des betreffenden Drittstaates zufrieden
stellende Maßnahmen zur Mängelbeseitigung erlassen hat.

(4) Die Kommission kann alle geeigneten Maßnahmen
ergreifen, um mit Drittstaaten zusammenzuarbeiten und diese
bei der Verbesserung ihrer Möglichkeiten bei der Aufsicht der
Luftverkehrssicherheit zu unterstützen.

Artikel 9

Auferlegung von Betriebsverboten oder -bedingungen

Beschließt ein Mitgliedstaat, den Flugbetrieb eines bestimmten
Betreibers oder der Betreiber eines bestimmten Drittstaates auf
seinen Flughäfen zu verbieten oder Bedingungen zu unterwer-
fen, bis die zuständige Behörde des betreffenden Drittstaates
zufrieden stellende Maßnahmen zur Mängelbeseitigung erlassen
hat, so

a) unterrichtet dieser Mitgliedstaat die Kommission über die
getroffenen Maßnahmen, die diese Informationen an die
anderen Mitgliedstaaten weiterleitet;

b) kann die Kommission gemäß dem in Artikel 10 Absatz 3
genannten Verfahren die Empfehlungen abgeben und die
Maßnahmen treffen, die sie für notwendig erachtet; sie
kann des Weiteren die gemäß Buchstabe a) notifizierten
Maßnahmen nach Vorlage eines Entwurfs der zu treffenden
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 10 Absatz 2 genannten
Verfahren auf die gesamte Gemeinschaft ausweiten.

Artikel 10

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 12 der
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 eingesetzten Ausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.
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(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(5) Der Ausschuss kann von der Kommission außerdem zu
jeder Angelegenheit gehört werden, die die Anwendung dieser
Richtlinie betrifft.

Artikel 11

Umsetzung der Richtlinie

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis
zum 30. April 2006 nachzukommen. Sie setzen die Kommis-
sion unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 12

Änderung der Anhänge

Die Anhänge dieser Richtlinie können nach dem in Artikel 10
Absatz 2 genannten Verfahren geändert werden.

Artikel 13

Bericht

Bis zum 30. April 2008 unterbreitet die Kommission dem
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die
Anwendung dieser Richtlinie, insbesondere des Artikels 9, in
dem unter anderem den Entwicklungen in der Gemeinschaft
und in internationalen Gremien Rechnung getragen wird.
Zusammen mit diesem Bericht können Vorschläge für eine
Änderung dieser Richtlinie vorgelegt werden.

Artikel 14

In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 15

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 21. April 2004.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
D. ROCHE
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ANHANG I

Nationale Luftfahrtbehörde (Name)

(Staat)

SAFA

Standardbericht

1 Nr: _._._._._._._._-._._-._._._._

2 Quelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR

3 Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._._._._._._._ 4 Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._

5 (nicht genutzt)

6 Betreiber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._ 7 Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC)

8 Staat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._._._

9 Strecke: von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._ 10 Flugnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._

11 Strecke: nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._ 12 Flugnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._

13 gechartert von Betreiber: (*) _._._ 14 Staat des Charterunternehmens: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._

(*) (falls zutreffend)

15 Luftfahrzeugmuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._ 16 Eintragungszeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._._._

17 Seriennummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._._._

18 Flugbesatzung: Ausstellungsstaat der Erlaubnisscheine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._

19 Bemerkungen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 Getroffene Maßnahmen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 (nicht genutzt)

22 Name des nationalen Koordinators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 Unterschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANHANG II

I. Die Vorfeldinspektion sollte je nach der zur Verfügung stehenden Zeit alle oder einen Teil der nachstehenden
Aspekte umfassen:

1. Prüfung der für internationale Flüge notwendigen Dokumente auf Vorhandensein und Gültigkeit; dazu gehören
unter anderem Eintragungsschein, Logbuch, Lufttüchtigkeitszeugnis, Erlaubnisscheine der Besatzungsmitglieder,
Bordfunklizenz, Fluggast- und Frachtmanifest.

2. Prüfung der Besatzungszusammensetzung und -qualifikation auf Einhaltung der Anforderungen gemäß Anhang
1 und Anhang 6 des Abkommens von Chicago (ICAO-Anhänge).

3. Prüfung der Betriebsdokumente (Flugdaten, Flugdurchführungsplan, technisches Log) und der Flugvorbereitung
als Nachweis, dass der Flug gemäß ICAO-Anhang 6 vorbereitet wurde.

4. Prüfung folgender für den internationalen Luftverkehr gemäß ICAO-Anhang 6 erforderlicher Dokumente und
Ausrüstungen auf Vorhandensein und Zustand:

— Luftverkehrsbetreiberzeugnis

— Lärm- und Emissionsbescheinigung

— Betriebshandbuch (einschließlich Minimum Equipment List, Mindestausrüstungsliste) und Flughandbuch

— Sicherheitsausrüstung

— Kabinensicherheitsausrüstung

— Ausrüstung für den jeweiligen Flug, einschließlich Funkkommunikations- und Funknavigationsausrüstung

— Flugdatenschreiber.

5. Prüfung des Zustands des Luftfahrzeugs und seiner Ausrüstung (einschließlich Prüfung auf Schäden und Repa-
raturen) zur Gewährleistung fortdauernder Übereinstimmung mit den Standards gemäß ICAO-Anhang 8.

II. Im Anschluss an die Vorfeldinspektion wird ein Inspektionsbericht erstellt, der die vorstehend beschriebenen all-
gemeinen Informationen enthält; zusätzlich wird eine Liste der geprüften Punkte mit Angabe der gegebenenfalls
festgestellten Mängel in Bezug auf diese Punkte und/oder etwaiger besonderer Bemerkungen erstellt.
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Nationale Luftfahrtbehörde (Name)

(Staat)

SAFA

Vorfeldinspektionsbericht

1 Nr: _._._._._._._._-._._-._._._._

2 Quelle: RI
3 Datum: _._._._._._._ 4 Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._._._._._._._
5 Ortszeit: _._:_._

6 Betreiber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._ 7 Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC)
8 Staat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._._._

9 Strecke: von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._ 10 Flugnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._
11 Strecke: nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._ 12 Flugnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._

13 gechartert von Betreiber: (*) _._._ 14 Staat des Charterunternehmens: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._

(*) (falls zutreffend)

15 Luftfahrzeugmuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._ 16 Eintragungszeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._._._
17 Seriennummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._._._

18 Flugbesatzung: Ausstellungsstaat der Erlaubnisscheine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._

19 Bemerkungen:

Code/Std/Bemerkung

_._._ — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_._._ — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_._._ — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_._._ — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 Getroffene Maßnahmen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 Namen der Inspektoren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dieser Bericht hält die Ergebnisse der durchgeführten Inspektion fest; er bescheinigt nicht die Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs für den geplan-
ten Flug.

22 Name des nationalen Koordinators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 Unterschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nationale Luftfahrtbehörde (Name)

(Staat)

Position Geprüft Bemerkung

A. Kanzel

Allgemeines

1. Allgemeiner Zustand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

2. Notausstieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

3. Ausrüstung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3

Dokumentation

4. Handbücher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4

5. Klarlisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5

6. Funknavigationskarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6

7. Mindestausrüstungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7

8. Eintragungsbescheinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8

9. Lärmbescheinigung (falls zutreffend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9

10. Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) oder gleichwertiges Dokument . . . . . . . . . . . . . . . 10 10

11. Funkzeugnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11

12. Lufttüchtigkeitszeugnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12

Flugdaten

13. Flugdurchführungsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13

14. Lastverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14

Sicherheitsausrüstung 3 3

15. Handfeuerlöscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15

16. Rettungswesten/Schwimmhilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 16

17. Sitzgurte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17

18. Sauerstoffversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18

19. Taschenlampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 19

Flugbesatzung

20. Flugbesatzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20

Fluglogbuch/Technisches Log oder gleichwertiges Dokument

21. Fluglogbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21

22. Freigabebescheinigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22

23. Instandsetzungsbedürftige Mängel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23

24. Inspektion vor Abflug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24
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Position Geprüft Bemerkung

B. Sicherheit/Kabine

1. Allgemeiner Zustand des Kabineninneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

2. Flugbegleitersitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

3. Erste-Hilfe-Ausrüstung/Medizinische Notfallausrüstung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3

4. Handfeuerlöscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4

5. Rettungswesten/Schwimmhilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5

6. Sitzgurte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6

7. Notausstieg, Beleuchtung und Markierung, Taschenlampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7

8. Notrutschen/Rettungsflöße (soweit vorgeschrieben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8

9. Sauerstoffversorgung (Besatzung und Fluggäste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9

10. Sicherheitsanweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10

11. Ausreichende Zahl Flugbegleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11

12. Zugang zu Notausstiegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12

13. Sicherheit des Fluggasthandgepäcks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13

14. Ausreichend Sitzplatzkapazität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14

C. Zustand des Luftfahrzeugs

1. Allgemeiner Zustand des Luftfahrzeugäußeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

2. Türen und Klappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

3. Steuerorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3

4. Räder und Reifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4

5. Fahrwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5

6. Fahrwerkschächte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6

7. Einlauf- und Strahlaustrittsdüsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7

8. Gebläseschaufeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8

9. Propeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9

10. Auffällige Instandsetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10

11. Auffällige Schäden (nicht instandgesetzt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11

12. Leckstellen 12 12

D. Fracht

1. Allgemeiner Zustand des Frachtraums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

2. Gefahrgut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

3. Sicherheit der Fracht an Bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
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RICHTLINIE 2004/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. April 2004

über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der
Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der

Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/13/EG

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. Oktober 2001 über
nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luft-
schadstoffe (3) wurden nationale Emissionshöchstmen-
gen für bestimmte Schadstoffe einschließlich flüchtiger
organischer Verbindungen (im Folgenden „VOC“
genannt) festgelegt, die bis zum Jahr 2010 im Rahmen
der integrierten Gemeinschaftsstrategie zur Bekämpfung
der Versauerung und des bodennahen Ozons erreicht
werden müssen; diese Richtlinie enthält jedoch für diese
Schadstoffe keine Grenzwerte für Emissionen aus spezi-
fischen Quellen.

(2) Damit die Mitgliedstaaten die nationale Höchstmenge
für VOC-Emissionen einhalten können, müssen sie eine
Reihe unterschiedlicher Kategorien von Quellen dieser
Emissionen berücksichtigen.

(3) Diese Richtlinie ergänzt die Maßnahmen, die auf natio-
naler Ebene zur Gewährleistung der Einhaltung der
Höchstmenge für VOC-Emissionen ergriffen werden.

(4) Bei Fehlen einer gemeinschaftlichen Regelung können
die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, in denen

VOC-Grenzwerte für bestimmte Produktkategorien fest-
gelegt werden, voneinander abweichen. Solche Unter-
schiede sowie das Fehlen entsprechender Vorschriften in
einigen Mitgliedstaaten würden zu unnötigen Handels-
hemmnissen und Wettbewerbsverzerrungen im Binnen-
markt führen.

(5) Die nationalen Gesetze und Bestimmungen, in denen
zur Bekämpfung des bodennahen Ozons Grenzwerte für
den VOC-Gehalt in den unter diese Richtlinie fallenden
Produkten festgelegt werden, müssen daher harmonisiert
werden, um sicherzustellen, dass solche Maßnahmen
nicht den freien Verkehr dieser Produkte einschränken.

(6) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Verringerung der VOC-Emissionen,auf Ebene der Mit-
gliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann, da
VOC-Emissionen in einem Mitgliedstaat die Luftqualität
in anderen Mitgliedstaaten beeinflussen, und daher
wegen des Umfangs und der Wirkung der Maßnahme
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen ist, kann die
Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Ver-
trags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über
das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß
hinaus.

(7) Der VOC-Gehalt von Farben, Lacken und Produkten der
Fahrzeugreparaturlackierung führt zu erheblichen VOC-
Emissionen in die Luft, die zur lokalen und grenzüber-
schreitenden Bildung fotochemischer Oxidantien in der
Grenzschicht der Troposphäre beitragen.

(8) Der VOC-Gehalt bestimmter Farben und Lacke sowie in
Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sollte daher,
soweit technisch und wirtschaftlich möglich, unter
Berücksichtigung der Klimabedingungen verringert wer-
den.

(9) Im Interesse eines hohen Umweltschutzniveaus müssen
Grenzwerte für den VOC-Gehalt der unter diese Richt-
linie fallenden Produkte festgelegt und eingehalten wer-
den.

(10) Für Produkte, die vor dem Inkrafttreten der Anforderun-
gen dieser Richtlinie hergestellt wurden, sollten Über-
gangsmaßnahmen vorgesehen werden.

(1) ABl. C 220 vom 16.9.2003, S. 43.
(2) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 25. September

2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 7. Januar 2004 (ABl. C 79 E vom 30.3.2004,
S. 1) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 30. März
2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

(3) ABl. L 309 vom 27.11.2001, S. 22.
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(11) Die Mitgliedstaaten sollten für den Verkauf und den Kauf
zu spezifischen Zwecken von strikt begrenzten Mengen
von Produkten, die die in dieser Richtlinie festgesetzten
Grenzwerte nicht einhalten, Einzellizenzen erteilen kön-
nen.

(12) Diese Richtlinie ergänzt die Gemeinschaftsbestimmun-
gen für die Kennzeichnung von chemischen Stoffen und
Zubereitungen.

(13) Diese Richtlinie sollte sich nicht auf den Schutz der
Gesundheit von Verbrauchern und/oder Arbeitnehmern
sowie den Schutz der Arbeitsumgebung erstrecken; die
entsprechenden Maßnahmen der Mitgliedstaaten sollten
daher nicht von der Richtlinie berührt werden.

(14) Die Gehaltsgrenzwerte müssen überwacht werden, damit
festgestellt werden kann, ob die Massenkonzentrationen
von VOC in den einzelnen unter diese Richtlinie fallen-
den Kategorien von Farben und Lacken sowie Produkten
der Fahrzeugreparaturlackierung innerhalb der zulässi-
gen Grenzen liegen.

(15) Da der VOC-Gehalt von Produkten, die für bestimmte
Tätigkeiten der Fahrzeugreparaturlackierung verwendet
werden, nunmehr von der vorliegenden Richtlinie erfasst
wird, sollte die Richtlinie 1999/13/EG des Rates vom
11. März 1999 über die Begrenzung von Emissionen
flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten
Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwen-
dung organischer Lösungsmittel entstehen (1), entspre-
chend geändert werden.

(16) Die Mitgliedstaaten sollten jedoch nationale Maßnahmen
zur Kontrolle der Emissionen, die bei Tätigkeiten zur
Lackierung von Kraftfahrzeugen gemäß der Richtlinie
70/156/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraft-
fahrzeuganhänger (2) oder eines Teils dieser Kraftfahr-
zeuge im Zuge einer Reparatur, Konservierung oder Ver-
schönerung außerhalb der Fertigungsanlagen entstehen,
beibehalten oder einführen können.

(17) Diese Richtlinie sollte nicht für Produkte gelten, die für
die ausschließliche Verwendung in gemäß der Richtlinie
1999/13/EG genehmigten Anlagen verkauft werden, in
denen Verringerungen der VOC-Emissionen mindestens
in entsprechender Höhe durch andere Maßnahmen der
Emissionsbegrenzung erreicht werden können.

(18) Die Mitgliedstaaten sollten Regelungen für Sanktionen
bei Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie
festlegen und deren Durchsetzung sicherstellen. Die
Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein.

(19) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission über die
Erfahrungen bei der Anwendung dieser Richtlinie
Bericht erstatten.

(20) Die Möglichkeit einer Reduzierung des VOC-Gehalts von
Produkten, die nicht von dieser Richtlinie erfasst werden,
sowie die Möglichkeit einer weiteren Herabsetzung
bereits vorgesehener VOC-Grenzwerte sollten geprüft
werden.

(21) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (3) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, den Gesamtgehalt an VOC
in bestimmten Farben und Lacken sowie Produkten der Fahr-
zeugreparaturlackierung zu begrenzen, um die aus dem Beitrag
der VOC zur Bildung von bodennahem Ozon resultierende
Luftverschmutzung zu vermeiden oder zu verringern.

(2) Zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Ziels gleicht
diese Richtlinie die technischen Spezifikationen bestimmter Far-
ben und Lacke und Produkte der Fahrzeugreparaturlackierung
an.

(3) Diese Richtlinie gilt für die in Anhang I aufgeführten
Produkte.

(4) Diese Richtlinie gilt unbeschadet auf gemeinschaftlicher
oder nationaler Ebene zum Schutz der Gesundheit von Ver-
brauchern und Arbeitnehmern sowie ihrer Arbeitsumgebung
getroffener Maßnahmen, einschließlich Kennzeichnungsvor-
schriften.

(1) ABl. L 85 vom 29.3.1999, S. 1. Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 284 vom 31.10.2003).

(2) ABl. L 42 vom 23.2.1970, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2004/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 49 vom 19.2.2004, S. 36). (3) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1. „zuständige Behörde“ die Behörde bzw. Behörden oder
Stellen, die nach dem Recht der Mitgliedstaaten mit der
Erfüllung der aus dieser Richtlinie erwachsenden Pflichten
betraut sind;

2. „Stoffe“ chemische Elemente und deren Verbindungen, in
ihrer natürlichen Form oder industriell hergestellt, unab-
hängig davon, ob sie in fester oder flüssiger Form oder gas-
förmig vorliegen;

3. „Zubereitung“ Mischungen oder Lösungen aus zwei oder
mehr Stoffen;

4. „organische Verbindung“ eine Verbindung, die zumindest
das Element Kohlenstoff und eines oder mehrere der Ele-
mente Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel, Phosphor, Silizi-
um, Stickstoff oder ein Halogen enthält, ausgenommen
Kohlenstoffoxide sowie anorganische Karbonate und Bikar-
bonate;

5. „flüchtige organische Verbindung (VOC)“ eine organische
Verbindung mit einem Anfangssiedepunkt von höchstens
250 oC bei einem Standarddruck von 101,3 kPa.;

6. „VOC-Gehalt“ die in Gramm pro Liter (g/l) ausgedrückte
Masse flüchtiger organischer Verbindungen in der Formu-
lierung des gebrauchsfertigen Produkts. Die Masse flüch-
tiger organischer Verbindungen in einem bestimmten Pro-
dukt, die während der Trocknung chemisch reagieren und
somit einen Bestandteil der Beschichtung bilden, gilt nicht
als Teil des VOC-Gehalts;

7. „organisches Lösemittel“ eine VOC, die allein oder in Ver-
bindung mit anderen Stoffen zur Auflösung oder Verdün-
nung von Rohstoffen, Produkten oder Abfallstoffen, als Rei-
nigungsmittel zur Auflösung von Verschmutzungen, als
Dispersionsmittel, als Mittel zur Regulierung der Viskosität
oder der Oberflächenspannung oder als Weichmacher oder
Konservierungsstoff verwendet wird;

8. „Beschichtungsstoff“ eine Zubereitung - einschließlich aller
organischen Lösemittel oder Zubereitungen, die für ihre
Gebrauchstauglichkeit organische Lösemittel enthalten -,
die dazu dient, auf einer Oberfläche einen Film mit dekora-
tiver, schützender oder sonstiger funktionaler Wirkung zu
erzielen;

9. „Film“ eine zusammenhängende Beschichtung, die durch
die Aufbringung einer oder mehrerer Schichten auf ein
Substrat entsteht;

10. „Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis (Wb)“ Beschichtungs-
stoffe, deren Viskosität mit Hilfe von Wasser eingestellt
wird;

11. „Beschichtungsstoffe auf Lösemittelbasis (Lb)“ Beschich-
tungsstoffe, deren Viskosität mit Hilfe von Lösemitteln ein-
gestellt wird;

12. „Inverkehrbringen“ die Bereitstellung für Dritte, gleich ob
entgeltlich oder unentgeltlich. Die Einfuhr in das Zollgebiet
der Gemeinschaft gilt als Inverkehrbringen im Sinne dieser
Richtlinie.

Artikel 3

Anforderungen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Anhang I
aufgeführten Produkte nur dann ab den in Anhang II genann-
ten Zeitpunkten in ihrem Hoheitsgebiet in Verkehr gebracht
werden, wenn ihr VOC-Gehalt die in Anhang II festgelegten
Grenzwerte nicht übersteigt und die Anforderungen des
Artikels 4 erfüllt sind.

Zur Überprüfung der Einhaltung der in Anhang II festgelegten
Grenzwerte für den VOC-Gehalt sind die in Anhang III genann-
ten Analysemethoden zu verwenden.

Für in Anhang I aufgeführte Produkte, denen Lösemittel oder
andere lösemittelhaltige Komponenten hinzugefügt werden
müssen, damit ein gebrauchsfertiges Produkt vorliegt, gelten
die in Anhang II festgelegten Grenzwerte für den VOC-Gehalt
des gebrauchsfertigen Produkts.

(2) Abweichend von Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten die-
jenigen Produkte von der Einhaltung der genannten Anforde-
rungen frei, die für die ausschließliche Verwendung im Rah-
men einer von der Richtlinie 1999/13/EG erfassten Tätigkeit
verkauft werden, soweit diese Tätigkeit in einer gemäß Artikel 3
und 4 jener Richtlinie registrierten oder genehmigten Anlage
durchgeführt wird.

(3) Für die Restaurierung und Unterhaltung von Gebäuden
und Oldtimer-Fahrzeugen, die von den zuständigen Behörden
als historisch und kulturell besonders wertvoll eingestuft wer-
den, können die Mitgliedstaaten für den Verkauf und den Kauf
von strikt begrenzten Mengen von Produkten , die die VOC-
Grenzwerte des Anhangs II nicht einhalten, Einzellizenzen
erteilen

(4) Von dieser Richtlinie erfasste Produkte, die nachweislich
vor den in Anhang II festgelegten Zeitpunkten hergestellt wur-
den und die Anforderungen des Absatzes 1 nicht erfüllen, kön-
nen für einen Zeitraum von 12 Monaten nach dem Inkrafttre-
ten der für das betreffende Produkt geltenden Anforderung in
Verkehr gebracht werden.
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Artikel 4

Kennzeichnung

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Anhang I auf-
geführten Produkte beim Inverkehrbringen mit einem Etikett
versehen sind. Auf dem Etikett sind folgende Angaben anzu-
bringen:

a) Die Unterkategorie des Produkts und die entsprechenden
VOC-Grenzwerte in g/l gemäß Anhang II;

b) der maximale VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts
in g/l.

Artikel 5

Zuständige Behörde

Die Mitgliedstaaten benennen eine zuständige Behörde, die für
die Erfüllung der Verpflichtungen dieser Richtlinie verantwort-
lich ist, und teilen diese der Kommission spätestens am
30. April 2005 mit.

Artikel 6

Überwachung

Die Mitgliedstaaten erstellen ein Programm zur Überwachung
der Einhaltung dieser Richtlinie.

Artikel 7

Berichterstattung

Zum Nachweis der Einhaltung dieser Richtlinie berichten die
Mitgliedstaaten über die Ergebnisse des Überwachungspro-
gramms sowie über die Kategorien und Mengen von Produk-
ten, für die eine Lizenz gemäß Artikel 3 Absatz 3 erteilt wur-
de. Die beiden ersten Berichte werden der Kommission
18 Monate nach den jeweiligen Stichtagen für die Einhaltung
der in Anhang II festgelegten Grenzwerte für den VOC-Gehalt
vorgelegt; im Anschluss daran erfolgt die Berichterstattung alle
fünf Jahre. Die Kommission erstellt nach dem in Artikel 12
Absatz 2 genannten Verfahren ein gemeinsames Format für die
Übermittlung der Überwachungsdaten. Jahresbezogene Daten
werden der Kommission auf Anforderung mitgeteilt.

Artikel 8

Freier Warenverkehr

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von Produk-
ten, die von dieser Richtlinie erfasst werden und in gebrauchs-
fertigem Zustand den Anforderungen dieser Richtlinie entspre-

chen, nicht aufgrund der in dieser Richtlinie behandelten
Aspekte verbieten, beschränken oder verhindern.

Artikel 9

Überprüfung

Die Kommission wird aufgefordert, dem Europäischen Par-
lament und dem Rat Folgendes vorzulegen:

1. spätestens bis 2008 einen Bericht über die Ergebnisse der
Überprüfung nach Artikel 10 der Richtlinie 2001/81/EG. In
diesem Bericht wird Folgendes untersucht:

a) die Rahmenbedingungen und das Potenzial für Vermin-
derungen des VOC-Gehalts von Produkten, die von der
vorliegenden Richtlinie nicht erfasst werden, einschließ-
lich der Aerosole für Farben und Lacke,

b) die Möglichkeit einer weiteren Verminderung (Stufe II)
des VOC-Gehalts von Produkten der Fahrzeugreparatur-
lackierung;

c) alle neuen Aspekte der sozio-ökonomischen Auswir-
kungen der Anwendung der Stufe II bei Farben und
Lacken.

2. spätestens 30 Monate nach dem Stichtag für die Anwen-
dung der Stufe-II-Grenzwerte für den VOC-Gehalt nach
Anhang II einen Bericht, in dem insbesondere die in
Artikel 7 genannten Berichte und alle technologischen Ent-
wicklungen bei der Herstellung von Farben, Lacken und
Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung berücksichtigt
werden. In diesem Bericht werden die Rahmenbedingungen
und das Potenzial für eine weitere Verminderung des VOC-
Gehalts der von dieser Richtlinie erfassten Produkte unter-
sucht, einschließlich der möglichen Unterscheidung zwi-
schen Innen- und Außenfarben bei den Unterkategorien d)
und e) in Anhang I Nummer 1.1 und Anhang II
Abschnitt A.

Diesen Berichten sind gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung
dieser Richtlinie beizufügen.

Artikel 10

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen Sanktionen für Verstöße gegen die
aufgrund dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften
fest und ergreifen die zu ihrer Anwendung erforderlichen Maß-
nahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommis-
sion spätestens bis zum 30. Oktober 2005 diese Vorschriften
und Maßnahmen mit und melden ihr unverzüglich spätere
Änderungen.

L 143/90 30.4.2004Amtsblatt der Europäischen UnionDE



Artikel 11

Anpassung an den technischen Fortschritt

Erforderliche Änderungen zur Anpassung des Anhangs III an
den technischen Fortschritt werden von der Kommission nach
dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 12

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 13 der Richt-
linie 1999/13/EG des Rates eingesetzten Ausschuss, im Folgen-
den „der Ausschuss“ genannt, unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 13

Änderung der Richtlinie 1999/13/EG

(1) Die Richtlinie 1999/13/EG wird wie folgt geändert:

In Anhang I Abschnitt „Fahrzeugreparaturlackierung“ wird fol-
gender Gedankenstrich gestrichen:

„— Lackierung von Kraftfahrzeugen gemäß der Richtlinie
70/156/EWG oder eines Teils dieser Kraftfahrzeuge im
Zuge einer Reparatur, Konservierung oder Verschönerung
außerhalb der Fertigungsanlagen oder“.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten
nationale Maßnahmen zur Kontrolle der Emissionen, die bei
den aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie 1999/13/EG
gestrichenen Tätigkeiten der Fahrzeugreparaturlackierung ent-
stehen, beibehalten oder einführen.

Artikel 14

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens ab dem 30. Oktober 2005 nachzukommen. Sie set-
zen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, und übermit-
teln ihr eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den Bestim-
mungen dieser Richtlinie und den von ihnen erlassenen inner-
staatlichen Vorschriften.

Artikel 15

In-Kraft-Treten der Richtlinie

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 16

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 21. April 2004.

Im Namen
des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
D. ROCHE
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ANHANG I

ANWENDUNGSBEREICH

1. Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Farben und Lacke“ die in den nachstehenden Unterkatego-
rien aufgeführten Produkte mit Ausnahme von Aerosolen. Dabei handelt es sich um Beschichtungsstoffe für
Gebäude, Gebäudedekorationen und Einbauten sowie zugehörige Strukturen zu dekorativen, funktionalen oder
schützenden Zwecken.

1.1. Unterkategorien:

a) „Innenanstriche für Wände und Decken (matt)“ sind Beschichtungsstoffe für Innenwände und Decken mit
einer Glanzmaßzahl ˜ 25@60°.

b) „Innenanstriche für Wände und Decken (glänzend)“ sind Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken
mit einer Glanzmaßzahl > 25@60o.

c) „Außenanstriche für Wände aus Mineralsubstrat“ sind Außenbeschichtungsstoffe für Mauerwerk, Backstein-
wände oder Gipswände.

d) „Holz-, Metall- oder Kunststofffarben für Gebäudedekorationen und -verkleidungen (Innen und Außen)“ sind
deckende Beschichtungsstoffe für Gebäudedekorationen und -verkleidungen. Diese Beschichtungsstoffe sind
für Holz-, Metall- oder Kunststoffsubstrate bestimmt. Diese Unterkategorie umfasst auch Untergrundfarben
und Zwischenbeschichtungen.

e) „Lacke und Holzbeizen für Gebäudedekorationen (Innen und Außen)“ sind transparente oder halbtrans-
parente Beschichtungsstoffe für Gebäudedekorationen, die zu Dekorations- und Schutzzwecken auf Holz,
Metallen und Kunststoffen aufgetragen werden. Diese Unterkategorie umfasst auch deckende Holzbeizen.
Deckende Holzbeizen sind Beschichtungsstoffe, die eine deckende Beschichtung gemäß der Norm EN 927-1
(semistabile Kategorie) bewirken und zu Dekorationszwecken oder zum Schutz des Holzes vor Witterungs-
einflüssen dienen.

f) „Hauchdünne Holzbeizen“ sind Holzbeizen, die gemäß der Norm EN 927-1:1996 eine durchschnittliche
Dicke von weniger als 5µm haben (Prüfung gemäß ISO 2808: 1997, Verfahren 5A).

g) „Grundierungen“ sind Beschichtungsstoffe mit Versiegelungs- und/oder Verblockungseigenschaften für Holz
oder Wände und Decken.

h) „Bindende Grundierungen“ sind Beschichtungsstoffe zur Stabilisierung loser Substratpartikel oder zur Über-
tragung hydrophober Eigenschaften und/oder zum Schutz des Holzes vor Blaufärbung.

i) „Einkomponenten-Speziallacke“ sind Spezialbeschichtungsstoffe auf der Grundlage von Film bildenden Stof-
fen. Sie dienen Anwendungen mit besonderen Anforderungen wie Grundierungen und Decklacke für Kunst-
stoffe, Grundierungsbeschichtungen für Eisensubstrate, Grundierungsbeschichtungen für reaktive Metalle wie
Zink und Aluminium, Rostschutzanstriche, Bodenbeschichtungen, einschließlich für Holz- und Zementbö-
den, Graffitischutz, Beschichtungen mit flammhemmender Wirkung und Beschichtungen für die Einhaltung
von Hygienenormen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder in Gesundheitseinrichtungen.

j) „Zweikomponenten-Speziallacke“ sind Beschichtungsstoffe für die gleichen Zwecke wie Einkomponenten-
Speziallacke, wobei jedoch vor der Anwendung eine zweite Komponente (z.B. tertiäre Amine) hinzugefügt
wird.

k) „Multicolorlacke“ sind Beschichtungsstoffe zur Erzielung eines Zwei- oder Mehrfarbeneffekts direkt bei der
ersten Anwendung.

l) „Lacke für Dekorationseffekte“ sind Beschichtungsstoffe zur Erzielung besonderer ästhetischer Effekte auf
speziell vorbereiteten, vorgestrichenen Substraten oder Grundbeschichtungen, die anschließend während der
Trocknungsphase mit verschiedenen Werkzeugen behandelt werden.

2. Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Produkte für die Fahrzeugreparaturlackierung“ die in den
nachstehenden Unterkategorien aufgeführten Produkte. Sie werden zur Lackierung von Kraftfahrzeugen im Sinne
der Richtlinie 70/156/EWG oder eines Teils dieser Kraftfahrzeuge im Zuge einer Reparatur, Konservierung oder
Verschönerung außerhalb der Fertigungsanlagen verwendet.
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2.1. Unterkategorien:

a) „Vorbereitungs- und Reinigungsprodukte“ sind Produkte zur mechanischen oder chemischen Entfernung
von alten Beschichtungen und Rost oder zur Vorbereitung neuer Beschichtungen.

i) „Vorbereitungsprodukte“ umfassen Gerätereiniger (Produkte zur Reinigung von Sprühpistolen und ande-
ren Geräten), Lackentferner, Entfettungsmittel (einschließlich antistatischer Mittel für Kunststoffe) und
Silikonentferner.

ii) „Vorreiniger“ sind Reinigungsprodukte zur Entfernung der Oberflächenverschmutzung als Vorbereitung
der Anwendung von Beschichtungsmitteln.

b) „Füller und Spachtelmasse“ sind dickflüssige Verbindungen, die aufgebracht werden und dazu dienen, vor
Auftragen der Vorbeschichter tiefe Unebenheiten in der Oberfläche aufzufüllen.

c) „Grundierungen“ sind dem Rostschutz dienende Beschichtungsstoffe, die vor Auftragen eines Vorbeschich-
ters auf blankem Metall oder bereits vorhandenen Beschichtungen aufgebracht werden:

i) „Vorbeschichter“ sind Beschichtungsstoffe, die unmittelbar vor Auftragen des Decklacks zur Verbes-
serung der Korrosionsbeständigkeit und des Haftvermögens des Decklacks sowie zur Bildung einer ein-
heitlichen Oberfläche durch Korrektur geringfügiger Oberflächenunebenheiten aufgebracht werden.

ii) „Metallgrundierungen“ sind Beschichtungsstoffe, die als Grundierungen dienen, wie Haftverbesserer, Ver-
siegelungsmittel, Vorbeschichter, Zwischenlacke, Kunststoffgrundierungen, Nass-auf-Nass, andere Füller
als Sand und Sprühfüllmittel.

iii) „Waschgrundierungen“ sind Beschichtungsstoffe mit einem Anteil von mindestens 0,5 Gewichtsprozent
Phosphorsäure, die direkt auf blanke metallische Oberflächen aufgebracht werden und Korrosions-
beständigkeit und Haftvermögen verleihen; Beschichtungsstoffe, die als schweißbare Grundierungen ver-
wendet werden; und Beizmittel für galvanisierte Metall- und Zinkoberflächen.

d) „Decklacke“ sind Pigmentbeschichtungsstoffe, die als Einfach- oder Mehrschichtlacke Glanz und Dauerhaf-
tigkeit verleihen. Hierunter fallen alle dabei verwendeten Produkte wie Grund- und Transparentlacke:

i) „Grundlacke“ sind Pigmentanstriche, die der Farbgabe und optischen Effekten dienen, jedoch nicht der
Glanz und die Widerstandsfähigkeit der Gesamtlackierung.

ii) „Transparentlacke“ sind transparente Beschichtungsstoffe, die der Gesamtlackierung Glanz und Wider-
standsfähigkeit verleihen.

e) „Speziallacke“ sind Beschichtungsstoffe, die als Decklage mit einem einzigen Auftrag besondere Eigenschaf-
ten wie Metall- oder Perleffekte verleihen, sowie einfarbige oder transparente Hochleistungslacke (z.B. kratz-
feste, fluorierte Transparentlacke), reflektierende Grundlacke, Struktureffektlacke (z.B. Hammerschlag),
rutschhemmende Beschichtungen, Unterbodenversiegelungsmittel, Schutzlacke gegen Steinschlag, Lacke für
die Innenlackierung, und Aerosole.
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ANHANG II

A. GRENZWERTE FÜR DEN VOC-HÖCHSTGEHALT VON FARBEN UND LACKEN

Produktunterkategorie Typ Stufe I (g/l (*))
(ab 1.1.2007)

Stufe II (g/l (*))
(ab 1.1.2010)

a Innenanstriche für Wände und Decken (matt)
(Glanz <25@60°)

Wb 75 30

Lb 400 30

b Innenanstriche für Wände und Decken (glänzend)
(Glanz >25@60°)

Wb 150 100

Lb 400 100

c Außenanstriche für Wände aus Mineralsubstrat Wb 75 40

Lb 450 430

d Holz- und Metallfarben für Gebäudedekorationen
und -verkleidungen (Innen und Außen)

Wb 150 130

Lb 400 300

e Lacke und Holzbeizen für Gebäudedekorationen
(Innen und Außen), einschließlich deckender
Holzbeizen

Wb 150 130

Lb 500 400

f Holzbeizen mit Mindestschichtdicke (Innen und
Außen)

Wb 150 130

Lb 700 700

g Grundierungen Wb 50 30

Lb 450 350

h Bindende Grundierungen Wb 50 30

Lb 750 750

i Einkomponenten-Speziallacke Wb 140 140

Lb 600 500

j Zweikomponenten-Reaktionslacke für bestimmte
Verwendungszwecke wie die Bodenbehandlung

Wb 140 140

Lb 550 500

k Multicolorlacke Wb 150 100

Lb 400 100

l Lacke für Dekorationseffekte Wb 300 200

Lb 500 200

(*) g/l gebrauchsfertig.
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B. GRENZWERTE FÜR DEN VOC-HÖCHSTGEHALT VON PRODUKTEN FÜR DIE
FAHRZEUGREPARATURLACKIERUNG

Produktunterkategorie Beschichtungen VOC g/l (*)
(1.1.2007)

a Vorbereitungs- und Reinigungs-
produkte

Vorbereitungsprodukte 850

Vorreiniger 200

b Füller und Spachtelmasse Alle Typen 250

c Grundierungen Vorbeschichter und (Metall-)
Grundierungen

540

Waschgrundierungen 780

d Decklacke Alle Typen 420

e Speziallacke Alle Typen 840

(*) g/l gebrauchsfertiges Produkt. Außer bei der Unterkategorie a sollte der Wassergehalt des gebrauchsfertigen Produkts abgezogen wer-
den.
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ANHANG III

METHODEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 1

Parameter Einheit
Test

Methode Veröffentlicht

VOC-Gehalt g/l ISO 11890-2 2002

VOC-Gehalt, wenn reaktive Verdün-
nungsmittel vorhanden sind

g/l ASTMD 2369 2003
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 21. April 2004

über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China über die Rückübernahme von Personen

mit unbefugtem Aufenthalt

(2004/424/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 63 Nummer 3
Buchstabe b) in Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2
Unterabsatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Unterabsatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission hat im Namen der Europäischen
Gemeinschaft mit der Sonderverwaltungsregion Macau
der Volksrepublik China ein Abkommen über die Rück-
übernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt
ausgehandelt.

(2) Dieses Abkommen ist vorbehaltlich seines späteren
Abschlusses am 13. Oktober 2003 im Namen der Euro-
päischen Gemeinschaft unterzeichnet worden.

(3) Dieses Abkommen sollte genehmigt werden.

(4) Mit dem Abkommen wird ein Rückübernahmeausschuss
eingesetzt, der rechtswirksame Beschlüsse fassen kann.
Daher muss geregelt werden, wer die Gemeinschaft in
diesem Ausschuss vertritt und nach welchem Verfahren
der Standpunkt der Gemeinschaft festgelegt wird.

(5) Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen

Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands hat das Ver-
einigte Königreich mitgeteilt, dass es sich an der
Annahme und Anwendung dieses Beschlusses beteiligen
möchte.

(6) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über
die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands und
unbeschadet des Artikels 4 des genannten Protokolls
beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieses
Beschlusses, der für Irland nicht bindend oder anwend-
bar ist.

(7) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über
die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an
der Annahme dieses Beschlusses, der für Dänemark
nicht bindend oder anwendbar ist —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
der Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China
über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Auf-
enthalt sowie die dazugehörigen Erklärungen werden im
Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.
(1) Stellungnahme vom 26. Februar 2004 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).
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Artikel 2

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 20 Absatz 2 des
Abkommens vorgesehene Notifikation vor (1).

Artikel 3

Die Kommission, unterstützt von Sachverständigen aus den
Mitgliedstaaten, vertritt die Gemeinschaft in dem mit Artikel 17
des Abkommens eingesetzten Rückübernahmeausschuss.

Artikel 4

Der Standpunkt der Gemeinschaft im Rückübernahmeaus-
schuss zur Annahme von dessen in Artikel 17 Absatz 5 des
Abkommens vorgesehener Geschäftsordnung wird von der
Kommission nach Anhörung eines vom Rat eingesetzten
besonderen Ausschusses festlegt.

Der Standpunkt der Gemeinschaft zu allen übrigen Beschlüssen
des Rückübernahmeausschusses wird auf Vorschlag der Kom-
mission vom Rat mit qualifizierter Mehrheit festgelegt.

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 21. April 2004.

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. WALSH

(1) Der Tag des In-Kraft-Tretens des Rückübernahmeabkommens wird
vom Generalsekretariat des Rates im Amtsblatt der Europäischen
Union bekannt gegeben.
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ABKOMMEN

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Sonderverwaltungsregion Macau der
Volksrepublik China über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

(im Folgenden „Gemeinschaft“ genannt)

und

DIE SONDERVERWALTUNGSREGION MACAU DER VOLKSREPUBLIK CHINA

(im Folgenden „SVR Macau“ genannt), von der Zentralen Volksregierung der Volksrepublik China ordnungsgemäß zum
Abschluss dieses Abkommens ermächtigt,

beide im Folgenden „Vertragsparteien“ genannt,

ENTSCHLOSSEN, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, um die illegale Einwanderung wirksamer zu bekämpfen,

BEZUG NEHMEND auf die Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der
Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie
der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 81 vom 21.3.2001, S. 1),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang II der Verordnung, nach dem die Inhaber eines Reise-
passes der „Região Administrativa Especial de Macau“ für einen Aufenthalt, der insgesamt drei Monate nicht überschrei-
tet, von der Pflicht befreit sind, beim Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im
Besitz eines Visums zu sein,

IN DEM BESTREBEN, mit diesem Abkommen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit schnelle und effiziente Verfahren
für die Identifizierung und Rückführung von Personen einzuführen, die die Voraussetzungen für die Einreise in das
Gebiet der SVR Macau oder eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder die Anwesenheit oder den Aufent-
halt in diesem Gebiet nicht oder nicht mehr erfüllen, und die Durchbeförderung dieser Personen im Geiste der Zusam-
menarbeit zu erleichtern,

IN DER ERWÄGUNG, dass die Bestimmungen dieses Abkommens, das in den Geltungsbereich von Titel IV des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft fällt, nach dem Protokoll über die Position Dänemarks im Anhang des
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft nicht für das
Königreich Dänemark gelten,

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Abkommens gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

a) „Mitgliedstaat“ ist einer der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union mit Ausnahme des Königreichs Dänemark;

b) „Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats“ ist, wer im Sinne
der Definition für Gemeinschaftszwecke die Staatsangehö-
rigkeit eines Mitgliedstaats besitzt;

c) „Gebietsansässiger der SVR Macau“ ist, wer das Recht
besitzt, sich ständig in der SVR Macau aufzuhalten;

d) „einer anderen Hoheitsgewalt unterstehende Person“ ist,
wer weder Gebietsansässiger der SVR Macau noch Staats-
angehöriger eines Mitgliedstaats ist;

e) „Aufenthaltsgenehmigung“ ist jede von der SVR Macau
oder einem Mitgliedstaat ausgestellte Erlaubnis, die eine
Person berechtigt, sich in dem betreffenden Gebiet auf-
zuhalten. Dieser Begriff umfasst nicht die Erlaubnis, im
Zusammenhang mit der Bearbeitung eines Asylantrags oder
eines Antrags auf eine Aufenthaltsgenehmigung vorüber-
gehend in dem betreffenden Gebiet zu verbleiben;

f) „Visum“ ist die Genehmigung oder Entscheidung der SVR
Macau oder eines Mitgliedstaats, die für die Einreise in oder
die Durchreise durch das betreffende Gebiet erforderlich ist.
Dieser Begriff umfasst nicht das Flughafentransitvisum.
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ABSCHNITT I

RÜCKÜBERNAHMEPFLICHTEN DER SVR MACAU

Artikel 2

Rückübernahme Gebietsansässiger und ehemaliger
Gebietsansässiger

(1) Die SVR Macau nimmt auf Ersuchen eines Mitgliedstaats
ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Förm-
lichkeiten alle Personen zurück, die die geltenden Vorausset-
zungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet des ersuchenden
Mitgliedstaats oder die Anwesenheit oder den Aufenthalt in sei-
nem Hoheitsgebiet nicht oder nicht mehr erfüllen, sofern nach-
gewiesen oder glaubhaft gemacht wird, dass sie Gebietsansäs-
sige der SVR Macau sind.

Dies gilt auch für Personen, die nach ihrer Einreise in das
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ihr Recht, sich in der SVR
Macau ständig aufzuhalten, verloren haben, es sei denn, dass
diese Personen von dem betreffenden Mitgliedstaat eingebürgert
worden sind.

(2) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats stellt die SVR Macau
der zurückzunehmenden Person, falls notwendig, unverzüglich
das für ihre Rückführung erforderliche Reisedokument mit
einer Gültigkeitsdauer von mindestens 6 (sechs) Monaten aus.
Kann die betreffende Person aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer des ursprünglich
ausgestellten Reisedokuments rückgeführt werden, so stellt die
SVR Macau innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ein neues Reise-
dokument mit gleicher Gültigkeitsdauer aus. Hat die SVR
Macau das Ersuchen des Mitgliedstaats innerhalb von 15 (fünf-
zehn) Tagen nicht beantwortet, so wird davon ausgegangen,
dass sie das Standardreisedokument der EU für die Zwecke der
Ausweisung anerkennt.

Artikel 3

Rücknahme von Personen, die einer anderen
Hoheitsgewalt unterstehen

(1) Die SVR Macau nimmt auf Ersuchen eines Mitgliedstaats
ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Förm-
lichkeiten alle einer anderen Hoheitsgewalt unterstehenden Per-
sonen zurück, die die geltenden Voraussetzungen für die Ein-
reise in das Hoheitsgebiet des ersuchenden Mitgliedstaats oder
die Anwesenheit oder den Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet
nicht oder nicht mehr erfüllen, sofern nachgewiesen oder
glaubhaft gemacht wird, dass diese Personen

a) zum Zeitpunkt der Einreise in den betreffenden Mitglied-
staat im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung der
SVR Macau waren oder

b) nach ihrer Einreise in das Gebiet der SVR Macau von dort
aus auf direktem Wege illegal in das Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten eingereist sind.

(2) Die Rücknahmepflicht nach Absatz 1 gilt nicht, sofern

a) die einer anderen Hoheitsgewalt unterstehende Person sich
nur im Transit durch das Gebiet der SVR Macau befand,
ohne dort einzureisen, oder

b) der ersuchende Mitgliedstaat der einer anderen Hoheits-
gewalt unterstehenden Person vor oder nach ihrer Einreise
in sein Hoheitsgebiet eine Aufenthaltsgenehmigung aus-
gestellt hat, es sei denn, dass die betreffende Person im
Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung der SVR Macau mit
längerer Gültigkeitsdauer ist.

(3) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats stellt die SVR Macau
der zurückzunehmenden Person, falls notwendig, unverzüglich
das für ihre Rückführung erforderliche Reisedokument mit
einer Gültigkeitsdauer von mindestens 6 (sechs) Monaten aus.
Kann die betreffende Person aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer des ursprünglich
ausgestellten Reisedokuments rückgeführt werden, so stellt die
SVR Macau innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ein neues Reise-
dokument mit gleicher Gültigkeitsdauer aus. Hat die SVR
Macau das Ersuchen des Mitgliedstaats innerhalb von 15 (fünf-
zehn) Tagen nicht beantwortet, so wird davon ausgegangen,
dass sie das Standardreisedokument der EU für die Zwecke der
Ausweisung anerkennt.

ABSCHNITT II

RÜCKÜBERNAHMEPFLICHTEN DER GEMEINSCHAFT

Artikel 4

Rückübernahme eigener Staatsangehöriger und
ehemaliger eigener Staatsangehöriger

(1) Ein Mitgliedstaat nimmt auf Ersuchen der SVR Macau
ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Förm-
lichkeiten alle Personen zurück, die die geltenden Vorausset-
zungen für die Einreise in das Gebiet der SVR Macau oder die
Anwesenheit oder den Aufenthalt in ihrem Gebiet nicht oder
nicht mehr erfüllen, sofern nachgewiesen oder glaubhaft
gemacht wird, dass sie Staatsangehörige dieses Mitgliedstaats
sind. Dies gilt auch für Personen, die nach ihrer Einreise in das
Gebiet der SVR Macau die Staatsangehörigkeit eines Mitglied-
staats verloren oder aufgegeben haben, es sei denn, dass diese
Personen Gebietsansässige der SVR Macau sind.

(2) Auf Ersuchen der SVR Macau stellt ein Mitgliedstaat der
zurückzunehmenden Person, falls notwendig, unverzüglich das
für ihre Rückführung erforderliche Reisedokument mit einer
Gültigkeitsdauer von mindestens 6 (sechs) Monaten aus. Kann
die betreffende Person aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer des ursprünglich aus-
gestellten Reisedokuments rückgeführt werden, so stellt der
betreffende Mitgliedstaat innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ein
neues Reisedokument mit gleicher Gültigkeitsdauer aus. Hat
der Mitgliedstaat das Ersuchen der SVR Macau innerhalb von
15 (fünfzehn) Tagen nicht beantwortet, so wird davon aus-
gegangen, dass er die „Travel Permit of Exceptional Use“ (Son-
derreiseerlaubnis) der SVR Macau anerkennt.
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Artikel 5

Rückübernahme von einer anderen Hoheitsgewalt
unterstehenden Personen

(1) Ein Mitgliedstaat nimmt auf Ersuchen der SVR Macau
ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Förm-
lichkeiten alle einer anderen Hoheitsgewalt unterstehenden Per-
sonen zurück, die die geltenden Voraussetzungen für die Ein-
reise in das Gebiet der SVR Macau oder die Anwesenheit oder
den Aufenthalt in ihrem Gebiet nicht oder nicht mehr erfüllen,
sofern nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, dass sie

a) zum Zeitpunkt der Einreise in die SVR Macau im Besitz
einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung des ersuchten Mit-
gliedstaats waren oder

b) nach ihrer Einreise in das Hoheitsgebiet des ersuchten Mit-
gliedstaats von dort aus auf direktem Wege illegal in das
Gebiet der SVR Macau eingereist sind.

(2) Die Rücknahmepflicht nach Absatz 1 gilt nicht, sofern

a) die einer anderen Hoheitsgewalt unterstehende Person im
Transit über einen internationalen Flughafen des ersuchten
Mitgliedstaats gereist ist oder

b) die SVR Macau der einer anderen Hoheitsgewalt unterste-
henden Person vor oder nach ihrer Einreise in ihr Gebiet
eine Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt hat, es sei denn,
dass die betreffende Person im Besitz einer Aufenthalts-
genehmigung des ersuchten Mitgliedstaats mit längerer Gül-
tigkeitsdauer ist.

(3) Haben zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Aufenthalts-
genehmigung ausgestellt, so gilt die Rückübernahmepflicht
nach Absatz 1 für den Mitgliedstaat, der das am längsten gül-
tige Dokument bzw., wenn eines oder mehrere dieser Doku-
mente bereits abgelaufen sind, das noch gültige Dokument aus-
gestellt hat. Sind alle Dokumente bereits abgelaufen, so gilt die
Rückübernahmepflicht nach Absatz 1 für den Mitgliedstaat,
der das zuletzt abgelaufene Dokument ausgestellt hat.

(4) Auf Ersuchen der SVR Macau stellt ein Mitgliedstaat der
zurückzunehmenden Person, falls notwendig, unverzüglich das
für ihre Rückführung erforderliche Reisedokument mit einer
Gültigkeitsdauer von mindestens 6 (sechs) Monaten aus. Kann
die betreffende Person aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer des ursprünglich aus-
gestellten Reisedokuments rückgeführt werden, so stellt der
betreffende Mitgliedstaat innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ein
neues Reisedokument mit gleicher Gültigkeitsdauer aus. Hat
der Mitgliedstaat das Ersuchen der SVR Macau innerhalb von
15 (fünfzehn) Tagen nicht beantwortet, so wird davon aus-
gegangen, dass er die „Travel Permit of Exceptional Use“ (Son-
derreiseerlaubnis) der SVR Macau anerkennt.

ABSCHNITT III

RÜCKÜBERNAHMEVERFAHREN

Artikel 6

Grundsatz

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 ist für die Rückführung
einer aufgrund einer Verpflichtung nach den Artikeln 2 bis 5
zurückzunehmenden Person der zuständigen Behörde der
ersuchten Vertragspartei ein Rückübernahmeersuchen zu über-
mitteln.

(2) Das Rückübernahmeersuchen kann durch eine schriftli-
che Mitteilung ersetzt werden, die rechtzeitig vor der Rückfüh-
rung der betreffenden Person an die ersuchte Vertragspartei zu
richten ist, sofern die zurückzunehmende Person

a) im Besitz eines gültigen Reisedokuments und gegebenen-
falls einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung der ersuchten
Vertragspartei und

b) zur Rückkehr in die ersuchte Vertragspartei bereit ist.

Artikel 7

Rückübernahmeersuchen

(1) Ein Rückübernahmeersuchen muss Folgendes enthalten:

a) Angaben zu der zurückzunehmenden Person (z. B. Vor-
namen, Familiennamen, Geburtsdatum und — falls möglich
— Geburtsort sowie letzter Aufenthaltsort);

b) die Angabe der Mittel, mit denen die Staatsangehörigkeit
bzw. Gebietsansässigkeit nachgewiesen oder glaubhaft
gemacht wird, und falls möglich Kopien der Dokumente.

(2) Das Rückübernahmeersuchen sollte gegebenenfalls auch
Folgendes enthalten:

a) die Erklärung, dass die rückzuführende Person hilfs- oder
betreuungsbedürftig ist, sofern die betreffende Person dieser
Erklärung ausdrücklich zugestimmt hat;

b) die Angabe sonstiger Schutz- oder Sicherheitsmaßnahmen,
die bei der Rückführung im Einzelfall erforderlich sind.

(3) Ein gemeinsames Formblatt für das Rückübernahmeersu-
chen ist diesem Abkommen als Anhang 5 beigefügt.
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Artikel 8

Beweismittel für Staatsangehörigkeit bzw.
Gebietsansässigkeit

(1) Die Staatsangehörigkeit bzw. Gebietsansässigkeit kann
nach Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 1 mit den in
Anhang 1 aufgeführten Dokumenten nachgewiesen werden,
selbst wenn ihre Gültigkeitsdauer abgelaufen ist. Wird ein sol-
ches Dokument vorgelegt, so erkennen die Mitgliedstaaten die
Staatsangehörigkeit und die SVR Macau die Gebietsansässigkeit
ohne Weiteres an. Der Nachweis der Staatsangehörigkeit bzw.
Gebietsansässigkeit kann nicht mit gefälschten Dokumenten
erbracht werden.

(2) Die Staatsangehörigkeit bzw. Gebietsansässigkeit kann
nach Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 1 mit den in
Anhang 2 aufgeführten Dokumenten glaubhaft gemacht wer-
den, selbst wenn ihre Gültigkeitsdauer abgelaufen ist. Wird ein
solches Dokument vorgelegt, so sehen die Mitgliedstaaten die
Staatsangehörigkeit und die SVR Macau die Gebietsansässigkeit
als festgestellt an, sofern sie nichts anderes nachweisen können.

(3) Kann keines der in Anhang 1 oder Anhang 2 aufgeführ-
ten Dokumente vorgelegt werden, so treffen die zuständigen
Behörden der SVR Macau oder des betreffenden Mitgliedstaats
auf Ersuchen Vorkehrungen, um die zurückzunehmende Person
zur Feststellung ihrer Staatsangehörigkeit bzw. Gebietsansässig-
keit unverzüglich in geeigneter Weise zu befragen.

Artikel 9

Beweismittel bei einer anderen Hoheitsgewalt
unterstehenden Personen

(1) Die Erfüllung der Voraussetzungen für die Rücküber-
nahme von einer anderen Hoheitsgewalt unterstehenden Per-
sonen kann nach Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1
mit den in Anhang 3 aufgeführten Beweismitteln nachgewiesen
werden; der Nachweis kann nicht mit gefälschten Dokumenten
erbracht werden. Ein solcher Nachweis wird von der anderen
Vertragspartei ohne Weiteres anerkannt.

(2) Die Erfüllung der Voraussetzungen für die Rücküber-
nahme von einer anderen Hoheitsgewalt unterstehenden Per-
sonen kann nach Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1
mit den in Anhang 4 aufgeführten Beweismitteln glaubhaft
gemacht werden. Wird ein solcher Anscheinsbeweis vorgelegt,
so sehen die Vertragsparteien die Voraussetzungen als erfüllt
an, sofern sie nichts anderes nachweisen können.

(3) Die Illegalität der Einreise, der Anwesenheit oder des
Aufenthalts kann festgestellt werden, wenn die Reisedokumente
der betreffenden Person fehlen oder wenn in diesen Dokumen-
ten das erforderliche Visum oder die erforderliche Aufenthalts-
genehmigung für das Hoheitsgebiet des ersuchenden Mitglied-
staats bzw. für das Gebiet der SVR Macau fehlt. Die Erklärung
der zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei, dass
die betreffende Person nicht im Besitz der erforderlichen Reise-
dokumente, des erforderlichen Visums oder der erforderlichen
Aufenthaltsgenehmigung ist, stellt ebenfalls einen Anscheins-

beweis für die Illegalität der Einreise, der Anwesenheit oder des
Aufenthalts dar.

Artikel 10

Fristen

(1) Das Rückübernahmeersuchen ist der zuständigen
Behörde der ersuchten Vertragspartei innerhalb eines Jahres zu
übermitteln, nachdem die ersuchende Behörde Kenntnis davon
erlangt hat, dass die einer anderen Hoheitsgewalt unterstehende
Person die geltenden Voraussetzungen für die Einreise, die
Anwesenheit oder den Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllt.
Bestehen rechtliche oder tatsächliche Hindernisse für die recht-
zeitige Übermittlung des Ersuchens, so wird die Frist auf Ersu-
chen verlängert, jedoch nur so lange, bis die Hindernisse nicht
mehr bestehen.

(2) Das Rückübernahmeersuchen ist unverzüglich, auf jeden
Fall aber innerhalb eines Monats zu beantworten; wird das
Rückübernahmeersuchen abgelehnt, so ist dies zu begründen.
Die Frist beginnt mit dem Tag des Eingangs des Rückübernah-
meersuchens. Bei Ablauf der Frist gilt die Zustimmung zur
Rückführung als erteilt.

(3) Nach Erteilung der Zustimmung bzw. nach Ablauf der
Einmonatsfrist wird die betreffende Person unverzüglich, auf
jeden Fall aber innerhalb von drei Monaten, rückgeführt. Auf
Ersuchen kann diese Frist um die Zeit verlängert werden, die
für die Beseitigung rechtlicher oder praktischer Hindernisse
benötigt wird.

Artikel 11

Rückführungsmodalitäten und Art der Beförderung

(1) Vor der Rückführung einer Person treffen die zuständi-
gen Behörden der SVR Macau und des betreffenden Mitglied-
staats im Voraus eine schriftliche Absprache über den Tag der
Rückführung, die Grenzübergangsstelle und etwaige Begleitper-
sonen.

(2) Kein Beförderungsmittel, sei es auf dem Luft-, Land- oder
Seeweg, ist ausgeschlossen; die Rückführung erfolgt in der
Regel jedoch auf dem Luftweg. Die Rückführung auf dem Luft-
weg ist nicht auf die Inanspruchnahme von nationalen Flugge-
sellschaften oder Sicherheitspersonal der ersuchenden Vertrags-
partei beschränkt und kann mit Linien- oder Charterflügen
erfolgen.

ABSCHNITT IV

DURCHBEFÖRDERUNG

Artikel 12

Grundsätze

(1) Die SVR Macau genehmigt auf Ersuchen eines Mitglied-
staats die Durchbeförderung von einer anderen Hoheitsgewalt
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unterstehenden Personen durch ihr Gebiet und ein Mitglied-
staat genehmigt auf Ersuchen der SVR Macau die Durchbeför-
derung von einer anderen Hoheitsgewalt unterstehenden Per-
sonen durch sein Hoheitsgebiet, wenn die Weiterreise in
etwaige weitere Durchgangsstaaten und die Rückübernahme
durch den Bestimmungsstaat gewährleistet ist.

(2) Die Mitgliedstaaten und die SVR Macau beschränken die
Durchbeförderung von einer anderen Hoheitsgewalt unterste-
henden Personen auf die Fälle, in denen diese Personen nicht
auf direktem Wege in den Bestimmungsstaat rückgeführt wer-
den können.

(3) Die Durchbeförderung kann von der SVR Macau oder
einem Mitgliedstaat abgelehnt werden

a) wenn die Gefahr besteht, dass die einer anderen Hoheits-
gewalt unterstehende Person in einem anderen Durch-
gangsstaat oder im Bestimmungsstaat verfolgt wird, wenn
sie dort strafrechtlichen Verfahren oder Maßnahmen aus-
gesetzt sein könnte oder wenn ihr im Hoheitsgebiet des
ersuchten Mitgliedstaats bzw. im Gebiet der SVR Macau ein
strafrechtliches Verfahren droht;

b) aus Gründen der öffentlichen Gesundheit, der inneren
Sicherheit oder sonstiger grundlegender Interessen der
Rechtsordnung.

(4) Die SVR Macau bzw. der Mitgliedstaat kann die Geneh-
migung widerrufen, wenn nach deren Erteilung in Absatz 3
genannte Umstände auftreten oder bekannt werden, die der
Durchbeförderung entgegenstehen, oder wenn die Weiterreise
in etwaige weitere Durchgangsstaaten oder die Rückübernahme
durch den Bestimmungsstaat nicht mehr gewährleistet ist.

Artikel 13

Verfahren bei der Durchbeförderung

(1) Den zuständigen Behörden ist ein schriftliches Durch-
beförderungsersuchen zu übermitteln, das Folgendes enthalten
muss:

a) Art der Durchbeförderung (auf dem Luft-, Land- oder See-
weg), etwaige weitere Durchgangsstaaten und vorgesehener
Bestimmungsstaat;

b) Angaben zu der betreffenden Person (z. B. Vorname, Fami-
lienname, Geburtsdatum und — falls möglich — Geburts-
ort, Staatsangehörigkeit, Art und Nummer des Reisedoku-
ments);

c) die Angabe der vorgesehenen Grenzübergangsstelle, der
Zeit der Übergabe und etwaiger Begleitpersonen;

d) die Erklärung, dass nach Auffassung der ersuchenden Ver-
tragspartei die Voraussetzungen des Artikels 12 Absatz 2
erfüllt sind und dass Gründe für eine Ablehnung nach
Artikel 12 Absatz 3 nicht bekannt sind.

Ein gemeinsames Formblatt für das Durchbeförderungsersu-
chen ist diesem Abkommen als Anhang 6 beigefügt.

(2) Die zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei
unterrichtet die ersuchende zuständige Behörde unverzüglich
schriftlich über die Übernahme, wobei sie die Grenzübergangs-
stelle und die vorgesehene Zeit der Übernahme bestätigt, bzw.
über die Ablehnung der Übernahme und die Gründe für diese
Ablehnung.

(3) Erfolgt die Durchbeförderung auf dem Luftweg, so sind
die zurückzunehmende Person und etwaige Begleitpersonen
von der Pflicht befreit, im Besitz eines Flughafentransitvisums
zu sein.

(4) Vorbehaltlich gegenseitiger Konsultationen unterstützen
die zuständigen Behörden der ersuchten Vertragspartei die
Durchbeförderung, insbesondere durch Überwachung der
betreffenden Personen und Bereitstellung geeigneter Unterbrin-
gungsmöglichkeiten.

ABSCHNITT V

KOSTEN

Artikel 14

Beförderungs- und Durchbeförderungskosten

Unbeschadet des Rechts der zuständigen Behörden, von der
rückzuübernehmenden Person oder Dritten die Erstattung der
mit der Rückübernahme zusammenhängenden Kosten zu ver-
langen, werden alle im Zusammenhang mit der Rücküber-
nahme und der Durchbeförderung nach diesem Abkommen
entstehenden Kosten für die Beförderung bis zur Grenze des
Bestimmungsstaats von der ersuchenden Vertragspartei getra-
gen.

ABSCHNITT VI

DATENSCHUTZ UND UNBERÜHRTHEITSKLAUSEL

Artikel 15

Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten werden nur übermittelt, sofern
dies für die Anwendung dieses Abkommens durch die zustän-
digen Behörden der SVR Macau oder der Mitgliedstaaten erfor-
derlich ist.

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einzelfall
unterliegt dem Recht der SVR Macau bzw., wenn der für die
Verarbeitung Verantwortliche eine zuständige Behörde eines
Mitgliedstaats ist, den Bestimmungen der Richtlinie 95/46/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl.
L 281 vom 23.11.1995, S. 31) und den von diesem Mitglied-
staat zur Umsetzung der Richtlinie erlassenen Rechtsvorschrif-
ten.
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(3) Ferner gelten folgende Grundsätze:

a) Personenbezogene Daten müssen nach Treu und Glauben
und auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden.

b) Personenbezogene Daten müssen für den festgelegten ein-
deutigen und rechtmäßigen Zweck der Anwendung dieses
Abkommens erhoben werden und dürfen weder von der
übermittelnden Behörde noch von dem Empfänger in einer
mit dieser Zweckbestimmung nicht zu vereinbarenden
Weise weiterverarbeitet werden.

c) Personenbezogene Daten müssen dem Zweck entsprechen,
für den sie erhoben und/oder weiterverarbeitet werden,
und dafür erheblich sein und dürfen nicht darüber hinaus-
gehen; insbesondere dürfen die übermittelten personenbe-
zogenen Daten nur Folgendes betreffen:

— Angaben zu der rückzuführenden Person (z. B. Famili-
enname, Vorname, etwaige frühere Namen, Spitznamen
oder Pseudonyme, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht,
derzeitige und etwaige frühere Staatsangehörigkeit),

— Personalausweis oder Reisepass (Nummer, Gültigkeits-
dauer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, Aus-
stellungsort),

— Zwischenlandungen und Reiseroute,

— sonstige Informationen, die zur Identifizierung der
rückzuführenden Person oder zur Prüfung der Rück-
übernahmevoraussetzungen nach diesem Abkommen
benötigt werden.

d) Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig sein und,
falls notwendig, auf den neuesten Stand gebracht werden.

e) Personenbezogene Daten dürfen nicht länger, als es für die
Realisierung des Zwecks, für den sie erhoben oder weiter-
verarbeitet werden, erforderlich ist, in einer Form auf-
bewahrt werden, die die Identifizierung der betroffenen
Personen ermöglicht.

f) Die übermittelnde Behörde und der Empfänger treffen alle
zumutbaren Maßnahmen, um gegebenenfalls die Berichti-
gung, Löschung oder Sperrung personenbezogener Daten
zu gewährleisten, falls die Verarbeitung nicht mit diesem
Artikel in Einklang steht, insbesondere weil die Daten nicht
dem Verarbeitungszweck entsprechen, dafür nicht erheblich
oder sachlich nicht richtig sind oder darüber hinausgehen.
Dies schließt die Notifizierung der Berichtigung, Löschung
oder Sperrung an die andere Vertragspartei ein.

g) Auf Ersuchen teilt der Empfänger der übermittelnden
Behörde mit, welchen Gebrauch er von den übermittelten
Daten gemacht hat und welche Ergebnisse er damit erzielt
hat.

h) Personenbezogene Daten dürfen nur den zuständigen
Behörden übermittelt werden. Für die Weitergabe an
andere Stellen ist die vorherige Zustimmung der übermit-
telnden Behörde erforderlich.

i) Die übermittelnde und die empfangende Behörde sind ver-
pflichtet, schriftliche Aufzeichnungen über die Übermitt-
lung und den Empfang personenbezogener Daten zu füh-
ren.

Artikel 16

Unberührtheitsklausel

(1) Dieses Abkommen lässt die sich aus dem Völkerrecht
ergebenden Rechte, Pflichten und Zuständigkeiten der Gemein-
schaft, der Mitgliedstaaten und der SVR Macau unberührt.

(2) Dieses Abkommen steht der Rückführung einer Person
aufgrund anderer formeller oder informeller Vereinbarungen
nicht entgegen.

ABSCHNITT VII

DURCHFÜHRUNG UND ANWENDUNG

Artikel 17

Rückübernahmeausschuss

(1) Die Vertragsparteien unterstützen einander in der
Anwendung und Auslegung dieses Abkommens. Zu diesem
Zweck setzen sie einen Rückübernahmeausschuss ein, der vor
allem die Aufgabe hat,

a) die Anwendung dieses Abkommens zu überwachen;

b) die für seine einheitliche Umsetzung erforderlichen Durch-
führungsbestimmungen zu beschließen;

c) einen regelmäßigen Informationsaustausch über die nach
Artikel 18 von einzelnen Mitgliedstaaten und der SVR
Macau vereinbarten Durchführungsprotokolle durchzufüh-
ren;

d) Änderungen zu diesem Abkommen zu empfehlen.

(2) Empfehlungen des Rückübernahmeausschusses für eine
Änderung der Anhänge dieses Abkommens können von den
Vertragsparteien nach einem vereinfachten Verfahren angenom-
men werden.

(3) Der Rückübernahmeausschuss setzt sich aus Vertretern
der Gemeinschaft und der SVR Macau zusammen; die Gemein-
schaft wird von der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften vertreten, die von Sachverständigen aus den Mitglied-
staaten unterstützt wird.
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(4) Der Rückübernahmeausschuss tritt bei Bedarf auf Antrag
einer Vertragspartei zusammen.

(5) Der Rückübernahmeausschuss gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

Artikel 18

Durchführungsprotokolle

(1) Die SVR Macau und ein Mitgliedstaat können Durchfüh-
rungsprotokolle vereinbaren mit Bestimmungen über

a) die Benennung der zuständigen Behörden, die Grenzüber-
gangsstellen, die Mitteilung der Kontaktstellen und die zu
verwendenden Sprachen;

b) die Voraussetzungen für die Durchbeförderung von einer
anderen Hoheitsgewalt unterstehenden Personen mit
Begleitpersonen;

c) zusätzliche Beweismittel und Dokumente, die nicht in den
Anhängen 1 bis 4 aufgeführt sind.

(2) Die in Absatz 1 genannten Durchführungsprotokolle tre-
ten erst in Kraft, nachdem sie dem nach Artikel 17 eingesetzten
Rückübernahmeausschuss notifiziert worden sind.

(3) Die SVR Macau erklärt sich bereit, jede Bestimmung
eines mit einem Mitgliedstaat vereinbarten Durchführungspro-
tokolls auch in ihren Beziehungen zu jedem anderen Mitglied-
staat anzuwenden, der darum ersucht.

Artikel 19

Verhältnis zu bilateralen Rückübernahmeabkommen und
-vereinbarungen der Mitgliedstaaten

Die Bestimmungen dieses Abkommens haben Vorrang vor den
Bestimmungen der nach Artikel 18 zwischen einzelnen Mit-
gliedstaaten und der SVR Macau geschlossenen bilateralen

Abkommen oder Vereinbarungen über die Rückübernahme
von Personen mit unbefugtem Aufenthalt, soweit diese mit den
Bestimmungen dieses Abkommens unvereinbar sind.

ABSCHNITT VIII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 20

Inkrafttreten, Laufzeit und Kündigung

(1) Dieses Abkommen ist von den Vertragsparteien nach
ihren Verfahren zu ratifizieren oder zu genehmigen.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten
Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien
einander den Abschluss der in Absatz 1 genannten Verfahren
notifiziert haben.

(3) Dieses Abkommen bleibt auf unbegrenzte Zeit in Kraft,
sofern es nicht nach Absatz 4 gekündigt wird.

(4) Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch
schriftliche Notifizierung an die andere Vertragspartei kündi-
gen. Dieses Abkommen tritt sechs Monate nach dem Tag dieser
Notifizierung außer Kraft.

Artikel 21

Anhänge

Die Anhänge 1 bis 6 sind Bestandteil dieses Abkommens.

Geschehen zu Luxemburg am dreizehnten Oktober zweitausen-
dunddrei in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, eng-
lischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, nie-
derländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

Por la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular de China
For Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao
Für die Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China
Για την Ειδική ∆ιοικητική Περιφέρεια Μακάο της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
For the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China
Pour la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine
Per la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese
Voor de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China
Pela Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
Kiinan kansantasavallan Macaon erityishallintotalueen puolesta
För folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao
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ANHANG 1

Gemeinsame Liste der Dokumente, deren Vorlage als Nachweis der Staatsangehörigkeit bzw.
Gebietsansässigkeit gilt

(Artikel 2 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 1, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1)

Mitgliedstaaten:

— Reisepässe jeder Art (nationale Reisepässe, Diplomatenpässe, Dienstpässe, Sammelpässe und Ersatzpässe einschließ-
lich Kinderpässen),

— Personalausweise jeder Art (einschließlich vorläufiger Personalausweise),

— Wehrpässe und Militärausweise,

— Seefahrtsbücher und Kapitänsausweise,

— amtliche Dokumente, aus denen die Staatsangehörigkeit der betreffenden Person hervorgeht.

Macau:

— Reisepass der Sonderverwaltungsregion Macau (Passaporte da Região Administrativa Especial de Macau),

— Personalausweis für Gebietsansässige der Sonderverwaltungsregion Macau (Bilhete de Identidade de Residente Per-
manente da Região Administrativa Especial de Macau),

— amtliche Dokumente, aus denen die Gebietsansässigkeit der betreffenden Person hervorgeht.
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ANHANG 2

Gemeinsame Liste der Dokumente, deren Vorlage als Glaubhaftmachung der Staatsangehörigkeit bzw.
Gebietsansässigkeit gilt

(Artikel 2 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 1, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1)

— Fotokopien der in Anhang 1 aufgeführten Dokumente,

— Personalausweis für Gebietsansässige Macaus mit einem mindestens sieben Jahre zurückliegenden Datum der erst-
maligen Ausstellung,

— Geburtsurkunden und Fotokopien davon,

— Zeugenaussagen,

— Angaben der betreffenden Person und von ihr gesprochene Sprache, einschließlich des Ergebnisses einer amtlichen
Prüfung,

— jedes sonstige Dokument, das dazu beitragen kann, die Staatsangehörigkeit bzw. Gebietsansässigkeit der betreffen-
den Person festzustellen, z. B. Führerscheine und Firmenausweise.
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ANHANG 3

Gemeinsame Liste der Dokumente, die als Nachweis für die Erfüllung der Voraussetzungen für die
Rückübernahme von einer anderen Hoheitsgewalt unterstehenden Personen gelten

(Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1)

— Visa, Einreise-/Ausreisestempel und ähnliche Vermerke im Reisedokument der betreffenden Person,

— Tickets sowie Bescheinigungen und Rechnungen jeder Art (z. B. Hotelrechnungen, Terminkarten für Arzt-/Zahnarzt-
besuche, Eintrittskarten für öffentliche/private Einrichtungen), aus denen eindeutig hervorgeht, dass sich die betref-
fende Person im Hoheitsgebiet des ersuchten Mitgliedstaats bzw. im Gebiet der SVR Macau aufgehalten hat,

— Bahnfahrkarten sowie Tickets und/oder Passagierlisten für Flug- oder Schiffsreisen, aus denen die Reiseroute im
Gebiet des ersuchten Staates hervorgeht,

— Angaben, nach denen die betreffende Person einen Kurierdienst oder ein Reisebüro in Anspruch genommen hat.
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ANHANG 4

Gemeinsame Liste der Dokumente, die als Anscheinsbeweis für die Erfüllung der Voraussetzungen für die
Rückübernahme von einer anderen Hoheitsgewalt unterstehenden Personen gelten

(Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1)

— Amtliche Erklärungen, insbesondere von Grenzbeamten und sonstigen Zeugen, die den Grenzübertritt der betreffen-
den Person bezeugen können,

— Beschreibung des Ortes und der Umstände, an dem bzw. unter denen die betreffende Person nach der Einreise in
das Hoheitsgebiet des ersuchenden Mitgliedstaats bzw. in das Gebiet der SVR Macau ergriffen wurde,

— Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthalt einer Person, die von einer internationalen Organisation zur Ver-
fügung gestellt wurden,

— Berichte/Bestätigung von Angaben durch Familienangehörige, Mitreisende usw.,

— Erklärungen der betreffenden Person.
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ANHANG 5

[Hoheitszeichen der SVR Macau]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort und Datum)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Bezeichnung der ersuchenden Behörde)

Aktenzeichen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

An

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Bezeichnung der ersuchten Behörde)

RÜCKÜBERNAHMEERSUCHEN

nach Artikel 7 des Abkommens vom 13. Oktober 2003 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der SVR Macau über die Rückübernahme von
Personen mit unbefugtem Aufenthalt

A. ANGABEN ZUR PERSON Fotografie

1. Vollständiger Name (Familiennamen unterstreichen):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Geburtsname:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Geburtsdatum und -ort:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Geschlecht und Personenbeschreibung (Größe, Augenfarbe, besondere Kennzeichen usw.):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Name des Vaters und der Mutter:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Aliasnamen (frühere Namen, Spitznamen oder Pseudonyme):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Staatsangehörigkeit und Sprache:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Letzter Aufenthaltsort im ersuchenden Staat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Anschrift im ersuchten Staat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B. BESONDERE UMSTÄNDE IN BEZUG AUF DIE RÜCKZUFÜHRENDE PERSON

1. Gesundheitszustand

(z. B. Hinweis auf besondere medizinische Betreuung, lateinischer Name einer Infektionskrankheit):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Hinweis auf eine besonders gefährliche Person

(z. B. Verdacht auf eine schwere Straftat, aggressives Verhalten):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. BEIGEFÜGTE BEWEISMITTEL

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Art des Dokuments)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Seriennummer, Ausstellungsdatum und -ort)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ausstellende Behörde)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ende der Gültigkeitsdauer)

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Art des Dokuments)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Seriennummer, Ausstellungsdatum und -ort)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ausstellende Behörde)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ende der Gültigkeitsdauer)

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Art des Dokuments)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Seriennummer, Ausstellungsdatum und -ort)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ausstellende Behörde)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ende der Gültigkeitsdauer)

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Art des Dokuments)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Seriennummer, Ausstellungsdatum und -ort)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ausstellende Behörde)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ende der Gültigkeitsdauer)

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Art des Dokuments)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Seriennummer, Ausstellungsdatum und -ort)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ausstellende Behörde)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ende der Gültigkeitsdauer)

D. BEMERKUNGEN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift) (Siegel/Stempel)
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ANHANG 6

[Hoheitszeichen der SVR Macau]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort und Datum)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Bezeichnung der ersuchenden Behörde)

Aktenzeichen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

An

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Bezeichnung der ersuchten Behörde)

DURCHBEFÖRDERUNGSERSUCHEN

nach Artikel 13 des Abkommens vom 13. Oktober 2003 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der SVR Macau über die Rückübernahme von
Personen mit unbefugtem Aufenthalt

A. ANGABEN ZUR PERSON Fotografie

1. Vollständiger Name (Familiennamen unterstreichen):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Geburtsname:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Geburtsdatum und -ort:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Geschlecht und Personenbeschreibung (Größe, Augenfarbe, besondere Kennzeichen usw.):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Aliasnamen (frühere Namen, Spitznamen oder Pseudonyme):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Staatsangehörigkeit und Sprache:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Art und Nummer des Reisedokuments:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B. DURCHBEFÖRDERUNG

1. Art der Durchbeförderung

n auf dem Luftweg n auf dem Seeweg n auf dem Landweg

2. Bestimmungsstaat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ggf. weitere Durchgangsstaaten:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Vorgesehene Grenzübergangsstelle, Datum und Zeit der Übergabe und etwaige Begleitpersonen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ist die Übernahme in etwaigen weiteren Durchgangsstaaten und im Bestimmungsstaat gewährleistet?

(Artikel 12 Absatz 2)

n Ja n Nein

6. Sind Gründe für eine Ablehnung der Durchbeförderung bekannt?

(Artikel 12 Absatz 3)

n Ja n Nein

C. BEMERKUNGEN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift) (Siegel/Stempel)
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU STAATENLOSEN

Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass für die SVR Macau zurzeit keine völkerrechtliche Überein-
kunft gilt, die sich mit den Staatenlosen befasst. Sie kommen daher überein, dass diese Personenkategorie
unter die Legaldefinition der „einer anderen Hoheitsgewalt unterstehenden Person“ in Artikel 1 Buchstabe
d) dieses Abkommens fällt.

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU VISA

Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass nach den geltenden Rechtsvorschriften Macaus Visa erst
bei der Einreise ausgestellt werden und bei der Ausreise aus Macau erlöschen. Es ist daher rechtlich
unmöglich, dass Angehörige von Drittstaaten bei der Einreise in einen Mitgliedstaat der Europäischen
Union im Besitz eines gültigen Visums für Macau sind.

Die Vertragsparteien kommen überein, zu gegebener Zeit Konsultationen abzuhalten, wenn sich diese
Rechtslage ändern sollte.

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU ARTIKEL 3 ABSATZ 2 BUCHSTABE a)

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die einer anderen Hoheitsgewalt unterstehenden Per-
sonen, die sich im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a) nur im Transit befinden, ohne einzureisen,
Personen sind, die mit Wissen der zuständigen Behörden der SVR Macau oder unter ihrer Bewachung
durchreisen.

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU DÄNEMARK

Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass dieses Abkommen nicht für das Hoheitsgebiet und die
Staatsangehörigen des Königreichs Dänemark gilt. Es ist daher zweckmäßig, dass die SVR Macau und
Dänemark ein diesem Abkommen entsprechendes Rückübernahmeabkommen schließen.

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU ISLAND UND NORWEGEN

Die Vertragsparteien nehmen die engen Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Island
sowie Norwegen zur Kenntnis, die insbesondere auf dem Abkommen vom 18. Mai 1999 über die Betei-
ligung dieser Länder an der Umsetzung, Anwendung und Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands
beruhen. Es ist daher zweckmäßig, dass die SVR Macau mit Island und Norwegen ein diesem Abkommen
entsprechendes Rückübernahmeabkommen schließt.

30.4.2004 L 143/115Amtsblatt der Europäischen UnionDE


	Inhalt
	Beschluss Nr. 803/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Annahme des Aktionsprogramms (2004-2008) der Gemeinschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen sowie zum Schutz von Opfern und gefährdeten Gruppen (Programm DAPHNE II)
	Beschluss Nr. 804/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Auflage eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft (Programm "Hercule")
	Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen
	Verordnung (EG) Nr. 806/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit
	Verordnung (EG) Nr. 807/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2236/95 des Rates über die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze
	Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft
	Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden
	Richtlinie 2004/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Sicherheit von Luftfahrzeugen aus Drittstaaten, die Flughäfen in der Gemeinschaft anfliegen
	Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/13/EG
	Beschluss des Rates vom 21. April 2004 über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt
	Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt

